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Ein l e i t u n g. 

§ 1. Entstehung der Industrie- und Handelskammern. 

Die Industrie- und Handelskammern sind in heutiger Zeit oft als 
"vorweggeh'ommener Nationalsozialismus" bezeichnet wor:den1), 
weil s.ie seit je das organische Prinzip der Zusammenfassung verkör
perten, wdl sie zu dem onganisch Gewordenen gehörten und weil 
ihre Tätigkeit schon immer auf gemeinnütziger ·Ebene lag. Deshalb 
war man im Kammerwesen wenig zu ändern genötigt und konnte 
sich im wesentlich·en darauf beschränken, die alte Form mit neuem 
Geist zu erfüllen. 

Um sich des Wesens der Industrie- und Handelkammern bewußt 
zu werden, muß man auf ilb.re geschichtliche Grundla:ge zurückgrei
fen. 

Die heutigen Industrie- und Handelskammern haben keine ein
heitliche Wurzel, vielmehr lassen sich sechs verschiedene Entste
hungsarten .feststellen2). 

1. Industrie- und Handelskammern entstanden einmal a:ls Nach
folger von Gilden, doch ist dies, wenn s·ich auch verbindende Fäden 
zwisd1en alten Kaufmannsgilden und Industrie- und Handelskam
mern finden lassen, eine Seltenheit. Die einzigen rBeispiele hierfür 
sind einige Badi-sche Industrie- und Handels:ka11imem und die Indu
strie- und Handelskammer Magdebutg. 

2 . .  Eine zweite Entstehungart stellen diejenigen Industrie- und 
Handelskammern. dar, die auf Verhände, entstanden dutch landes
herrliche 'Entschließung, zurück:wführen sind. Die be�kannteste In
dustrie- und Handelskammer dieser Art ist die von. Altona, di·e Nach
folgerin des durch die Verordnung Christian des VI. am 14. 7. 1738 
geschaffenen später preußische_n Kommerzikollegiums zu Altona3). 

1) Buchner, Neue Wirtschaft, 1934, H. 9, S. 6, 
2) Behrend, Wörterbuch, S. 343 ff. 
3) Küster S. 42. 
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Derartige Vereinigungen von Kaufleuten dienten dem menkanti
.Jistis:chen Minister zur !Lösung seiner Aufgaben. 

3. Industrie- und HandelSkammern, die aus Vereinigungen, ge
schaffen durch die Initiative der Kaufmannschaft, hervorgingen; so 
die Nürnberger Marktgemeinschaft von 1560 u. a. 

4. Industrie- und Handelskammern, die dem Rat der Stadt beige
ordnet waren, die aber nur in einem Falle - Straßbuflger Corps des 
marchandes - praktisch geworden sind. 

5. Industrie- und H�mdelskammern, die aus kaufmännischen Kor
porationen bei-vorgegangen sind. Diese Kammern bi.Iden diedeutsch
rechtliche Grundl<l!ge des heutigen Kammersystems. Sie sind im Ge
gensatz :w den auf französischem Vorbild ·beruhenden Industrie
und Handel�kammern ein !Erzeugnis echt deutschen Geistes, nämlich 
des Stein'schen Gedank{:!ns der Se1bstverwaltung4), der im germani
schen Genossenschaftsprinzip seine Grundlage hat. Solche kaufmän
nischen !Korporationen, meist Nachfolger von Gilden, Zünften und 
Innungen, die wichtige wirtschaftliche· Selbstverwaltungsfunktionen 
ausübten, hal?en bis in allerneueste Zeit hestanden; Als letzte von 
ihnen hat skh im Jahre 1926 Stettin in eine Industrie- und Handels
kammer umgewandelt. 

Diese in den Jahren 1820-26 nach-Einffihrung der Gewerbefrei
heit 'geschaffenen Korporation� unterschieden ·sich von den Indu
strie- und Handelskammern durch ihre· Vetfassung. Die M1tglied
sc.haft war freiwillig, jedoc..h an die Eintragung ins Handelsregister 
gebunden. Insoweit umfaßte aber die Korporation die gesamte 
Kaufmannschaft des Bezirks als von der Zugehörigkeit zur Korpo
ration die kaufmänndschen Rechte abhängi1g war:en. An der Spitze 
dieser Vereinigungen �standen Vorsteher, zumeist Älteste der Kauf

mannschaft genannt. Sie wurden durch allgemeine Wahl gewählt. 
Daneben bestand eine Finanzkommission, welche die verschiedenen 
Beitragsklassen für di� Korporationsmitglieder festsetzte. Der Auf
ga:benkreis der kaufmännischen Korporationen deckte sich im we
sentlichen mit dem der Industrie- und Handels:kammern5), nachdem 
die Kammern •gemäß diesem Vorbild die gleich-e Art von Selbstver-

4) Frielinghaus, Wirtschaftsbl. Niedersachsens S. 544. 
Ii) Xlteste der Kaufmannschaft Berlin S. 17 ff. 
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waltungstätiglkeit aufgenommen hatten� Die Korporationen arbei
teten im •Interesse des Gemeinwohles Hand in Hand mit Kommunen 
und Kommunalverbänden. EsJag ihnen die V·ertretung der Gesamt
interessen des Handels ob, ·sie führten die· Aufsicht über Börs.en und 
andere öffentliche Anstalten des Handels. Sie ernannten Sachver
ständige, Dispacheure1 Messer und Wäger, Lotsen usw.; sie besaßen 
Meß- und W.iegeämter, richteten kaufmännische Schulen ·ein, ver
walteten sie und griffen überhaupt überall dort tatkräftig ein, wo es 
sich um :Förderung des Handels im weitesten Sinne handelte. Da
durch, daß ·ihnen von vomherein durch Königl. Privileg die Eigen
schaft einer juri-stischen Person gegeben war, waren sie den Indu
strie- und !Handelskammern überlegen. Sie verloren jedoch me!hr 
und m�hr an !Bedeutung, als mit der Einführung des Hindelsgesetz

buches die kaufmännischen Rechte, die mit der Zugehörigkeit zur 
Korporation v-erbunden waren, nun nach den Vorschriften des Han
delsgesetzbuches sich bestimmten und so der indirekte Beitrittszwang 
zur Korporat�on wegfiel. 

6. Die andere wichtige Wurzel waren die französischen chambres 
de commerce. Sie 1haben ihien Ursprung in weit zurückliegenden 
Organisationen GMarseille 1599) und sind, nachdem sie durch das 
Vereinsedikt von 1791 in der Französischen Revolution vorüber
gehend beseitigt worden waren, von Napoleon durch Konsularbe
sch1uß vom 3. Nivos:e XI. (24. 12. 1802) wieder ins Leben gerufen 
worden 6). Das Gesetz, dessen erster Teil die Bildung der 
Handelskammern behandelt, bestimmte, daß j·e nach Größe der 
Städte Handelskammern von 9 bis 15 Mitgliedern, wozu 
noch als Vorsitzender der Präfekt und Bürgermeister kam, zu 
bi:lden seien. Als Aufgabe war ihnen -gemäß der zentralis.tis.ch-mer
ka:ntiJi.stischen Haltung dieser Zeit zugewiesen, die Regierung über 
alles ·das, was mit dem Handel zusammenhing, zu unterrichten, ins
besondere auch ilhr Vorschläge •ü:ber die förde:rung des Handels zu 
unterbreiten. Außerdem lag ihnen die Aufsicht über die Ausführung 
der dem !Handel d1enenden öffentlichen Arbeiten ob. Als Organe 
zentra:Hstischer StaatsbürOikratie, die ·k·eine Rechtsautonomie und 
ni·edere 9e1bständi,ge Ordnungsgewalten anerkennen mochte, stan-

6) Grabski, S. 4. 
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den sk in unmittelbarem Schriftverkeihr mit dem Handelsminister; 
ihm hatten sie auch ihren !Etat �ur Genehmigung einzureichen. 

Durch 'ein Gesetz vom 22. Germinal XI wurden neben den Han
delskammern Ratgkammern (chamhres consultatives des manufak
ture, fabriques, arts et metiers.) ähnlich den heutigen Gewerbekam
mern errichtet, die die späteren preußischen Handelskammern ent
scheidend heeinfl.ußt haben. Die Ratsbmmern waren, wie schon der 
Name sagt, lediglich ·Beratungsorgane der· erstarkten Zentralgewalt, 
die fördernd in das Wirtschaftsleben eingreifen wollte. 

Den indif'eikten Anstoß zur Entwicklung der ersten preußisd1en 
Handles:kammern gab ein Beschluß der französischen Regj.erung vom 
7. Floreal �I (26. 4. 1803), wodurch die Umwandlung des Handels
vorstandes zu Köln in eine Handel�kammer angeordnet wurde. Es 
folgte bald die Umgestaltung aller anderen •kaufmännischen Orga
nisationen des na·ch dem Frieden von Luneville an Frankreim ab
getretenen Gebiets, wie beispielsweise derjenigen von . Krefeld, 
Aachen, Eupen, Malmedy, Stolberg, Mainz, Straßburg7). 

Nach deq1 W-iener Kon.greß etihielt .Preußen u. a. auch die geist
lich·en Gebiete Köln und Trier und damit gelangte unter seinen Ein
fluß die Handelskammer Köln, auf die man erstmalig durch ein 
Schreiben der Kammer vom 25. 11. 1816 aufmerksam wurde.·Darin 
wurde vom preußischen Finanzminister die nach französischem Recht 
vorgesmriehene Genehmigung des ,ßudgets er.beten8). 

In der 1Folgez·eit mac.�te sich allen,thalib·en das lße-dürfnis. nach '\vei
teren Kammern :bemerkbar und so entstanden in den Jahren 1830-

1840 IHandelsikammern in Elberfeld-Barmen (als erste preußische 
Handelskammer errichtet mit kraft kgl. Verordnung erlassenem Sta
tut vom 22. 6. l830), Düsseldorf, Duisbu11g, Essen, um nur die wich
tigsten zu nennen. Wie bei i'hren Votibildern, den aus der zentra
listischen französischen Staatsverwaltung übernommenen Handels
kammern, so zeigt sich auch hier das Bestreben, sie in der Haupt
sache als Heratungsorgane der Staatsverwa:ltung zu verwenden, de
nen sie Wege zur Förderung des Handels vorzuschlagen haben. Je
doch ist schon etwas von. dem Geist .preußischer Selbstverwaltung in 

7) Stegemann S. 229. 

8) Grabski S. 11. 
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ihrer Organisation spürbar, was daraus hervorgeht, daß die Han
delgkammern nicht mehr von einem Staatsheamten geleitet werden, 
sondern ihroe Ffrhrung selbst bestellen können. Diese Gn:ndsätze 
wurden auch a:uf die rheinischen Kammern übertragen (kgl. V er
ordnung vom 16. 6. 1831)9). 

Bald ha:ben die Handelskammern den Gedanken der Selbstver
waltung mehr und me!hr ausgebaut, sie schufen sich Selbstverwaltung 
im Inneren durch Aufstellung von Normen ·für den kaufmännisd1en 
Verkehr und nach außen hin durch Herstellung von EinriChtungen 
zur Hebung des Handels. tDie erste einheitliche Regelung brad1te die 
Verordnung vom 1-1. 2. 1848 über die Handelskammern und es ent
standen im !Laufe der nächsten zwanzig Jahre auf dem Boden dieser 
Verordnung 33 neue Kammern10). 

Die preußismen Gebietserwerbungen nam 1866 brachten erneute 
Schwierigtkeiten, da die :hannoversd1en und nassauismen sowi� die 

Kammern in Altona und ,frankfurt a. M. eingegli-edert werden muß
ten. Außerdem war man hestreht den Tätigkeitskreis der Handels
kammern zu erweitern und mancherlei Mißstände, die sim heraus
gebildet hatten, zu beseitigen. Diesem allem diente das Gesetz vom 

24. 2.1870 (G.S. S. 134) - 19. 8.1897 (G.S." S: 343), das mit den 
Novellen vom L 4. 1924 0G. S. S. 194) und 28. 12. 1933 (G. S. 1934 
S. 6) nod1 heute in !Kraft ist. 

Pies ist in 1kurzen Zügen die Geschichte des Handelskammer
wesens .. Sie zeigt, daß die •Industrie- und Handelskammern Vertre
ter des deutschen Selhscver.waltungsgedankens. darstellen, die, wenn 
sie aum teilweise auf französische iEinridhtungen zurückzuführen 
sind, durch den Geist, der sich später in ihnen ausprä:gte, deutsch 
sind. 

§ 2. Die Industrie- und Handelskammern als vorweggenommene 
·Versuche einer Wirtschaftsordnung und ihre Bedeutung für eine 

organische Wirtschaft. 

Auf dem Gebiete des Industrie- und Handelkammerwesens sind 
sdt dem 30 .. Januar 1933 nur wenige Änderungen vorgenommen 
worden. Man sah in den Industrie- und Handelsikammern, wie schon 

9) Grabski S. 34. 

10) Most, Reich m�d Länder 1927, 2 S. 68. 



bemetikt, ein StÜck vorweggenommenen Nationa:lsozialismus un:..:. 
beschränkte sich deshalb darauf, sie in den Neuaufbau der Wirt
schaft einzugliedern, das 'Führerprinzip in ihnen einzuführen, und 
anstelle der Staatsaufsicht der Länder die Staatsaufsicht des Reiches 
zu setzen. 

Eine neue Wirtschaftsauffassung, als deren Vertreter man die 
Industrie- und Handelskammern betrachtet, 'geht dahin, dem Prinzip 
der Wirtschaftsfreiheit des Uberalismus den Grundsatz der staat
lichen Führungsbefugnis entgegenzustellen und der Wirtschalt eine 
inner.e Ovdnung zu geben., wie ·sie die Volksgemeinschaft verlangt. 
"So wie das Volk, und zwar als Volksgemeinschaft, die lebendigJe 
Substanz des Staates ist, so a:uch der produktiven und ·konsumti ven 
Betätigung des Staates als Staatswirtschaft"1). Versteht man unter 
Staatswirtschaft eine Wirtschaft, ·die ein Teil des Staatsorganismus 
ist und von dem Staat ihre Ziele gesetzt 'erhält und unter seiner be
wußten politisch·en Führung steht, so ist darin die Moglichkeit be
schlossen, der Wirtschaft eine wahre Ordnung des öffentlichen 
Rechts zu geben2). Unter ·einer solch·en Rechtsverfassung des Wirt
scha.fts.lebe{ls, kurz Wirtschaftsordnung genannt, v•ersteht man "das 
Gesamtsystem aller Rechtsgrundsätze und rRech.tseinrichtungen, de
ren !Bestimmung es ist, die wirtschaftlichen Handlungen aller in einer 
arbeitsteiligen Wirtschaft Tätigen auf ·e i n a n d e r ab zu s t i m -

m•e n und zu e i n e m· für die Gemei n schaft nüt z l i 
ch e n ,  pr o d ukt iv en Ge sa m t e ins a t z  z u s am m e n z u
fa·ss 'e n"3). 

lni liberalistischen Staat lebte die Wirtschaft ohne eine zureichende 
innere Ordnung und .dieser Mangel machte sich in Zersetzungser
scheinungen a:uf allen Gebieten des öflientlichen Leben·s bemerkbar. 
Der später zur Herrschaft gelangte Marxismus ging, wie die mate
rialistische Geschiehtsauffassung beweist, sogar so weit, zu behaup
ten; daß alle Größe des Menschentums v-on der Materie und i'hrer 
Bewegung, welche die Gesetzmäßigkeit der Welt .bestimme, abhän
gig sei4). Wie die Materialisierung des einzelmenschlichen Lebens 

1) H. Fick Mittig. S. 4. 
2) Böhm, Mittig. S. 4. 
3)"'Böhm a. a. 0. S. 8. 
4) Stammler, S. 7. 
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den wahren 'Sinn des Daseins vernichtet, so würde die V erwirtschaft
lichung des Staates die Vernichtung der önganis.chen Staatsidee be
deuten. Der nationalsozialistische Staat ißt ·aber kein Wirtschafts� 
system. "Der Staat hat mit einer bestimmten Wirtschaftsauffassung 
oder Wirtschafts-entwicklung gar nidlts zu tun. E� ist nicht eine Zu
sammenfassung wirtschaftlicher Kontrahenten in einem bestimmt 
umgrenzten Lebensraum zur EifüHung wirtschaftlid;ter Aufgaben, 
sondern die Organisation physisch und seelisch gleich-er Lebewesen 
zur besseren Ermöglichung der Forterhaltung ihrer Art sowie der 

·Erreichung des dieser von der Vorsehung vorgezekhneten, Zieles 
ihres Daseins. Dies und nichts anderes ist der Zweck und Sinn des 
Staates. !Oie W1rtschaft ist dahei nur eines der vielen Hilfsmittel, die 
zur Erreichung dieses Zieles eben erforderlich sind. Sie ist aber nie� 
mals Ursache und Zweck eines Staates"6). Daraus ·ergi-bt sich, daß 
der Staat zur 1Führung der Wirtschaft beruf.en is.t; wobei unter Füh
rung nicht die .Obernahme der Wirtschaftsleitung durch die Staats
leitung begriffen werden soll, denn dies würde den Staat zwingen, 
WirtsChaftsnutzen .und Wirtschaftskosten zu verg1eichen, also Privat
wirtschaft zu treiben, sich von wirtschaftlichen Erwägungen beein
fl-ussen :zu lassen, also zu V'erwirtschaftlichen. 

Scharf zu unterscheiden ist mit Böhm6) und Würding.er7) die 
E i n  o r d n u n .g der Wirtschaft in den nationalsozialistischen Reichs
aufbau von der wirtschafts.politisch-technisch.en internen 0 r d n u n g. 
Die Einordnung der Wirtschaft in den Gesamtaufbau der Voll<sge·
meinschaft ist im wesentlich-en durch den berufsständischen Aufbau 
bereits erfolgt. Hierher fällt z. B. das Gesetz zur Vorbereitung des 
organi-schen Aufbaues der deutschen Wirtschaft vom 27. 2. 1934 
(RJOBl. I S. 185). Die interne Ordnung ist heute noch nicht durchge
führt. Man hat z.T. an alten lEinrichtungen festge:halten, ist sich aber 
gleich�eitig-darüber im klaren, daß die überkommene Ordnung re

formbedürftig ist. In ihr begegnen sich Gedanken der freien Ko11-
kurrenzwirtschaft wie der staatlich-en Wirts·chaftslerrkung .. Wirft man 
einen Blick in die Vergangenheit, so ist festzustellen, daß sich das 

5) Adolf Hitler, zit. bei Bode N. S. Beamtenzeitung vom QO. 4. 56 

S. 341. 

6) Böhm a. a. 0. S. 8. 

7) Wiirdinger. S. 1 01 fl. 
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gesamte Wirtschaftsgebiet von Grund auf gewandelt hat. Auf allen 
wichtigen Gebieten der Wirtschaft ist heute eine umfassende Füh-

l . 

rung des Staates zu bemerken. Diese Wandlung des. Wirtschafts-
lebens hat eine grundlegende Änderung des gesamten Wirtschafts
Ol.1ganisationsrechtes - der Einordnung - wie auch des gesamten 
Wirtschaftsrechtes - der Ordnung - mit sich gebracht oder'wird 
sie noch zur Folge haben. 

His. zur Entstehung einer neuen Ordnung wird der nationalsozia
listische Staat sein Augenme11k n.ur d�rauif richten, daß das wirts-chaft
liche Geschehen sich ordnungsgemäß im Rahmen der -leitenden Idee 
abwickekund ·es wird nur dann regelnd eingegriffen werden, wenn 
die erwartete Ordnung gefährdet ist und die einzelne Wirtschafts
zelle ::ich aus: dem großen Organismus zu lösen versucht, um ein 
Eigenleben zu führen. 

· 

Eine Wirtschaftslenkung setzt eine Wirtschaftsorganisation vor
aus, denn ohne diese ist es dem Staat unmöglich, die· gesamtwirt
schaftliche Zielsetzung den an der Front des wirtschaftlichen Ge
schehens Tätigen zu übermitteln. Die Mitar.beit dieser Organisation 
erfolgt in zwiefacher Weise. Einerseits .berichtet sie der Regierung 
über die Erfahrungen, über Wünsche und Sorgen der gewerblich·en 
W·irtschaf.t, a.ndererseits vermittelt sie die Anordnungen der Wirt
schaftsfüihrung den in der gewerblichen Wirtschaft Tätigen. Sie hat 
somit der Gesamtwirtschaft wie dem Staate zu dienen8). 

Eine derartige Wirtschaftslenkung ist duru."l 'eine Selbstverwal
'tungsoPganisation möglich, die nach. allgemeinen staatlichen Richt
linien und unter staatlicher Aufsicht dem Staat für eine gesamtwirt
schaftliche Ausrichtung des Wirtschaftslebens v•erantwortlich ist. Ne
ben anderen Selbs-tverwaltungsorganisationen - fachlichen und be
zirklichen � sind irisbesondere die Industrie- und Handelskaminern 
zu nennen. Diese 'halben die Bestimmung, ,,'die Gesamtbelange der 
Unternehmungen der Industrie, des Handels, des Vetikehrs, der Ver
sicherung, der .ßanl<en und der Energiewirtschaft des Kammerbezirks 
im Rahmen der Gesamtwirtschaft nach dem Grundsatz ,Gemeinnutz 
geht vor Eigennutz, wahrzunehmen "9). Diese Fassung,die in den letz-

8� Franke, DWZ 1956 S. 669. 
9) § g der Satzung der Ind. u. Hkn. s. Teschemacher Bd. III S. 157. 
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ten Jahren entstand und sich auf § 1 des pr. Handelskammergesetzes 
stützt, bringt nichts Neues, sondern legt lediglich das Wesen der 
Industrie- und Handelskammern fest1 wie es sich im Laufe ihrer 
Entwicklung herausgebildet hat. Dabei ist zu hetonen1 daß di� Kam
mern weder bestimmte Gruppen noch Fachverbände vertreten, son
dern alle Wirtschaftszweige zu einer großen Gemeinschaft zusam
menfassen1 in der es gilt ausgleichend und einigend · zum Wohle 
aller zu wi1iken und die Bedürfnisse der einZlt!lnen Teile in die Volks
wirtschaft ·einzuordnen. Dieser Gedanke an das Ganze bestimmt 
seit je das Handeln der Kammern. Als Teil einer höheren Einheit 
duldet die Arbeit der <Industrie- und Handelskammern weder Ein
seitigkeit noch geschieht sie um eines eigenen Nutzens willen. Der 
Leitsatz ihres Handeins war, wie es bereits in einer 'Festschrift des 
Jahres 1924 heißt: "Der Zwed< der Arbeit ist das Gemeinwohl'110). 
Diesem Satz werden die !Kammern hisbesondere gerecht durch die. 
Zusammenfassung von Industrie und Handel. Hierdurch vermitteln 
si'e zum Nutzen der Gesamtheit zwischen Herstellung, Verteilung 
und Absatz11). 

Die Rück:sichtnahme auf die verschiedenartigen Interessen ist nicht 
eine Schwäche, sondern eine Stärke der Kammern, denn die Ein
stellung auf die Gesamt!belan<ge der Wirtschaft steht damit im Vor
dergrund. 

Die Vielseitigkeit des Tätigkeitsbereiches zeigt, daß die Industrie
und Handelskammern eine 'Einrichtung sind1 die einer Wirtschafts
or-dnung der ausgleichenden und v:ermittelnden Zusammenfassung 
entspricht. So liegen die Gründe dafür, daß Orgttnisation und Auf
gahenlkreis fast keiner Änderung bedurften, darin, daß die iKammern 
innerha1b der Wirtschaft einen Ausschnitt mit einer Rechtsverfas
sung �a.rstellen, di<e der 'Idee der kommenden rechtlichen OI'Idnung 
der Gesamtwirtschaft angenähert ist. 

Als Y.er.treterinnen der Gesamtwirtschaft 'eines Jß.ezi�ks sind die 
Kammerri gleichzeitig Vertreterinnen eines ganzheitlichen, eines or
ganischen Denkens. Sie leiten ihren Wirtschaftsbezir-k nach dem Ge
danken, daß das Gesche�hen in den Teilen eines Gebildes vom Ga.n-

10) Festschrift der Kammer Breslau 1924 S. 218. 
11) Klug; DJZ.1935 S'p. 794. 
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zen her heeinflußt und bestimmt wird. Sie widersetzen sich Sonder
wünsch:en einzelner Wirtschaftszweige und geben jedem das, was 

ihm nach seiner Stellung im Rahmen der Gesamtwirtschaft zusteht. 
Als Träger des organischen Gedankens bildeten die Industrie- und 
Handelskammern ·einen wesensfremden •Bestandteil innerhalb der 
libera:listisdien Wirtschaft. Nationalsozialistischer Wirtschaftspoliti'k 
entspricht ·es, wenn der Zweck der Organisation der gewerblichen 
W·irtschait darin gesehen wird, Wünsche aus den am wirtschaftli

chen Aufbau tätigen Unternehmen der .R!cichsregi'erung durch die 
Organisation nahezubringen und die Mitar.beit der in der Wirtschaft 
Tätigen zu sichern. 

IDie !Bedeutung der Industrie- und Handelskammern für eine orga
nisch aufgebaute Wirtschaft liegt in ihrem Wesen als überfachliche 
Berufsvertretung hegrundet, wodurch sie in der Lage und sogar ge
setzlich v·erpflichtet sind, wertvolle tatsächliche Mitteilungen und 
Cutachten über die Wirtschaftslage ihres !Bezirks den Staats- und 
Gemeindebehörden abzugeben. Dabei kommt ihnen ihre Personen
und Sachnähe zugute, durch die sie sich j·ede gewünschte Kenntnis 
verschafFen können. 

Auch weiterhin werden die Kammern diese ihre Ganzheitsauf
fassung beibehalten und ausbauen, wie schließlich jede Organisation 
der gewerblichen Wirtschaft ihre Gestalt aus den Grundgedanken 
erhalten wird, die in dem nationalsozialistischen Staatsgefüge ver
körpert sind. 

� 
§ 3. Die Rechtsquellen .. 

1. Das preußische Gesetz über die Industrie- und Handelskam

mern vom 24. 2. 1870 -(G.S. S. 134), vom 19. 8. 1897 (G.S. S. 343), 
itt der Fassun·g des Gesetzes über die Industrie- und Handelskam

mern. vom 1. 4. 1924 (G.S. S. 194), und des Abänderungsgesetzes 
vom 28. 12. 1933 (G.S. 1934 S. 6)1). 

Dieses Gesetz enthält Bestimmung.en über die Errichtung der 
Kammern (§ 2), über die Wahlberechtigung und Wählbarkeit 
(§§ 3-9) über .wahlV'erfahren (§§ 10-15), über Dauer der Funk
tion und Wechsel der Mitglieder (§§-16-22), 'Bestimmungen über 

1) Lusensky, S. 51 ff; Mirbt-Küster, S. 126 ff; Reitz S. 1 ff. 
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den tKostenaufwand, die wesentlich durch das. erwähnte Abände
rungsgesetz vom 28. 12. 1933 umgestaltet worden sind(§§ 23-31a), 
über die Geschälftsführung (§§ 32-37), über den Geschäftskreis 
(§§ 1, 38-42) und über Beaufsichtigung und Auflösung der Kam
mern. 

VieJ.e dieser Bestimmungen �irid j-edoch durch die Entwicklung 
als überholt anzus,ehen, es ist daher mit einer reichsrechtlichen Rege
lung in absehbarer Zeit zu rechnen. 

Die Kammergesetze der anderen Länder, die gleich Preußen in 
den Vierziger )aihren des vorigen Jahrhunderts ihren ersten Kam

' mem eine gesetzliche Grundlage gaben, ähneln im wesentlichen dem 
preußischen Gesetz2). JEs wird daher den folgenden Ausführungen 
in der Hauptsache der Zustand in den preußischen Kammern zu
grunde gelegt werden. 

2. Das Gesetz zur V or:bereitung des organischen Aufbaues der 
deutschen Wirtschaft vom 27. 2. 1934 0RGBI. I S. 185)3). Es ist ein 
Ermächtigungsgesetz, das den Rei<;::hswirtschaftsminister zur Er
greifung �bestimmter Maßnahmen zur Vor.bereitung des organischen 
Aufbaues der W·irtschaft beft;tgt. Ziu diesen Maßml!hmen zählt die 
Anerkennung von Wirtschaftsverbänden als alleinig.e Vertreter ihres 
Wirtschaftszweiges, die Neuerrichtung von Wirtswaftsverhänden, 
die Auflösung und Verschmelzung übe11kommen.er, die satzungsmä
ßige Neuotldnung hestehender Verbände u.a�m. Zur VerwinkHebung 
dieses Aufhaues steht dem Reichswirtschaftsminister das :Recht z:u, im 
Einverständnis mit dem tReichsinnenminister die notwendigen Rechts
verordnungeri und Verwaltungsvorschriften zu erlassen. 

3. Die Verordnung des Reichswirtschaftsministers <tiber die Indu
strie- und Handelskammern vom 20. 8. 1934 (ROBI. I S. 794)4). 
Danach wi·rd die Staatsaufsicht nicht mehr wie bis-her durch die Län
der ausgeübt, sondern durch das Reich. Di·e Kammern werden von 
nun an dem Reichswirtschaftsm·inister unterstellt. Es wird ferner in 
ihnen der Führergrundsatz eingefii'hrt und als .beratendes Org.an des 
Votstandes ein 1Beirat ·geschaffen. 

2) "Most 1927, S. 21.- Eine vollständige Aufzählung rl.er heute gel
tenden Kammergesetze bei Teschemacher, Hb. Bd. III S. 135 ff .. 

3) Frielinghaus, KommentarS. 6 ff. Mirbt-Küster S. 3 ff. 
4) Mirbt-Küster S. 12.3 ff. 
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26. 10. 1936 (RGBI. I S. 918) brachte den. Wirtschaftskammern die 
Rechtsfähigkeit und dem Leiter der Wirtschaftskammer die Stdlung 
eines gesetzl·ich·en Vertreters. 

Nimmt man dazu .die Fülle der Erlasse und Verordnungen - er

w�nt seien· nur der Erlaß des Reichswirtschaftsministers über die 
Reformorganisation der gewerbli�hen Wirtschaft vom 7. 7. 1936 

(Reichsanz. Nr. 157 v. 9. 7. 1936), Erlaß über die Eingliederung der 
Industrie- . und Handwer:ksk?-mmem in die Wirtschaftskammern 
(Reichsanz. Nr. 44 vom 23. 2. 1937) - so steht formell die Orga
nisation der gewerblichen Wirtschaft fesf0). Es bleibt nun der· Ini
tiative und dem WiUen der in ihr zusammengefaßten Mensch.en über
lassen, der •Form den Geist zu geben, .die gegenseitigen Interessen 
abzuwägen und dl� Grenzen zu zie'hen, innerhalb deren eine ge
deihliche Ar.beit verrichtet werden kann. 

1 0) Über die Einfühnmg der Organisation der gewerblichen Wirt
schaft im Lande Österreich s. Verordnung vom 24. 9. 38 (RGBI. I, S. 
1201) vgl. dazu Lehmann DWZ. 1938 S. 1224.· 

Vergl. ferner: 5. Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur 
Vorbereitung des organischen Aufbaues der dtsch. Wirtschaft vom 
4. 4. 1939 (RGBI. I S. 734). 

' 

Gesetz über die Erhebung der Beiträge zu den Industrie- und Han
delskammern vom 31. 3. 1939 (RGBI. I S. 649). 

Erste Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Erhebung 
der Beiträge zu den Industrie- und Handelskammern vom 8. 9. 1939 
(RGBI . .I S. 1738). 
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Hauptteil. 

1. Teil. 

R echtsnatur und Organisation der Industrie
und Handelskammern. 

1. A b p c h n it t: 

D i e Rechts n a tu r der Industrie- u.n d 
Handelskammern. 

§ 4. Die Rechtsnatur. 

Das Preußische Gesetz über die Industrie- und Handelstkammern 
vom 24. 2. 1870 brachte den Industrie- und !Handelskammern eine 
bed!eutende Erweitemng i1hrer Aufgaben, -denn !Regierung und Par
lament waren frbereinstimmend der lJoberzeugung, "daß die aus der 
Freiheit des Kaufmannstandes geborenen und in angestrengtester 
freier Arbeit zu machtvoller Höhe emporgewachsenen kaufmänni
schen Vertretungen in dieser ihrer Freiheit nicht mehr eingeschränkt 
werden drütften, als dies staatliche Gesamtinteressen unbedingt er

forderten"1). Als Anerkennung der gemeinnützigen Tätig!keit wurde 
den Industrie- und Handelskammern mit der Novelle vom 19. 8. 
1897 die Eigenschaft einer juristischen Person verliehen, gleichzeitig 
aus der Uberlegung heraus, daß es nicht angängig S'ei, den ein::zelnen 
Berufsgenossen die unbegrenzte Haftung für Ver:bindlichikeiten einer 
Zwangsorganisation aufzuerlegen. 

Die :Industrie- und Handelskammern sind in den ,ßelhördenor.ga
nismus eingegliedert und n�hmen als solche eine gewisse Zwitter
stellung zwischen ßehörde und freier Organisation ein. 

Ober die .Rechtsnatur der 11ndustrie- und' Handelskammern herrscht 
von jeher ein 1eb!hafter Streit. ln jedem Kammergesetz findet sich 
die 'Bestimmung, daß die Industrie- und Handelskammern juristische 

1) Behrend, Wörterb. S. 3+4·. 
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Personen .des öffentlichen Rechts seien (z .. B. Pr. HU<!Ges. § 35 I). Un· 
ter diesen unterscheidet man Anstalten und Körperschaften. Zu letz· 
teren sind die Industrie- und Handelskammern zu zählen2), da bei 
ihnen Zweck und WHk einer ver.bundenen Personen:rneihrheit a ls 
Zweck und Wille einer einheitlichen Persönlichkeit erscheint. Beson
d�e Achtung verdient di·e Auffassung, die den Kammern Behör:den
eigen.schaft zusprichfl) . Dafür sprechen fast eben so viel Gründe wi·e 
dagegen. IDer B·egriff der Behörde ist nicht einheitlich festgelegt. Das 
Reichsgericht spricht von einem dem Organismus der Staatsverwal
tung. eingegl4-ederten Organ der Staatsverwaltung, dem die Zustän· 
digkeit ·innewohnt, nach eigenem Ermessen unter staatlicher Auf-

• 1 • ••rf' .to t T"\. "' .  ••1 ' 1 f'oo 1'• .TT 1 •r•o1 stcnr orrenmcne Ke�nte auszoooen una rur ate 'Meroettunrung von 
Zwecken ·selbständig tätig zu s.ein, deren Förderung zu den Aufgaben 
des Staates gehört4) . Das Oberverwaltungsgericht spricht von einer 
Behörde, "wenn eine oder mehrere Personen unter einem gemein-. 
samen Namen die Geschäfte des Staates oder einer anderen Körper
schatft des öffentlichen Rechts mit ausschließlicher örtlicher und s.ach
lich.er Zuständigkeit derart bearbeiten, daß die gegenwärtig tätigen 
Personen init ihren Vorgängern und Nachfolgern ljn d�r Beschäfti
gung als Ein!heit gedacht werden und der in bestimmter Form aus
gesproch-ene Wille der zusammenar-beitenden .Personen als. W ille 
des Staates oder der Körperschaft gedacht wird5). Beide Definitionen 
lassen. ·einen klaren · Schluß darüber, ob die •Industrie- und Handels
kammern ·Behörden sittg, nicht zu. 

Man wird den Industrie- und Handelskammern dort Behörden
clgenschaft zusprechen könn�,' wo sie obrigkeitliche Funktionen he
sitzen. Was a:ls obrigkeitlidre Funktion anzusehen ist, sagt der Ge-. 
setzgeber nicht. /Er sagt nur, was keine obrigkeitliche Tätigkeit ist, 
nämlich die "die sich ihrer Art nach von solchen des allgemeinen 
Wirtschaftslebens' nicht unterscheidet, sowie von solchen Tätigkei 
ten des Verwaltungsdienstes, die sich in mechani.schen iHilfe1eistun
gen,im Schreibdienst und in einfachen Büroarbeiten erschöpfen"6). 

2) Most 1929 S. 5. W. Jellinek Verw. RechtS. 183. 
3) Hereus S. 38 ff. 
4) RG. St. 25. 141; 26, 138; 32. 365; 52, 198. 
5) OVG 35. 450. 
6) § 1 des Gesetzes zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiete 
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Nach den Ausfuhrungen des Reichsministers der Finanzen sind als 
obrigkeitliche Aufgaben die anzusehen, 11hei denen es sich nicht nur 

um die Wahrnehmung seiner - des Staates - privatrechtliehen 
(fiskalischen) Interessen, sondern -um die Ausübung der Staatsgewalt 
handelt. Wesentlich für dies·e ist das Merkmal der Oberordnung des 
Staates über die einzelnen Staatsbürger. Diese !Qberordnung braucht 
nicht notwendig zur Ausübung. staatlichen Zwanges zu führen ; auch 
Akte der staatlichen Für.s-orge steHen eine Ausübung der Staats
gewalt dar"7). 

Zu den obrigkeitlichen Funktionen der Industrie- und Handels
kammern sind insbesondere zu zählen das Recht der Kammern zur 
Führung ·eines Amtssiegels (§ 35 Abs. IV pr. HkGes. und § 4 Abs. H 
des Erlasses iiber die Reichssiegel vom 7. 3. 1936 RGBL I S. 147 so
wi;e § 4 .des Erlasses über .die Reichssiegel vom 16. 3. 1937, RGBl.. I 
S. 307). Da die Kammern Dienstherrenfähigkeit besitzen, d. h. Be
amte anstellen können8), sind ihre Beamten mittelbare Reichsbe
amte9). rFür ihre rPostsendungen steht den Kammern das Vorrecht 
zu, sie als portopflichti:ge Dienstsache zu hezeichnen9a) . rlhr Verkehr 
mit den anqeren Behörden ist gesetzlich .geregelt (§ 36 pr. Hk
Ces.). Nach § 28 Abs. H pr. Hk!Ges. sind die Beiträge zu den K-am
mern als äffentHebe Lasten anzusehen, dire notfalls im Verwaltun,gs

zwangsverfahren durch die Gemeinden beigetrieben werden 'kön
nen. Fernerhin kann auf die 'Behör:deneigenschaft der Kammern in ' 

den Gebieten beschlossen werden, in denen sie zur ·ÖfFentlichen An-· 

stellung und Beeidigung von Büchemevisoren, von Sachverständigen 
für Industrie, Handel, Immobilie.nwesen, Ban'ken- und Börsenwesen, 
Versicherungsw�n, Energiewirtschaft ·Un!d V erkehrswe�.en befugt 
sin:d (s. § 36 RGewO in der Fas�ung der 2. Verardnu111g des Reichs� 
präsidenten zur . Sicherung von Wirtschaft uhd Finanzen vom .5. 6. 
19 . .31, RGBI. I S. 279 und der Anordn�ng des Reichswirtschaftsmini
sters vom 9. 6. 37, RAnz. vom 12. 6. 1937 Nr. 1.32). Außerdem wä-

des allgem. Beam.tep.-, Besold.- u. Versorg.-Rechts v. 30. 6. 35 RGBLI1 
S.43ö. 

7) zit. in Erlaß v. 26. 2. 35 MBliV. S. 289. 
8) Günther, MBliWirtsch. 315. 37 S. 80 ff. 
9) Gleich den Geschäftsführern der kaufm. Korporationen, § 69, II, 

10 ALR, OVG 19, 62. §· 151 DBG v. 27. 1. 37 RGBl. I, S .. 59ff. 
Pfundtner-Neubert, Reichsrecht, Anm. 1 zu § 2 DBG, 

9a) Vgl. Lusensky S. 62. 
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ren zu erwähnen die öffentliche Anstellung und �Heeidigung von 
Dispacheuren.(§ 42 pr. IHkGes.) , sowie .die Erhebung von Gebühren. 
Desgleichen sei verwi·es:en auf das Recht zur Ausstellung von Be
scheinigungen (z. :B. auf dem Gebiete der Devisenbewirtschaftung 
oder von Bedarfsbescheinigungen f.ür unedle Metalle) und Ur
sprungszeugnissen (§ 42 Abs. H pr . H�es.) . Auch die B-efugnis zur 

Entgegenna:hme von eidesstattlichen Erklärungen kann zur Beurtei
lurug herangezogen werden. Allerdings ihaben nicht alle deuts.chen 
Kammern in ihren Handelkammergesetzen die Zuständigkeit zur 

Entgegennahme derartiger Versicherungen. Es erweist sich jedoch 
iin Ve11kelhr mit Firmen oft als notwendig, .bei Ausstellung von Ur
sprungszeugnissen, in 'Paß-, Zoll-, Devisen- ·und Steuerangelegen

heiten zur V ermei,dung von langwierigen Besichtigungen oder dergl. 
eidesstattlich-e Versicherungen ·entgegenzunehmen . Diese vor einer 
Kammer abgegebenen eidesstattH.chen Erklärungen genießen bisher 
jedoch noch nicht üherall den Schutz des § 156 StOB. Eine reichs
rechtliche Regelung des Kammerwesens bietet die Möglichkeit diese 
Lücke zu sch1ieße.n10). 

DaraUif hingewiesen sei, daß die Kammern zurzeit noch nicht be
flligt sind, ihren Mitgliedern Anweisungen zu geben . Eine derartige 
Weisungsbefugnis mit Androhung von Ordnungsstrafen bei Nicht
befolgung der Weisung, ist bei der umfangreichen v·erantwortl�chen 
Tätigkeit, insbesondere bei der Wahrnehmung yon Hoheitsauf,ga
ben eine !Notwendigkeit, die vielleicht das kommende Kammergesetz 
bringen wird . . 

Auf Grund ihrer Eingliederung in den Staatsapparat und ihr:er 
Tätigkeit wird man die Rechtsnatur der -Industrie- und Handels

kammern da!hingehe'nd bestimmen können: Di·e Industrie- und Han
delskammern sind öffentlich-rechtliche Körperschaften innerhalb des 
Aufbaues der gewerbl-ichen Wirtschaft. Sie tragen in einzelnen Tä
tigkeitsgebieten behördlichen Charakter und verwalten s.ich im üb
rigen unt�r ·eigener Verantwortul)g selbsf1). 

1 0) .ll} Preußen, das beispielsweise über .eine entsprechende Bestim
mung zur Zeit noch nicht verfügt, wird daher für gewöhnlich der in 
Anlage 1 abgedruckte Text verwendet, der besonders glücklich er-
scheint. 

, 

11) OVG. 12, 358; 19, 62; Schornstein, Ruhr und Rhein 1937 S. 

809. 
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2. Ab s c h n i t  t. 

Di e Or ganisat ion der In_d ust r ie- und 
Handelskammern. 

§ 5. Bezirk, Bestimmwig, Zu gehöri gkeit und Beitragspflicht 
zur Kammer. 

Die Kammern regeln ihre Angelegenheiten durch eine Satzung. 
Die . Rechtsgrundlage dieser. Kammersatzung .bildete voc Einführung 
des Führerprinzips der § lO.des pr. HkGes. •In ihm war gesagt, daß 
das Wahlv-erfahren durch ein Statut .der Kammern geregelt werde. 
Nach:dem mit der 1Einruhrung des Rihrer.prinzips die Wahlen zur 
Kammer gegenstandslos gewot1den waren, entsprang die -Einführung 

·der Kammersatzung der Initiative der Kammern selbst sowie des da
maligen Di•hatags. In .Ubereinstimmung mit dem preußischen. Mini-
ster für Wirtschaft und Ar.beit hat sodann der Landesausschuß der 
preußischen Industrie- und Handels:kammem im April 1934 diese 
Frage auf.gegri(fen und unter Mitwirikung leiten:der Kammerbeamten 
sowie unter-Fühlungnahme mit dem M1nister eine Mustersatzung 
ausgearbeitetl). 

Jeder Kammer· fällt zur Betreuung ein bestimmter ißezirk zu, der 
durch Anordnung des Ministers festgelegt ist und bei dessen Grenz
ziehung man die wirtschaftliche Zusammengehörigkeit und Eigenart 
des Bezirks, die steuerliche Leistungsfähigikeit der beitragspflichtigen 
Firmen und Kostenersparnisgründe erwogen .'hat (§ 2 Albs. J:II pr. 
Hk!Ges.). 1Für eine künftige Regelung wäre es zweckmäßig, wenn 
sich - was :bisher nicht allerorts der Fall ist- :die Kammerbezirke 
mit Verwaltungsbezi:rtken decken würden . .Innerhalb des iBezir.ks ha
ben die Kammern die ·Bestimmung, ;,.die Gesamtbelange der Unter
nehmungen der •Industrie, des Han:dels, :des V e11kehrs, der V ersich;e
rung, der .Banken und ;der EnergiewirtsChaft des Kamme1ibezirks im 
Rahmen der Gesamtwirtschaft nach dem Grundsatz ,Gemeinnutz 
geht vor /Eigennutz• wa!hrzunehmen"2). So .gefaßt in Anlehnung an 
§ 1 pr. HkGes., worin es heißt "die Industrie- und Handelskam
mern ha.ben die Bestimmung, die •Gesamtinteressen der Handel- und 
Gewerbetreibenden ihres ·Bezirks wahrzunehmen, ins:besondere die 

1) s. Teschemacher S. 157. 
g) § g der. Satzun�. 
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Behör-den ·in der Förderung des Handels und >der Gewerbe durch 
tatsächlid1e Mitteilungen, Anträge und Erstattung von Gutachten zu 
unterstützen"3). Nach § 38 pr. BkGes. sind sie femer .befugt, "An
stalten, Anlagen und Einrichtungen, die die Förderung von Handel 
und Gewerbe sowie die technische und gesdüiftliche Ausbildung., die 
Erziehung ·und den sittlidlen Schutz der darin beschäftigten Gehilfen 
und Lehrlinge bezwecken und begründen, zu unterhalten und zu 
unterstützen "4). 

Auße.r:dem können den Kammern staatliche Aufgaben zur Erfül
lung nach ·Anweisung durch Gesetz oder den Reichswirtschaftsmini
ster übertragen w�den. 

Soweit es die Unterstützung der 1Behörden anlangt, so ist fest
zustellen, daß die Kammern hier weitgehend eingeschaltet sind. Das. 
erstrebenswerte Ziel ist jedoch zu erreichen, daß die Kammern in 
Fragen der Wirtschaft von den Beihörden grundsätzlich gehört wer
den. Vielerorts wird dies bereits getan, des:hal'b, weil man die E:rfah
rung gemacht hat, ·daß wertvolles Entscheidungsmaterial durch die 
Sachkunde der Kammer auf diese W·eise •gewonnen werden kann. 

Zugehörig zur Kammer sind nach § 3 pr.HkGes., sofern sie zur 

Gewerbesteuer veranlagt worden sind4a) : 
1. diejenigen Kaufl.eute (natürlich·e und juristische Personen), 

die als Inhaber ·einer Firma in ·einem der für den :Bezirk der 
Industri:e- ·urtd Handelskammer ·geführten :Handelsregis.ter ein
getragen stehen; 

2. diej-enigen ein Ha:ndelsgewerhe treibenden Gesellschaften und 
Genossenschaften, die in einem der Handels- oder Genoss·en
sdtaftsregister des Bezirtks eingetrag·en stehen. 

3. Die dort näherbezeichneten !Jlergbautreibenden. 
4. !Die dort ebenfalls nälher bezeichneten Zweigstellen, deren 

Hauptunternehmen in einem anderen Kammerbezirk liegt. 
---:----::: 

3) Vgl. § 1 ues Sächs. Ges. vom 4. 8. 1900, § 6 des Thür. Ges. vom 
10. 2. 1923, Artikel 1 d. Württemb. Ges. vom 30. 7. 1890, Artikel 15 
des Ba:dischen Ges. vom 11. 12. 1878. 

4) § 2 des Bayrischen Ges., § 15a des Badischen Ges., § 7 des Thür. 
haben eine gleichlautende Fassung. 
haben eine gleichlautende Fassung. 

4a) V gl. Ges. über die Erhebung der Beiträge z.u den Industrie- und 
Handelskammern v. 31. III. 1939, RGBL I S. 649 und erste DVO vom 

8.IX.39, RGBl. I 8.1738; VO vom 18.IV.40 RGBL I S.681. 
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Nach § 26 Abs. 4 sind ferner der Kammer zugehörig diejenigen 
Gewer.betreihenden, die weder im Handelsregister noch in der Hand-
werksrolle eingetragen sind. . 

Es erhebt sich hierbei die •Frage, inwieweit sich die Zugehörig
keit und damit .ßeitrags}Jflicht zur Industrie- und Handelskammer 
mit dem Kaufmanns-begriff des HGB� deckt. 

Nach den Vorschriften des HGB. i�t derjenige (natürliche oder 
juristische ·Person) Kaufmann, der ein Handelsgewerbe betreibt, also 

1. wer eines der sogenannten Grundhandelsgeschäfte nach § 1 
Abs. Jri HOB. betreibt (sog. Mußikaufleute). 

2. de!ljenig.e, dessen Gewerbe kaufmännisch betrieben wi11d u n d 
in .das Handelsregister eingetragen ist (sog. Soll- und Kann
kaufleute). iBei ihnen entsteht die Kaufmannsei:genschaft erst 
mit der Eintragung. 

3. Außerdem erhalten gewisse Unternehmungen die Kaufmanns
.eigenschaft unabhängig ·davon, ob sie ein Grundhande1sge

s.chäJft oder überhaupt -ein Handelsgeschäft betreiben durch die 
rechtliche Form, welche sie besjtzen (sog. Formkaufleute). 

4. Schließli_ch· können nach § 36 HOB. juristische Personen des 
öffentl. Rechts, soweit sie ein Handelsgewerbe betreiben, 
·Kaufleute sein. 

Fass.en wir die einzelnen Punkte etwas näher ins Auge, so zeigt 
zunächst sich, daß die ein Grundhandelsgeschäft nach § 1 Abs. H 
Ziff. 1-7 betreibenden Kaufleute grundsätzlich zur Kammer zu
gehörig und damit beitragspflichtig sind (über das Verhältnis. der 
sog. Landhandelsbetriebe zu den Kammern s. u.). Anders steht es 
berei!ts mit den in Ziff. 8 und 9 genannten Verlagsgeschäften sowie 
sonstigen Geschäften. des Buch- oder Kunsthandels und den Ge
schäften der !Druckereien, sofern ihr 'Betrieb über den Umfang des 
Handwerks hinausgeht. Für diese hat der Reichswirtschaftsminister 
am 31. 8. 35 auf Grund des § 1 der Verordnung über die Industrie
und Handelskammern vom 20. August 1934, des § 5 des Gesetzes 
über den vorläufi.g�n Aufbau des deutschen Handwerks vom 2.9. No
vember 1933 und des§ 15 Abs. 6 der Ersten Verordnung zur Durch
:f.üthrung des Gesetzes zur Vor.bereitung des Organis.chen Aufb.au:s der 
deutschen Wirtschaft vom 27. November 1934 folgende Anordnung 
getroffen: 
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"In das Handelsregister eingetragene Verlage ohne graphischen 
:ß'etrieb oder mit einem graphischen B·etrleb, der nur Aufträge des 
eigenen Ver.lag.es ausführt, �·hlen e�nen· Mindestbeitr<llg an die In
dustrie� und Handelskammer, der meiner .Cen:ehmigung bedarf. 

In das Handelsregister eingetragene Verlage, die mit einem gra
phischen Betrieb, der auch Aufträge lDritter ausfuhrt, oder mit an
deren �Betrieben ve-rbunden s·ind, zahlen an die ·Industrie- und Han
delskammer den Mindestbeitrag und die Kammerumlage entspre
chend dem Anteil des Umsatzes des graphischen Betriebes durch 
Aufträge Dritter und' der anderen 'Betriebe." 

. Von den in das Handelsregister eingetragenen Untemehmm der 
gewerhlich.en Wirtschaft, die zur Reichskulturkammer oder deren 
Gliederungen beitragspflichtig sind und dort nicht nur listenmäßig 
geführt werden, wird von der Industrie- und Handelskammer ein 
Mindesbeitrag ·von RM 12,- erhoben. 

Wenn der Kammerbeitrag im Einzelfalle weniger betragen würde, 
als das Unternehmen nach dieser Anordnung zu zahlen hätte, darf 
nur der geringere Betrag erhoben werden. 

Von Unternehmen, die nach Landesrecht ohne ·Eintragung zur 
Industrie- und Handelskammer gehören, ist kein Beitrag zu er
heben." 

Oie endgült;ige Lösung dieser Frage steht jedoch noch aus. Grund
satz wird immer der Totalitätsanspruch der Kammer:n auf Erfassung 
aller wirtschafflieh-en Unternehmen bleiben müssen. Den bestehen
den Verhältnissen Rechnung tragend, wird man jedoch vieHeicht da
zu kommen müss·en, den einzelnen Betrieb, je nachdem ob er über
wiegend wirtschaftlichen oder kulturellen Einschlag hesitzt, von einer 
der beteiligten Organisationen formell--organisatorisch - �icht fach
lich - freizustellen. 

Gegebenenfalls ist an. ein ähnliches Abkommen zu denkf':'l, wie 
von der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel mit .der Reichsschrifttums
kammer geschlossen wurde, wonach die Wirtschafts.gruppe alle Un
ternehmen .freistellt, deren nicht kulturkammerpflichtiger Umsatz 
oder 'Erzeugung eine bestimmte Unerheblichhitsgrenze .()RM 
3000,-) nicht übersteigt. 

Hins-ichtlich der Zuge'hödgkeit der Sollkaufleute zur In:dustrie
und Handelskammer gilt das für die Mußkaufl.eute Gesagte. 
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Die Kannka:ufleute, also die Inhaber eines Unternehmens, das nur 
ein Nebengewerbe .eines land- oder fol1Stwirtschaftlichen :Betriebes J 
darstellt (§ 3 HGB.) sindnach ihrer EiJ}tragung ins Handelsregister 
wohl Vollkaufleute nicht }edoch ohne weiteres zugehörig zur Indu
strie- und Handelskammer. 1Diese -Bestimmung trifft ausdrücklich § 3 

. Ahs. Hh des pr. HKGes. 
Für die Form'kaufleute, d. h. die Ges.ellschaften mit eigener Rechts-

, persönlich:keit (Aktiengesellschaft, Kommanditges. auf Aktien, 
G.mJbJH., e.Gen., Versich·erungs.verein auf Gegenseitigkeit) legt § 3 
Ziff. 2 die Zugehörigkeit fest. Ausgenommen sind allerdings di-e 
landwirtschaftlichen und Handwerkergenossenschaften (§ 3 Ahs. J!Ic). 

·Ebenfalls sind die Reichshetriebe, die gemäß § 36 HGlß. d1e Kauf
mannseigenschaft erworben haben nicht der Industrie- und Han
delskammer zugehörig. 

Von dem Gesetz über die Industrie- und Handelskammern a:us 
gesehen, zeigt sich, daß zur Kammer andererseits Betriebe gehören, 
die nicht nach HOB. Vollkaufleute sind. Dies sind vor allem die in 
Ziff. 3 § 3 pr. HKGes. genannt·en J3·ergba:utreibenden . . 

Eine Sonderstellung in diesem Fragenkr:eis nimmt die Ziff. 4 des 
§ 3 pr. HIKGes. ·ein. üie Zugehörigkeit und Beitragspflicht der dort 
genannten .Betr.iehsstätten ist ein umstrittenes Gebiet. Zu ihrer Be
handlung hahen sich folgende Grundsätze herausgebildet: . 

·I. 

Betriebsstätten, welche einen in kaufmännischer Weise 
eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordern. 

1. Stammfirma im Handelsregister eingetrag.en. 
a) Stammfirma außerhalb des Kammerbezinks (§ 3 Absatz 2 
Zifter 4 Pr:eußisches Industrie- und HandelS'kammergesetz): 

Der Oewe11betreibende zahlt für die Betriebsstätte im Kam
merhezir:k 

einmal Grundbeitrag plt]s einmal Umlage. 
b). Stammfirma innerhalb des Kammetbezirkes: 
Der Gewerbebetrieb zahlt 

einmal Grundbeitrag, Umlage für Stammfirma und sämtliche 
Betriebsstätten im Kammerbezirk 
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2. Stamtnfirma nicht eingetragen. 
a) Stammfirma außerhalb des Kammerbezirkes: 
Der Gewer.betreibende zahlt an die Kammer der ·Betf'iehsstätte 
einmal Grundbeitrag bis RIM 6.-, an die Kammer der Stamm
firma. ebenfalls einmal Grundbeitrag bis RM 6,-. 
b) Stammfirma .innerhalb .des Kammerbezi11kes: 
Der Gewerbetreibende zahlt 

einmal Grundbeitrag bis RM 6,-. 
f 

II. 

Betriebsstätten, w,elche keinen in kaufmännischer Weise 
eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordern .. 

1. Stammfirma im Handelsregiste'f eingetrag:en. 
a) Stammfirma außerhaLb des Kammerbezirks der Jletf'iehss.tätte: 
Der Gewerbetreibende zahlt an d.i·e· Kammer der Betriebsstätte 

keinen Grundbeitrag 
(an die Kammer der Stammfi.rma, ganz .gleich, wieviel Betri·e1"s
stätten in deren !Bezirk liegen, 

· 

einmal Grundbeitrag und Umlage). 
QDie Heranziehung der Betriebsstätte auch im Kammerbezi11k 
der 'ßetri:ehss.tätte, welche an sich hillig wäre, .ist mit der augen
-blicklichen Fassung des Gesetzes nicht ver-einbar.) 
b) Stammfirma inne·rha.lb des. Ka�merbezir.kes : 
Der Gewerbetreibende zahlt 

einmal Grundbeitrag, einmal Umlage. 

2. Stammfirma nicht im Handelsregister eingetragen. 

a) Stammfirma außerhalb des Kammerbezitikes: 
Der Gewerbetreibende zcthlt an die Kammer de'f J3:etriebss.tätte 

einmal Grundbeitrag bis RM 6,-
(an di-e Kammer der Stammfirma, ga·nz gleich, wieviel ·Betriebs
stätten außer der Hauptfirma dort vornanden sind, 

.ebenfalls eimp.a:l Grun.dheitrag bis RM 6,-). 

b) Stammfirma innerhalb .des Kammerbezirkes der .Betriebsstätte: 
Der Gewerbetreibende zahlt 

einmal Grundbeitrag bis RM 6,-, ganz gleich, wieviel Be
triebsstätten außer der Stammfirma im Kammerbezirk gele
gen sind. 
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Zusammenfassend wird man sagen können: Jeder einer Industrie

und Handelskammer angeschlossene Gewer.betreibende (mit Aus
nahme gewisser Bergbautreihender) ist Vollkaufmann, jedoch nicht 
jeder Vollkaufmann gehört der Industrie- und Handelskammer an. 

Besondere ·Bedeutung er.hält die Frage der Zugehörigkeit bei der 
Betrachtung des V erhältniss·es von Kammern und Reichsnährstand, 
worauf im .folgendem etwas näher eingegangen werden soll. 

Nach § 1 Ahs. 2 des Gesetzes über den v.e-rläufigen Aufbau des 
Reichsnährstandes. vom 13. 9. 1933 QRGBl. I S. 626) und § 1 der 
Dritten Verordnung über den vorläufigen Aufbau des Reichsnähr
standes vom 16. 2. 1934 QROBl. I S. 100) sind der Landhandel Ca
Betriebe) und die -Be- und Verarbeiter landwirtsch<llftlio\er Erzeug
nisse (b-'Betriebe) dem' Reichsnährstand angeschlossen . 

Während bei den sogenannte11; gemisch·ten Betrieben (Landhandel 
u n d reichsnährstandsfremder Handel) und den h-Betrieben die 
Frage der Zugehörigkeit eindeutig dahin geregelt ist, daß diese Be
triebe sowohl dem Nährstand als auch der Gliederung der Organi
sation der gewerblichen Wirtschaft angehören, hat sich bei den rei
nen a..,Betrieben ein Streit um ihre Zugehörigkeit entsponnen. Nach 
Ansicht des Reichsnährstandes schließen §§ 2 und 3 der Dritten 
Aufbauveror-dnung die :Zugehörigkeit zum Landhandel, die Zuge
hörigkeit zu anderen "Standes- und !Berufsvertretungen" aus. Dem
entgegen ist mit der Anbeitsgenieinschaft der Industrie- und Han
delskammern zu betonen, daß die Kammern !keine .Standes- oder 
Berufsvertretungen ü1 diesem Sinne darstellen. Die Kammern sind 
vielmehr Vertreterinnen der Gesamtinteressen eines Wirts.chaftsbe: 
zir'ks, die über .den ·einzelnen Stand hinaus nach dem Grundsatz 
"Gemeinnutz geht vor !Eigennutz" zwischen den einzelnen Standes
und lßerufszwei.gen ausgleichend und einigend zu wirken haben: Den 
Kammern obliegt gegenüber diesen a-Betrieben in demselben Um
fang.e die Wahrnehmung wirtschaftspolitischer Aufgaben (Gewerbe
politik, Sozialpoliti:k, Verkehrswesen, tßildungswesen us.w.) wie auch 
den nährstandsfremden Betrieben gegenuber. E>er Reichsnäthrstand 
ist dagegen ledi,glich dazu berufen und i.n der Lage, seine Mitglieder 
nach marktpolitischen Richtlinien zu betreuen5). 

5) Inzwischen hat sich die Redttslage wesentlich geändert. Gemäß § r Abs. r 

der Ersten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Erhebung der 
Beiträge zu den Industrie- und Handelskammern vom 8. 9· 1939 (RGBI. I S.r738) 
sind sämtlidle im Handelsregister eingetragenen Firmen zur Zahlung deS Grund-
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Im 1Laufe der ]aihre wurden zwischen Reichsnährstand und den 
Gliederungen der Organisation der gewerblichen Wirtschaft ver
schiedene Vereinbarungen getroffen, jedoch ist . der zur Zeit be
stehende Zustand keineswegs befriedigend. Es ist schließlich nicht 
angängi•g, daß die ein organisches Ganzes biklende Organisation 
der gewer:blichen Wirtschaft zerrissen wird und aus ihr die a-Be
tri·ebe, also Kaufleute wie aU.e anderen auch, herausgenommen wer-. 
den, trotzdem a.ber von den betreffenden Gliederungen der gewerb
lichen Wirtschaft weiter hetreut wer.den müssen. Eine endgültige 
Regelung dieser Angelegenheit, die einmal kommen muß, kann für 
alle Beteiligten nur von Vorteil sein. 

Die IBcltragsp.flicht der der Kammer zugehörigen Betriebe regelt 
sich nach§§ 26-30 pr.Hk!Ges.6). Den Maßstah derzurKostendek
kung der Kammer erforderlichen Umlage ibilden die einheitlichen 
Steuerm·eßbeträge der Gewerbesteuer nach Gewerbeertrag und Ge
wer.be!ka.pita.l (§ 14 des Gewerrbesteuer.gesetzes vom 1. 12. 1936, 
RGB1. I S. 979). Die Höhe der Umlagen wird jährlich festgesetzt 
und unterliegt der Genehmigung des Ministers. Außerdem kann die 
Kammer von den oben in Ziffer 1-4 aufgezählten Betrieben einen 
einheitHch.en Grundbeitrag in Höhe von 12,- RM, von den nach 

§ 26 Ahs. 4 pr. Hik:Ges. ihr zugehöri•gen einen solch·en von jährlich 
RM 6,- er!heben. Die Industrie- und Handelskammerbeiträge sind 
öffentliche Lasten: und gegen die Heranziehung zu ihnen findet nach 
einem Einspruch hei der Kammer die Klage im Verwaltungsstreit
v:erfah.ren vor den zuständigen Verwaltungsgerichten statt. Rück
ständige Beiträge werden ·im Wege des Verwaltungszwangsverfah
rens bei.getrieben, wobei sich die Kammern der Unterstützung der 
Gemeinden bedienen können. Daneben fließen den Kammern zur 
Bestreitung ihres Haushaltsbedarfs Beträge aus Anstaltsgebühren, 
aus Gebü'hren für Benutzung von Einrichtungen und Anlagen, so
wie aus den von i'hnen vorgenommenen Amtshandlungen zu (Aus
stellung von Ursprungszeugnissen, Sachkund.eprufungen us�.). 

beitrages und einer Umlage gemäß § I des Gesetzes über die Erhebung der Bei
träge zu den Industrie- und Handelskammern vom 31. 3· 1939 (RGBl. r S. 649) 
verpflichtet. Hinsichtlich der ·Landhandelsbetriebe hat der Gesetzgeber trotz 
Kenntnis der Streitfrage keine Ausnahme gemacht. Auf Grund dieser Rechtslage 
ist daher eine Auseinandersetzung mit § 2 der 3· Aufbauverordnung des Reichs
nährstandes. vom r6. 2. 1934 nicht mehr erforderlich, da nach Gewohnheitsrecht 
die zeitlich jüngere Norm einer widersprechenden älteren vorgeht. 

6) s.Anm.4a. 7) vgl. dazu VO vom 18.IV.40 RGBl. I 8.681. 
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§ 6. Organe der I�clustrie- und Handelskammern. 

1. Die !Leitung der Industrie- und Handelskammer und ihre Ver
tretung nach .außen Hegt dem Vorsitzenden ob, der die Bezeichnung 
Präsident .der Industrie- und Handelskammer führt. Nach der Ver
or.dnung vom 20. 8. 1934 (iRGBI. I S. 790) , die das Führerprinzip 
im Industrie- und Handelskammerwesen einführte, wird der Vor
sitzende auf Vorschlag .des Seirates der Industrie- und Handelskam
mer nach An!hörung des Gauleiters VOfl.l Reichswirtschaftsminister 
ernannt (§ 2). 'Für seine ;ßerufung sind die IBestimmung·en des § 'l 
pr. HkGes. maßgebend. 

Der Präsident ist ehrenamtlich täti!g . ·Er .ist jedoch nicht Ehren
beamter ·im Sinne des §. 149 Dtsch . .ßeamtengesetz vom 26. 1. 1937 
(tRGBI. I S. 39), da ihm bei .seiner Serufung keine Utikunde ausge

händi.gt wird, in der die Worte ,;unter :Berufung in das -Beamten
verhältnis als Ehrenbeamter" enthalten sind. .Er bedarf daher zur 
Aussage vor Gericht, soweit es sich um Angelegenheiten der ·Kam

mer handelt, nicht der Genehmigung der vorgesetzten Dienstbe
hörde, des Reichswirtschaftsmdnisters, denn § 54 1St.PO und § 376 
ZPO :sprechen nur von öffentlichen ,Beamten, zu denen zwar auch 
Ehrenbeamte .nadh. § 149 DBG zu zä:hlen sind, nicht jedoch auch 
ehrenamtlich täti•ge Personen. Vor Gericht dürften die .Präsidenten 
aufgrund .ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit ein Zeugnisverweigerungs-
recht nach § 383 Ziffer 5 ZPO besitzen. 

. 

Dem Präsidenten stehen · heute bedeutend größere ges:etzliche 
Funktionen zu, als es fruher der ·Fall war. Er ist das maß·gebende 
Organ für die Willensbildung der Kammer. Früher fand diese Wil
lensbildung in der von Vertretern der wahlberechtigten und bei
tragspflichtigen !Firmen gewählten Vollversammlung statt und der 
Präsident war lediglich Vollzugsorgan der dort gefaßten Beschlüsse. 

Der Präsident beruft die Sitzungen ein und führt in ihnen den 
Vor:sitz, j-edoch kann er die letztere Befugni's auch seinem Vertreter, 
einem Mitglied .des :Beirates oder einem Kammerbeamten übertragen . 

. Es ethebt sim nun die Frage, ob der Präsident auch Setriebsführer 
im Sinne des § 2 des Gesetzes zur Ordnung der Arbeit in öffent
lichen Verwaltungen und Betrieben vom 23. 3, 1934 (iRGIBl. I S. 220) 
ist. Nach .dem Urteil des Reichsehrengerichtshofs vom 3. 2.19371), 
das ·Sich auf einen Fall des AOG bezieht, ist Betriebsführer -im Sinne 

1) Abgedruckt in Wirtschaftsblatt Niedersachsen 1938 Nr. 11. 
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.der Bestimmungen des Arbeitsordnungsgesetzes nicht schon jeder, 
der IBetriehsf.ührerfurlktionen in

' 
einem Betriebe ausübt, sondern nur 

derj-eni.ge, der nach den geSietzlich·en :Bestimmungen Führer des be
treffenden tBetriebes im Rechtssinne ist. Wendet man dies:es Urteil 
sinngemäß auf das AOOo aii, und dies ist unbedenklich möglich, 
so ist •Betfi.ehs:führer einer -Industrie- und Handelskammer der Prä
sident. !Dem Präsidenten obliegt, wi•e die Kammersatzung es aus
drückt, die !Leitung der',Kammer. Er entsch·ei.det gegenüber den Ge
folgschaftsange'hörigen fu allen Angelegenheiten des AOGö, ·er sorgt 
für das Wohl der 'Beschäftigten und diese hahen ihm die in der 
Dienstgemeinschaft begründete TreUJe zu halten und ·eingedenk ihrer 
Stellung im öffentlichen Dienst in ihrer Diensterfüllung allen Volks
genossen Vorbild zu sein (§ 2 AOGö)-. 

Die Geschäftsführer üben zwar Betfi.ehsfuhrerrechte aus, sind je
doch nicht .ß.etriebsführer im Rechtssinne. Ihnen sdnd ledi.glich ge
wisse !Rechte des Präsidenten, .der aufgrund seiner ehrenamtlichen 
Tätigkeit nicht jederzeit die Kammer betl'euen kann, von dies,em 
abertragen wot1den. Sie sind daher nur als ·Betrtiebsaufsichtspersonen 
anzuSiehen. 

2. Vorsitzender und Stellvertreter bilden den Vorstand der Kam
mer. (Die Stellvertreter werden auf Vorschlasg des Vorsitzlenden vom 
Reichswirtschaftsminister ernannt, fuhren den Titel Vizepräsident 
und vertreten den Präsidenten im !Behinderungsfalle. Fifir ihr-e 'Beru
fung ist ·ebenfalls der§ 7 pr. HkGes. maßgebend.) 

Der Vorstand hat keine bes.chließende Funlktion, sondern ist be
ratendes Organ des Präsidenten, .der bei wichti•gen 'Beschlüssen den 
V orstan.d zu .Rate ziehen muß. Zu solchen Beschlüssen zählen. ins
besondere: 

a) !Haushaltsplan, Umlage, Grundbeträge und Rechnungslegung, 
b) 1Berufung und Abberufung der MitgJ.i.eder des. Beirates, der 

Ausschüsse und der Sonderausschüsse, 
c) .Bestelhrng der Vertreter der Kammern zu hehörrdHch·en Bei

räten, amtlichen Ausschüssen und Verbänden der Wirtschaft, V ar
schläge rur .die Ernennung von Handelsrichtern, von Mitgliedern 
der Finanzgterichte usw., . 

d) Bestellung und V.erei.d1gung der dn § 36 der Reich:s.gewer.he
ordnung genannten Personen soW!ie Widerruf dies•er Bestellungen 
und Vereidigungen, 

e) !Beschwet1den •glegen Beschlüsse der ißörsenorgane, 
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f) Einsprüche gegen kammerbeiträge, 
g) Anstellung, Kündi1gung und :Entlassung der Obg-rbeamten . 

. 

3. Dem Vorstand ·steht als beratendes und unterstützendes Organ 
ein Beirat zur Seite (§ 3 der Vero:r.dnung). /Dieser Beirat, der an die 
SteHe der Vollversammlung ·getreten ist, wird vom Vorsitzenden 
berufen und vo:m Reichswirtschaftsminister hestäti•gt. Die Anhörung 
des Beirates ist g·eeignet, dem ·Präsidenten ein 'Bild von den wirt
schaftlichen Verhältnissen seines .ße�irks zu verschaffen und ihm die 
Vorbereitung seiner Entschlüsse zu erleichtern. 

Nach dem Erlaß des Reichswirtschaftsministers vom 7. 7. 19362) 
soll eine V erbind).lng der Kammern und des Fachverbandsw�sens 
auch in der Unterstufe erfolgeh. Außer auf dem Wege der Personal
union ist im ·Beirat die Möglichkeit einer solch·en V er.bindung gege
ben, ind�m Mitglieder der Fachorg�nisation herangezogen werden. 

:Beiräte als beratende Organe der Kammern sind eine Neuschöp
fung auf dem Gebiete des · Industrie- und Handelskammerwesens. 
Dem Prinzip der Zusammenfassung aller wiruchaftlichen Kräfte 
zum Wohl des Ganzen entsprechend, hatten schon in früherer Zeit 
manche !Kammern sich veranlaßt gesehen, einen Beirat - auf einer 
natur.gemäß anderen Grundlage - zu ·bilden. So sch-uf z. iB. die iRres
lauer !Kammer am 23. 11. 1918 einen 'Beirat, damit "das W-irtschafts
leben nicht ganz aus den Fugen .gehoben und weitere Erwer.bslosig
�cit heraufbeschworen werden sollte"3). "Es war.en ·.große Leistun
gen, die der :Beirat vollbracht hat4). Diese Leistungen waren nur da
durch möglich, daß .die Sc.�affung des 'Beirates Zli einer str:affen Or
ganis:i,erung der weitesten Kreise, die zu Handel und lndustri 1e ge
hören, die Anregung :ga:b, daß er aber wtied.erum .die einz-elnen 
Gruppen in einer Zentralstelle vereinigte und im Sinne des Gemein
waMs zu gemeinsamer A11beit zusammenffrhrte"11). 

4. 1Eine wichHge RoHe im Industfi!e- und Handelskammerwesen 
spielt der Einzelhandel. Er wurde von vornherein mit nur we
nigen Ausnahmen (z. B. die Kleinhandelskammer zu Bremen 
und .die Detaillistenkammer zu Hamburg) der Betreuung der Han-

2) Dtsch. Reichsanz. Nr. 157 v. 9. 7. 1936. 
3) Festschrift Breslau s·. 45 u. 203. 
4) Besonders auf des Gebiete der Rückführung der Kriegsteilnehmer 

in ihre bürgerliche Tätigkeit und der Regelung der Arbeitsverhältnisse. 
5) Festschrift Breslau S. 208. 
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delskammern überwiesen. Zur ·Bearbeitung der 'Einzelhandels-fragen 
wurden in den Kammern Einzelhandelau9schüsse gebildet. Ein ·Man
gel der Organisation lag jedoch wä:hrend des damaligen Zustandes 
darin, daß wahlberechtigt zur Kammer nur d:i•e Personen des Ein
zelhandels waren, die nach Handelsrecht als Vollkaufleute an;ges.ehen 
wurden. Dieger Zustand wurde durch § 3 des AbänderurugsgeSietzes 
vom 28. 12.1933 QRJG.Bl. I 1934 S.6) heseitigt und es wurden die 
Einzelha�.dels.vertretungen .ins Leben gerufen, di•e den Zusammen
schluß aller Gewerbetreibenden des Kammerbezirks, also auch der
jenigen, die weder im Handelsregister noch in der Handwerksrolle 
e�ngetrag.en sind, darstellen. Dadurch ·erhielten die Kleingewerbe
tre1benden zum ersten Male eine amtliche 'Berufsvertretung. 

Die ;Einzelhandelsv.ertretungen sind Or.gane der Kammern.Si� haben 
im 'R<llhmen der Kammer unter ei1gener Y.erantwortung die Aufgabe, 
die Gesamtbelange des Einzelhandels wahrzunehmen und zwischen 
allen Bestrebungen der zum !Einzel!ha.ndel gehörenden Fachgruppen 
einen Ausgleich :ru bewirken. Sie sollen insbesondere den Fragen der 
Berufsaus:hHdung nachdrücldichre Förderung angedeihen las.sen. 

Die EinzeJ.handelsvertretung besteht aus dem Vorsitzenden, .s:ei
nen Stellvertretern und dem :Berirat. Vorsitzender und Stellvertreter 
werden vom Präsiden.ten bestellt. In dem Beirat müssen alle wichti
gen Rachzweigre des Einzelhandels im Kammerbezirk angemes·sen 
vertreten 'sein. Zwli:schen dem Kammerbeirat und dem iBeirat der Ein
zclha.ndelsvertretung hesteht we.itgehende Personalunion, wie über
haupt die !Kammer mit der ·Einzelhandelsvertretung durch Ge
·schäftsführung usw. en-g verbunden ist. 

Wenn in Zukunft nach dem Erlaß des R·eichswirtschaftsminister's 
von17. 7. 1936 Kammern und Fachor.ganisationen -wie bereits er
wähnt - in der Unterstufe miteinander ver:bunden werden sollen, 
gelht damit .für die EinZJelhanddsv·ertretung ·ein wichtliges .Problem 
seiner Lösung entg.egen: Die Stellung der Einzelhandelsvertretung 
und ihr Vierthältnis Z'U den Einzelhandelsfachorga.nisationen. Ein der
artigtes Abkommen <ist z. B. zwisch'en der Industrie- und Handels
kammer ·Berlin un:d der Wirtschaftsgruppe Bnze1handel bereits am 
3. 4. 1936 getroffen worden6). 

6) Näheres siehe Wirtschaftsbl. der. I.- 11. Hk. Berlin 1936 S. 853. 
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5. Im Laufe der Zeit hat es sich als notwendig erwiesen, einen 
großen Tieil der IHandelskammertätigkeit, um eine gecil}egene und 
faChmännische Erledigung zu_ erzielen, in Ausschüsse und Sonder
kommissionen zu verl·egen. Diese Ausschüsse, .. ciiDe bei fast allen 
Kammern für die Gebiete Industrie, Außenhandel, Großhandel, 
Börsen, Banken, Gewerbe, Gesetzgebung, !Berufsausbildung, Ver
kehr u. det1gl. bestehen, haben große IBe!deutung erlangt. Sie dknen 
der Beratung besonderer Angelegenheiten, der Erledigung der vom 

Präsidenten ihnen zugewie.senen, Aufgaben sowie der Vorbereitung 
einzelner Fragen, ehe 1ßieirat oder Präs.ident tätig wer.den. Di1e Za:hl 
der Ausschußmitg1·ieder ist schwankend; sie richtet sich nach der 
Größe des !Kammer:be:mrks und nach ·der Art· dies !Sachgebi,ets. Ein 
Teil der Mitglieder wird g1eichzeit�g dem Kammerbeirat angehören, 
der ande11e Teil wird aus dem in Frage kommenden Gewerbezweig 
entnommen ·sein. Der TätigkeitSikreios eines solchen Ausschusses is:t 
naturgemäß ein sehr umfassender7). 

7. Die Geschäfte der Kammer werden durch den Geschäfts.füihrer 
(Hauptgeschäft�hrer) gefuhrt. Dieser wird gemäß dem Führer
pvinzip vom. Präsidenten nach '. Anhörun1g des Vovstandes mit Zu
stimmung des R!eichswirtscha.ftsministers a111gestellt und entlassen8) . 
Der Geschä:ftsruhr.er ist ,fiür die ordnungsmäßige Erledigung der Ge
schäfte verantwortlich. Für ihn und die anderen Kammerbeamten, 
die mittelbat"e Reichsbeamte sind und das Reich als mittelbaren, die 
Indust�e- -und Hande!s!kammer als t.rnmitte!haren Dienstherren ·ha
hen, gelten das Dtsch. Beamtengesetz vom 26. 1. 1937 (R!O'BJ. I. 
S. 39), die Reichsdienststrafordnüng vom 26. 1. 1937 GRGB1. I. S. 71), 
das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsheamtenttrms vom 
7. 4. 1933 (!RGBl. I 1933 S. 175) nebst Nachträgen und das Gesetz 
zur Änderung der V ors.chriften auf dem Gebiete des aUgemeinen 
Beamten-, des Besoldung.5;- und des Versorgungsrechts vom 30. 6, 
1933 GROB1. I S. 433), -soweit es nicht' durch .das DBG überholt 1st. 

Der Oeschäftsführer muß insbesot;tdere die notwendige Vorbil-

7) Bei verschiedenen · Kammern bestehen sogen. Verbraucheraus

schüsse vg1. WirtschaftsbL der. IuHk. Berlin 1936 S. 1553. 
8) F.rlaß des RWiMin. vom 17. u. 18. 6.1938. 
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dung oder sonstige 'pignung für .das Amt besitzen, polit1sch zuver
lässig urnd arisch-er Abstammung sein9). 

HinSiichdich der Stellung des _ Oeschäftsf<frhrer,s ·ergehen sich ver

schi-edene Zweifelsrfragen. Man wird hier zweckmäßig zu unter
scheiden haben zwi·schen Gesdtäftsführung bei reinen Ho!heitsauf
gaben und Selhstv-erwaltungsaufgaben. Soweit es Hoheitsaufgaben 
betrifft, wird di-e kufsücht nach h. M. (s. u. § 34 Ziffer 2h) als be
sondere Aufsicht gegenüber dem ausrführenden Organ anrgesrehen. 
Es ·�st deshalb anzunehmen, daß der Geschäftsführer hei der Erfül
lunlg von Hoheitsaufgaben ndcht .an Weisungen des .Prästdenten g·e
bunden i�. IDariiber hinaus wird man dem Oeschäftsrführer in ge
wissen Fällen sogar reine Schweigepflicht gegenüber dem Präsiden
ten ·und s-elbständiges Handeln zugestehen müs,s;en. Gedacht ist 'hi.er
ibei z.;ß. an den Fall, daß Aufgaben wahrzunehmen sind, die den Ge
schäfts- :bzw. 1Industriezweig, dem der .Präsident angehört, betreffen . 

.Ander.s dagegen vrerhält es sich mit de:r Oeschäfts.führung hin
sichtlich von .Selbstvrel"Waltungsaufgarben. Hier ist der Geschäftsfüh
rer in jedem Falle an die Weisungen seill1es PräsidentJen gebunden. 

Der !Präsident kann dem Geschäftsführer die Aufsicht öber die 
Beamten und die nichtbeamteten Gefolgschaftsmitglieder sowie die 
Befugnis zur Anstellung der Angestellten und der Invalidenversiche
rungspflichtigen Gefolgschaftsmitglieder übertra:gen. Diese tlber
tragung jst bei allen Kammern erfolgt. Off.en bleibt aller.dings die 
Frarge, welche SteUung der Geschäftsführer gegenüber 

·
den übrigen 

Gefolgs-chaftsmitgliedern dann einnimmt, wenn einre U:bertragung 
de:r D�rens.taufsicht nicht erfolgt ist. 

SchLießlich soll noch ein kurzer Bldck auf die Diienstverhältn.isse 
der bei eiJ11·er Indus.trie- und IHarndelS!kammer !beschäftigten Ange
stellten. geworfen werden. Die zur ,Regelrung dieser Dienstv·erhält
nis·se ergangenen Tarif- und Dienstordnungen finden ihre Grund
lage im Gesetz zrur Ordnung der Ar.heit dn öffentlichen V-erwaltungen 
und Betrieben vom 

'
23. 3. 1934 (RGBL I S. 220), dem Gesetz vom 

17. 2. 1938 (ROBI. •I S. 206), und der Veror.dnung über die Rregelung 
der Dioostbezüge bei öffentlichen Verwaltungen 'Und Betriehen vom 
13. 5. 1938 (.R!OBI. I S. 521). 

9) V gl. au<,:h Günther, Körperschaftsbeamtenrecht, Dtsch. Verwal
. tung 1938 S. 399 n. 425. 
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Geltung für die Industri,e- u:nd HandeLskammern· besitzen die All· 
gemeine Tar.ifordrrung (ATO) 'tür Gefolgschaftsmitglieder im öffent
lichen D�enst vom 1. 4. 19..38 (Sonderdruck des Reichsarbeitsblattes 
1938 Nr. 12 S. 4) und dle Allgemeine Dienstordnung (ATO) für 
rvichtbeamtete Gefolgschaftsmitglieder hei öfFentl�chen V erwaltun
gen und Betrieben, insbesondere z:ur Allgemeinen Tarifordnung für 
Gefoligischaftsm�tglieder - im öffentlichen Thenst vom 30. 41 1938 
(ROBI. I S. 461). Was die Anlage D 2lUT ADO, die die Alters.- und 
Hinterhliebenenversorgung behandelt, anlangt, so ist streitig, ob 
diese rur die Kammer Gültigkeit hat. Man neigt jedoch zu der An-
sicht, daß dies. nicht der Fall ,fst. 

• 

Nicht ohne weiteres gelten die nachstehenden Vor.schniJten ·für 
die Kammern, es ist vi;elme!hr durch !Erlaß des Reichswirt!Schaft.s, 
ministers vom 13 .. 9. 1938 den Kammern anheimgestellt, sie einzu
führen. Es sind dies: 

1. die Tartifordnung A (TOA) für Gefoltgsch.aftsmitglieder im 
öHentlichen Dietls.t vom 1. 4. 1938 (Sonderdruck des Reichsarbeits
blattes 1938 Nr. 12 S. 8). 

2. Die Allgemeine Dienstordnung (ADO) für Gefol.gschaftsmit
�lieder dm ö-flientlichen Dienst: d'ie nicht unter die Tarifordn:ung A 
fallen vom 10. 5. 1938 ORGBL I S. 512). 

3. Die Allgerneine Dienstordnung (ADO) für nichtbeamtete Ge
folgschaftsm,itglieder bei öffentlichen Y.erwaltungoo und Betrieben, 
insbesondere z:r.1r Tarifordnung A für GefolgschaftsmitgH.eder im 

öflientlichen Dienst QRGBL I S. 476). 
4. .Oie Allgemeine Oien:stoPdnung MDO} für A11lge5te1Jte im 

öffentldchen Dienst, die das 18. Lehensja'hr noch nicht vollendet 
haben (tROBl. I S. 513). 

5. Die Tarifordnung B (TOB) für GefolgschaftsmitgHeder im 
öflientlichen Dienst vom 1. 4. 1938 (Sonderdruck des Reichs:arheits
blatts 1938 Nr. 1 '2 S. 22). 

6. Die Al�gemei.ne Dienstordnung (AOO) für nichtbeamtete Ge
folgschaftsmitgHedier bei öffentlichen Verwaltn:Lng!en und &trieben, 
insbesondere zur Tarifordnung D für Gefolgschaftsrn.itglieder im 
öffentlichen Dienst (IRGBl. I S. 491)10). 

10) Vgl. auch Klug, nicht veröffentlichtes Manuscript 1938. 
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§ 7. Der Führergrundsatz in den Industrie-· und Handelskammern. 
Durch § 2 de� Vero11dnung .des Reichswirtschaftsmini5.ters über di·e 

Industrie- und Handelskammern vom 20 . 8. 1934 (IRGBL I S. 790) 
wur!de in den Industrie- und Handelskammern das Fü:hrerprin4ip 
eingeführt. iDamit wurde gleichzeitig die· V @llversammlung beseitigt 
und als einziges Organ für die Willens.bi1dung der Kammer der 
Vorsitzende gesetzt. Der VOOS!itzende ist der verantwortliche Leiter 
der Kammer und vertritt sie nach außen. Ihm ist das Recht verl1e
hen, V'erbindlich·e •Beschlüsse ·im Sinne des § 34 .des pr. HkGes. zu 
fa:ssen. 
, Der Vorsitz·ende setzt jä.hniich sowohl dne Umlage als auch die 
verschd·edenen Grundbeiträge O?is 12,- RM ·bzw. b�s 6,- RM) 
fest, zu denen die heitragspflichtigen ,Firmen herangezogen werden. 

In wichtilgen Angdegertheiten 0HaJUshaltsplan, Rechnungslegung, 
Beru6ung und Albberufung der Mitglieder des Beirates) hat der Vor
sitz:ende den Voi'Sta.nd zu Rate zu ziehen, •dem aber eine beschlie
ßende Funktion nicht zukommt. 

Zur Bearbeitung besonderer Sachgebiete kann der Vorsitzende 
Ausschüsse und Sonderkommissionen ·bilden, ihre Mitglieder be
stimmen und ihnen ihre Anbeit zuweisen. !Die Wahl der Mitglieder 
ist ihm dabei freigestellt; sie können dem Beirat .der Kammer ent
nommen wer.den, müs·sen ·es· aber nicht. 

Vorn Vorsitzenden werden ferner die Beamten der Kammer so
wie die Angestellten berufen und entlas·sen. 

:Der Aufsicht des Vorsitzendien untersteht d-ie der Kammer an

gegJi.ederte Einzelhande1sv:ertretung. ·Der Leiter -der cEinzdhandels
vertr.etung und seine Stellvertreter wer.doo vom Vor-Slitzenden be
rufen und d<önnen j.ederzeit von ihm wieder abiberufen werden. Er 
erläßt di·e Geschäftsordm.in1g der Ein:celhandel�S:vertretung und ihm 
sind ihre !Entscheidungen vorzulegen. 

§ 8. Kammerzusammenschlüsse. 

Na(jh der Verordnung vom 1. 4. 1924 OG.S. '5. 194) konnten 
d�e Industrie- und Handelskattilmem mit ministJerieUer Genehmi.gung 
"zur gemeinsamen und au:sschließlichen iErfü11ung bestimmter Auf
gaben11 cinen Zweckver.band bil.den. Bereits um die ]a!hrhundert-



wende hatten Sli.ch Handelskammervereini�ngen gebildet, in denen 
gemeinsame Aufgaben auf dem Gebiete des Verkehrs., des Geld-, 
Bank-, Bö�senwesens und der Rechtspflege erledigt wur.den. Diese 
Verbände: hatten den Vorteil, daß durch gemeinsames Vongehen 
di•e SchlaJgkraft bedeutend erhöht werden k.onnte, gemeinsame Wirt
schaftsinteressen verfolgt und die in den einzelnen Fragen gernachten 
Erfahrungen ausgetaJUscht wer.den konnten. 

!Di1e Zweckv.erbäl!lde Slind durch Erlaß des Reichswirtschaftsmini
stens vom 7. 7. 19361) aufgelöst und in einer Industrie- und Handels
kammerabteilung der Wirtschaftskammer zusammengefaßt wor:den. 
Außerdem 'Siind auch an· den Wirtschaftskammern, in deren ßezirlk · 

bisher keine Zweckverbände bestanden haben, derartige Kammer
abteiLungen gebildet word.t.i:. Dies •geschah um e�ner Oberorgan�.sa
tion auf dem Gebiete der gewerbl·ichen Wirtschaft :w steuern und 
um durch ·eine Vercinheitlichun.g und Zusammenfassung die Orga
n±sation �in di·e Lvge Z!U setzen, mehr denn Je ein braJUch:bares In
strument für die Reichsregierung zur Durch.setzun'g ihrer W�rtschafts
politik zu sein. 

Die Inchrstrle- und Handelskammerabteilung besitzt als Or
gane einen Leiter, einen :Beirat und Geschäftsführer. Der Lei
ter ist gleichzeitig Leiter der Wirtschafts:kammer. Der ßeirat s:etzt 
sich Clius den Vorsitzenden der Industrie- und Handelskammern des 
Wirtschafts!bezirks zusammen. 

Nach dieser Zusammenfassung der Kammern decken sic4 nun 
a1uch 1im v:esentlidl'en die Karrlmerabteilun.gsbezirke rr.uit .den· Tre·lt ... 

händerhez;ir.ken. 
Die Jndli'Strie� und Handelskammern des gesamten ReichSJgebiets 

waren früher zusammengefaßt in dem Deutschen Industrie- und 
Handel:stCllg, der 1934 aufgelöst wurde. Er ruhrte vor 1938 den Na
men Deutscher Handelstag und war 1S61 in Heidelberg gegründet 
worden .. In § 1 seiner Satzung vom 18. 1. 1922 steilte S!ich der 11Dd

hatag" die Aufgabe "Deutschlands Industrie und Hand:el ZIU för
dern" . . In ihm bestanden verschiedene Ausschüsse, von denen fol
gende zu erwähnen slind: Verfassungs-, Rechts-, Au&mhandels�, 
Einzelhandels-, ißank-, ·Post-, Steuer-, Verkehrs.-, Sozialpolitischer 

AuSISchuß sowie ein hnsschuß ·fü:r kau:f.männlsches und gewerbliches 

1) Dtsch. Reichsanz. Nr. 157 vom 9. 7. 1936. 
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BiMung:s.wesen. Im jah11e 1934 wurde .der Dihatag, aufgehoben und 
nach § 2 Abs. 2 d:er Satzung .der Reichswirts-chaftskammer vom 3. 5. 
193 52) eine Arbeitsgemeinschaft der Industrie- nnd Handelskammern 
gebildef). Sie hat .die StelJung eines ·11ech.tsfähigen V:ere:ins4). An 
ihrer Spitze steht ein vom Reichswirtschaftsminister berufener Lei
ter, der Vorsitzender einer Industrie� und Handelskammer sein 
muß (§ 3 der Satzung ·der Arbeitsgemeinsch-aftY'). l'hm steht zur 
S�ite ein .Beirat, der aus höchstens 30 Vertretern der •Industrie- und 
Handelsikammern, im übrigen aus. Mitgl-1eclem anderer wichtiger ge
wet1blticher Wirtschaftszweige und den Leitern -der Wirtschaftskam
mern besteht. Der Beirat hat beratende Furikbionen und soll i.ns-be
sonderoe gehört we11den zum Ha:ushaltsplan, zu:r UmJage und vor 
gpundsätzHd1-en Maßnahmen, insbesondere or.gan&satorischer Art. 
Wie im Dihatag so ·sind auch in der ArbeitSigem-einschaft A'U's:schüss-e 
gebildet worden. Zu nennen ·sind: Aussch:uß für ka;ufmänni'Sches und 
gewerbliches -Bilodungswesen, RechtsaU'Sschuß, AUlSISchuß für öffent
liches Vevgebungswesen, Steuer-, Verkehrs-, Fahrplan-, Eisenbahn-, 
Kra.ftwa:gen-, Dev:i:senbewirtschaftungs;� und Rohstoffaus:schuß, Aus
schuß ·für Auslandshandel urtd bevölk.er-un�g51politi:scher Studienaus
schuß. 

Daneben besteht eine Vollv-ersammlung, d�e :von allen In:dUiStrie
und Handelskammern beschickt wind und di-e zu den Getgen:ständen 
der \Beratung ·gutachtHch Stellung nehmen ka;nn. 

Di;e Anheitsgem-e'inschaft ist gleichZ�eitilg die Vertretung sämtlicher 
deut:sch:er wirttschaftHch.er A-usdandsorganiSa tionen. 

:Sie bearbeit-et die gemeinsamen Angelegenheiten -der Industrie
und Handels1kammem, sie hat den Zweck, 1die Intertessen von Indu
strie und Handel zu för:dem IUnld den IBoden für eine gemeins-ame 
Wirksamkeit der .deutschen Kaufmannschaft zu bilden. Si-e hat für 
einen •geregelten Austausch aller in den einzelnen JKammerbezir.ken 
gemachte'!) 1Erfcrhmmgen und Beobachtungen zu sorgen und aus der 

2) Satzung der Reickswirtschaftskammer. Dtsch. Reichsanz. Nr. 127 
vom 3. 6. 1935. 

3) A. B. Krause, S.96. 
4) Dtsch. Reicksanz. Nr. 172 v. 26. 7. 1935. 
5) V gl. Teschemacher Bd. 3 S. 24 ff. 
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Vielhetit der EinzeHn.tefle:ssen heraus das. für das volkswirtschaftHche 
Gesamtintel."esse Wich1Jiig,e zu ermitteln.-

;ßei der At1beit!s:gemeinschaft lie:gt die Geschäftsführung :der Haupt
stellen für die ö:ffien.tlich _ bestel.lten Wirtschaftsprü�er und die Ge
schäftsführung der Deutschen LandeS!gruppe der ,internationalen Ge
sehlschaft für :kaufmänniisches Bildungsw:esen. Desgleichen befindet 
sich bei ihr die .Ruhegehalts-AuS!gleich•s:kasSie deutscher Industrie
und Handdskammern. 

2. Te i l. 

Die Aufg aben- der Indu strie- und Handel s
k ammern, in sbe sondere ihre Verl agerung 

durch die neue Wirt sch aft sordnun g. 

1. A bs chnHt. 

Die üb-erkommene Aufteilung der Aufg aben
krei se 4er Se l bstverwaltung skörper sch aften 
in Auftr ags angelegenheiten und Se l bstverwa l
tung s ange l egenheiten und der Versuch einet: 

N e u a u f teil u n g. 
-

§ 9.. Ztt.tu Wesen der nationalsozialistischen SelbstverGal tung. 

Nach or.ganischem Denken is.t alle Gemeinschaft -gegHederte Ge
meinschaft 'Ulld so rst auch die körper.schaftldche SeJ:bstverwaJtrun1g a}s 
Zusammenfai9SU11g einer kleineren Gemeinschaft Glied der großen 
Lebenseinheit, der V ÖlkSigemeinschaft. 

Di·e köt1perschaft1iche Selbstv:erwaltung hat s1e�t ihrer Wieder� 
belelbung durch den Reichsfreiherrn vom Stein mancherl·ei En.twick
hmg durchgemach·t. Letzten Endes war aJUch bei Stein die Vertidiung 
des Gemeinschaf1ls!bewußtseins der tragende Gedanke. Dies- ist in 
der Folgezeit oft ver.kannt worden. Dde ongani'Sche :Bindun'g zwi•schen 
Selbs1:\71erWa:ltungskörpersch,aft und Staat VIerschwand mehr ·und mehr 
und schließlich sah man in ibeilden eine ·grimdsätzlich voneinander 
verschd'ooene Form der Verwaltung, d4e Staatsverwaltung stand der 
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Selhstv.erwaltung .gegenüber1). In Wirklichkeit' sind abe-r Selbstver· 
wailtung und Körperschaft des öffentlichen R!echts. immer mdteinan· 
der verbunden, denn überall dort, wo ein Lebe111Skrei.s di·e Selbstver
walrung;sform aufweist, hat diese Verwaltungsform di.e Rechtstiorm 
der tKörpe11Schalt des öffentlichen Rechts ·erhalten. Damit ist der 
Privatinitiative alles das entzogen, was dieser Körpers.chaft zur Re· 
gelung überwies,en _.ist und damit sind diese Aufgabengebiete in 
den Raum einer öffentltichen Ordnung geste1lt. 

Rcichsminister Dr. •Frick hat für die Selbstverwaltung im national
sozialistischen Staat drei Grundthes<en auf.geostellt, die für das Y,er· 
hältnis von Gemeinden zu Staat und ·Partei gelten sollen, ,aJber säeher 
auch ·sinngemäße Anwendung auf andere Sebbstverwaitungskörp.er
schaften finden können2). 

1. Die •deutsche Gemeinde muß ·echte SelhstverwaltTmg haben, 
weil sie nur so di<e ihr ·im Aufbau und im Leben des Dritten Re:iches 
.gestellten Aufiga'ben durchfuhren kann. 

2. !Die deutsch·e Gemeinde kann nur nationa1Siozialistische Ge
meinde ,sein, weil sie i1hre Aufgaben aUiS den Händen ,dle:s national
soziaHstischen Staates entgegennimmt, d. h. si<e entsprechend der 
national-sozialistischen Lehensauffassung zu verwirkilichen hat. 

3. Die deutsche Gemeinde muß al,s Ke:imzeUe des Staates in das 
Staatsgefü:g.e so einigebaut werden, daß 1der .beste Einsatz aller Krä<fte 
von .Staat und Gemeinden für die Volksgemeins.chaft winklieh ge
sich.ert ist. 

Unter echter Selbstverwaltung wi'l'd man V'e'l'Stehen mfrs•s.en, d;.e 
Freiheit von polizeistaatlicher :Bevormundung, welche die Entschluß
kraft und Verantwortun1gsfreudig:keit hemmen :könnte, denn der 
große Vo"rnug der Selbstverwaltung He�gt gterade im Vertrauen auf 
die ei1gene Kraft und im Einstehen für die FoJ•gen des eigenen Tuns .. 
Dde Aufgahe der Sellbstv.erwaltungs:körperschaft:en, die Sta:ats·verwal
tung in weitgehendstem Maße zum Wohle des Ganzen zu entlasten, 
kennzeichnJet das Vertra�uen, das der Staat in die Seltbstverwaltungs� 
kÖrperschaften setzt. 

1) Wrede. Jb. für NS Wirtschaft 1935 S. 44. 
g) Rede auf der Tagung des Hauptamtes für Kommunalpolitik, s. 

Tageszeitung vom 15., 14. 9. 1936. 
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Als nationalsozialistische Selhs.tvpwaltung erhält sie ihr:en Wir
kungskreis •und rhre Zielsetzung durch die RichtHnien der Staats
führung vorgezeichnet. So heißt es i. B; in § 16 der 1. Durchführungs
v·enordnu.ng vom 27. 11. 1934 zum!- Wd.rtschaftsaufba'Uigesetz: ,,Der 
Leiter hat die Gruppe im Sinne des nationalsozialistischen Staates zu 
führ:en und dd;e Angelegenheiten der Gruppe und ihrer Mitglieder 
unter Rücksichtnahme auf di·e Ge�amtinter.eSisen der gewerbLichen 
Wirtschaft und unter Wahnmg des Staatsinteress·es zu föndern." 

Selbstverwaltung im Sinne des National'So'Ziialiosmus bedeutet nach 
einer Definition von v. Rentein ".die grundsätzlich selbstverantwort
lciche, aber lin ee1bstver:st.ändlich·er UnterordlliUng unter d.i·e Er:forder
nisse des Staatsganzen ·sich voibiehen1de •ErfüHung örtHch gebunde
ner öffentlicher Auiigaben., deren Natur. -eine besonders. enge Ver
quickung mit der ortseingesessenen �Bevölkerung erfordert, für eine 
enge 'lDJld unmittellbare IEingHederung in den staatlichen Apparat aber 
ndcht •geei!gnet ist"3). 

· 

§ 10. Auftragsangelegenheiten und Selbstverwaltungs
angelegenheiten. 

Von den Gemeinden 1hatte man auf .das Gebiet der wirtschaft
lichen Seihstverwaltung die Unterscheidung in Auftrags- und Selbst
V·erwaltungsangdegeniheiten ühemom.m:en1). Dlioese A'lllfteilu:ng kann 
für die AufsichtSifr:age, jeidoch auch dort mrr mit star.k•en tlbers:chnei
dungen, von Bedeu.tu.ng ·sein. Im übrl.gen wird noch zu zei•g.en SJein, 
daß eine ·solch·e Unterscheidung als Abgrenzung v·erschiedener W e
senhereiche heute niO"tt mehr tra�gbar ist. 

1. .Staatsauftra,gsangeJ.egenheiten sind solche, die der Staat den 
Kammern nicht zur eigenverantwortlichen \Erledigung, sondern zur 
Erfüllung nach Anweisung üherträJgt. Der· Staat wiH wegen ihrer 
Wichtigik>eit diese .A!uf,gaben .selbst in der iHand beihalten und um 

keinen eilg:enen Behöt1denapparat für Slie ·einzurichten, >tiberträJgt er 
sie 'den vorhan'denen Se1bstv.erwaltungskörperschaften2). D�e Kam-· 
mern werden im Rahmen dieser Betätigun!g. zu ,E:x;ekutivorganen und· 

3) DWZ Nr. 19, 1954 S. 434. 
1) Most 1927 S.32ff. 
2) Köttg-en S. 96 ff. 
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sie handeln insoweit sie nach Weisung v.erfa:hren 11!icht unter engener 
Verantwortung. Die Verantwortung ruhtweiter bei der übertrCI!gen
den Stelle und sie geht nur insoweit über, als 'das Handeln dien U1):1-
fang der ,staatlichen Vorschriften überschreitet. In der Ausführung 
der Auftragsangelegenheiten unter1iegten die Kammern der Dienst
aufsicht und sind der A'Ulfsichtsbehörde wie Jede nachgeordnete Stel1e 
verantwortlich. Gleichgültig ist dahei, ob die Oberweisung der Auf
tragsangelegenheiten an Ongane oder an di'e IKörpers.chaft als solche 
erlolgt, da Organaufgabren Ver.bandsau:fgaben s:iind3). Auf die Aus
führung der .einmal übertragenen A'lllfgahen steht den Kammern ein 
subj·ektives Recht zu4). 

2. !Oie Staatsauftragsangdegenheiten ·sind innerhalb der wirtschaft
lichen: Selbstverwaltung nur von. zusätzldch·er .ß.edeutunt,), wenn auch 
ihr Umfang stetig im Wachs.en begriffen 'ist. Oen i(]ffifangreichsten 
Raum in der Kammerbetätigung ne'hmen naturgemäß di1e Selhstver
waltunlgsangelegenheiten ein. E;g. läßt sich. -jedoch innerhalb dieser 
beiden Aufga.ben:kreis-e eine UnterscheidUJng nkht derart treffen, 
daß man die einen als ·staatl.iche, den Kammern wesensfremd:e be
zeichnet, die anderen als den Kammern eigene, &eiwilHge Auifgalhen, 
denn beide Tätigkeits.heise entstammen durchaus nicht - wi·e noch 
zu zeilgen ·sein Wii11d - zwei v·erschiedenen Rechtssphä.ren. Es kön
nen dep:tr�ach sehr w6hl ubertragene Autgaben ,den Kammern: durch
aus wesensverwandt sein. Auf der anderen Seite haben schließlich · 

alle Selbstverwaltungsangelegenheiten mit den Ziel.en und Ges.et2len 
der Staatsführung dn Einklang zu steh.en. 

Im Bereiche der Selbstverwaltungsaufgaben sind .die Kammern 
nicht A!UlSfuhrungsorgane, sondern selbständi.ge WiUensoogani:Simen, 
die frei in der tlberna:hme ·dieser Aufga:ben sind u:n.d die für den 
Be11eich j'hres Handelns die aUeini1ge Vera1!1twortwn.g tragen. 

Vl()n �Bedeutung M der Unterschied für die Aufsich:tsfrage. Für alle 
Angelegenheiten der Selbstv.erwaltung unterliegen di.e Kammern 
keiner Dienstanwei"SUn:g des Staates, 'Sondern unterstehen nur dr.r 
allgemeinen Staatscruf.sicht, die süch darauf beschränkt, eine U.bt:r-

3) Elleringmann S. 87. 
4) Fleiner. Institutionen S. 113. 
!1) KöttP:en S. 96 f. 
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einstimmung der Kammertät.igkeit mit den Richtlinien der Staats-
-

poltitik sicherzustellen. 
· · 

}X'ie Sellbstv.erwa.ltung ein Stück Staatsverwaltung nur dn einem 
k1eineren Wif1kungsbereich bedeutet, so sind auch die Sellbstverwal
t'Ungsau�gaben aus dem :Bereich .des Offentliehen ,genommen und 
könnten beispielsweise jederzeit in Auftragsatl!gelegenheiten umge
wandelt werden, dhne daß dadurch der Chara:kter der Selbstverwal
ttmgs.körperschaft berührt würde6). 

Die Selbstverwaltungsauiigaben hat man unterschieden .in pflicht
mäßitge (obligatori·sche) und frei1e (fakultative) . .  Bei den ersteren wird 
die Uhema'lime und die Ausruhkng vom Staate durch r-echtsnorm
mäßige Spezialdelegation gefordert, ohne daß Art und Höchstmaß 
der Durchführung vorg:eschrieben sind. Die Kammern betätdgen sich 
also hei .der Ausfwhrung der pflichtmäßi,gen Aufgahen in voller Frei
heit und Eigenverantwortung und sind lediglich dem Maß der all
gemeinen .Staatsaufsicht unterworfen. D<��s :gleichte gtilt von den frei
willigen. Aufgaben mit dem Unterschied, .daß hierzu keine Spezia1-
del1egation erfonderHch ist ood daß die Kammern sich Kraft eigenen 
Rechts dhr tBetätigungsfeLd suchen können. 

3. Elleringmann7) zählt .fierner zu den wesentldch.en Au6gaben der 
Selbstverwali!:ungS'körpel"Schaften sogen. Ex�stenZJaufgahen, die auf 
dem Recht dies.er Körperschaften zur Exi6tenz gegenooer dem Staat 
,beruhen. Nach anderer.Auffa5sung8) ist dem entg;egenzwhalten, daß 
nach positivem geltend·en 1R!ec.�t Z\V'ar die Selibstv:ervvaltl.In:g·skö'fper= 
s.chaften einen eicgenen Wirkungskveis haben, in den der Staat nur in 
g;aniZ hestdmmven· Fällen und nach ganz hestJi.in'mten Regeln eingrei
fen ·darf, daß a:ber der Staat bei künfti·ger :Recht5gesta:ltut:tg völlig. 
frei ·und una�bhängig istt da niemand •einen An;spruch auf hestimmt·e 
Formung der Rechtsordnung hat. 

4. 'Behd.elte man die Unterscheidung in Auftrags- und Selbstver
waltungsangelegenheiten für den Bereich der Au.fSiichtsfrage bei, so 
würde sich zeigen;, daß zwischen ddesen Aufgaberokrei'SOO eine metik
liche Ver.lagerun1g rogunst·en der Auftr<l!gsangel·egenh:eiten s:tattge-· 

6) s. dazu unten § 11. 
7) Ellering:mann, S. 39 ff. 
8) Helfritz, Kommunalrecht S. 12 :ff. 
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funden hat, j.eodoch wird sich in ZUJkunft - wi·e cin ·&laß des Rcichs
wirtschaftsmini·sters vom 12. 11. 1936 besagt - die Staatsführung 
auf .die Auf9teUung allgemeiner wirtschaftspoHtischter ·Rlichtliruien he
schränken, während d-Ie Ausführung der Weisungen den. Kammern 
in eigener Verantwortung unter der Aufs.icht des Staates obl.iegen 
soll. Zurückzuführen. i.st diese Verlagerung <mf die Umgestaltung, 
welch•e .die Wirtschaftsordnung in den !Ietzen Jahren ·erfahren hat. 
Viele Aufgaben., die bislang innerhalb .der privaten Sphäre lagen, 
sind deshalb in dem Bereich des' Offentliehen gezogen worden, weil 
es zur Erreichung einer einheitlich·en Wirt:schaftsordnung nicht mög
lich ,ist, den Einzelnen in voller wirtschCI!ftlicher Freiheit 9ich betäti
geil zu 1a9Sen, denn alle wirtschaftliche ßetätitgun�. findet schließlich 
ihre Gren.zen in der völkisch·en Notwendigkeit und hat einzig und 
allein ihren Zweck in .der Sicherung der materid1en und �:deellen 
Existenz des Volkes durch Her.stelhmg a.Jler ingendwie gearteten 
,;Lebensmittel". 

§ ,11. Versuch einer neuen Aufteilung der Aufgaben der 
wirtschaftlichen Selbstverwaltungskörj,erschaften. 

1.6iner Untenscheidung innerhalb ·des Aufgabengebietes der wirt
schaftlich•en Sel!bstverwa1tuil1'gskörperschaften in Staatsauftragsange
legenheiten unld Selbstverwaltungsangelegenheiten kommt, wie be
reits ·erwähnt, l1ed'itglich die Bedeutung einer Grenzziehung für die 
Aufsich'ilsfrage zu - und auch dort nur mit Vor.hehaltl). Als Ab
,grenzung zwei.er 'im Grunde voneinander verschiedenen We:sens
ber.ei·cht� könnte -diese Untersch·eildung ang.esehen · wer.den, wenn 
wirklich auf der einen Seite der Staat mdt .seinen Aufgaben, aJUf der 
anderen !Seite dfe Selbstverwa:Jtung mit Iden ihren stän'de und zwi
schen beilden Gegensätze o:der Unterschiede vorhanden wären, di·e 
aruf Wesens.fremd:he·iil: beruhten. Das iis.t :aober nicht der Fall. 

Die.na.11il0nalsoz,ia:Hstisch•e Weltanschauung ·hat den Gegensatz von 
Staat unld Gesellschaft heseiti�gt . und 1damit Raum rur eine echte 
Selbstverw.altlunrg gegeben. ,))a:s. deutsche Volk zum ofbers;Uen• und 
höchsten Wert erheben, bedeUitet die 'lebendigen Kräfte volklicher 
Bereich·e Z'Ur Seihstgestaltung des d:eutsch,en Schicksals aufru:f.en. Der 

1) Münch S. gg, 
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völki-sche Sozialismus .erfordert & ständige Pflichtbercitschaft, den 
dauernden Dienst am Volk. Es gibt keine körperschaftliche Lebens

einheit, die dhre Zwe<ke in freier Unalbhängigkeit vom Ganzen ver
wir.klichen könnte; !ihre Aufgaben sind 'stets öffentliche A111geleg:en
heiten. ,Es gibt keinen v9-m Volk losgelösten Staat, •der anstelle des 
Vo}kes dessen Aufgaben. meistern könnte. Das Volk trägt selbst di·c 
Verantworbu01g"2). 'Demzufolge hat die wirvschaftliche: Selbstverw.al
tung weder Staatsauftragsangelegenheiten noch Selhstverwaltungs
angef.egerrheiten1 sondern "öffentliche Aufg<l!ben, durch die in der 
örtlichen Gemeinschaft Hegenden volklichen Kräfte"3) zu verwirk
lichen. Die Aufgaben der wirtschaftlichen Selbstverwaltungskörper
-schaften ·steHen ·sich also wie auch die der Staatsverwaltun� als 
Volh;auf t ra•gsa n  gel e·ge n h ei ten dar. 

Die .Tätig!lreit der llll'dustrie- und Handelekammern könnte dem
nach wie folgt gegliedert werden: 

1. Die I.ndustrie- und Handelskammern im Dienste der Oemei.n
schafit aller in der gewerblichen W-irtschaft Tätigen. 

2. Di·e Industrie- unc;l Handelskammern im Dienste der Standes
gemeinschaft. 

3. Die Industrie� ood Handelskammern im D�enste des Einzel-
betriebes. 

· 

Es ,bleibt hierbei darauf hinzuweisen, daß' llherschneiidungen in
nerhalb dieser ·A.ufteihmg naturgemäß vorkommen können. 

2) Münch S. 22. 
3) Münch S. 22. 



--43-

2 .Absthnitt. 

Die Aufgaben der lnd ustr ie- und Handels
k a m m er R a 1 s V 0 1 k s a u f t r a g s a n g e I e g e n h e i t e n. 

1. K api td. 
Die Industr ie- und Handelskammern im Dienste 

der Geme inschaft .aller in, der g ewerblich en 
Wir tschaft Tä tigen. 

§ 12. Die Tätigk�it der Kammern in der K riegs- und 
rNachkriegszeit. 

Eine große Steigerung ih.rer Tätigkeit er.fuhren die 'Industrie- und 
HandelSikammem in der Kriegs- und Ulllmitre1haren Nachkri·egs.zeif). 

Die weitgehende Neugruppierung des Wirtschaftslebens, die der 
Krieg mdt !Sich brachte, verlangte •eine möglichst ökonomische Durch
führung aller wirtschaftlichen Maßnahmen und eine planmäßige 
Leitung von zentraler Stelle. Auf Anregung des Staates, .wie auch 
aus eigen•er !Initiative, .griffen d�e Kammern tat'kräfti'g :diese Regelung 
an. Vom :Staate w:u�den ihnen in der Kriegszeit eine Fülle von V.er

waltungsaufgaben übertragen, bestehend in der Fes:tstellung v:on 
Tatbeständen, in Vorratserhebungen von Wa�en, Ausstelhmg von 
Besch·einigungen zwecks ;Befreiung von �inengooden Vorschriften, 
Ausstellung von 1Bezu.gsscheinen, Begutachtung von Reklamations
und Urlaulhsgesuch·en, Werbetätigkeit für Kriegsanleihen, ferner Be
ralt!ung und AuskunfterteHung trber Ausfuhrverbote, über Kriegs
gesetze und Verordnungen, weiterhin Lohnregelung UJnd •Beschaf
fung von Rohstoffen und Äußerungen ·zur Kri·eg.sges.etzgebung und 
-organ�sation. W•ertvolle Ar:beit wut:tLe von :den Kammern geleistet 
zur Aufrechterhaltung des Wirtschaftslebens überhaupt. Hier sind 
zu nennen die Bestrebungen zur Weiterbeschäftigung von Arbeitern 
nnd Angestellten, Mobilisierung des. A11bcitsmarktes, Ver.mittlung 
vön Arbeitskräften zwischen weniger� u;n:d überbeschäftigten Betrie
ben, Durchführung der Le!hen·smittel-, :Bekleidungs-, Mert:allver:sor
gung und Verteilung von unbrauChbarem KriegsmateriaL Von be
sonderer Bedeutung war die' Vergebung von HeeresaufträJgen, welche 

1) Dazu Freymark, DWZ 1925 S. 877; Bebrens in Görlitzer Fest

schrift 1925 S. 95. 
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di•e .Ind'UIStrie- und Handelskammern als �enner .ihrer Wirtschafts
bezirke zum Wohle der Gesamtheit zu verteilen vermochten. Wich
tig war fernerhin ·ein strenges Regiment zu führen ·gegen diejenigen, 
die Vorteile aus .der Kri·egslage Z:u ziehen versuchten, Wiie es .ge
schehen ikonnte durch zweifelhafte Geschäfte, Aufhebung alter Ge
schähsve11bindungen, Kündigung von Krediten und dergl. "Durch 
mannigfache Einwirkun1g gelang es •dien ,Industrie- Ul!ld Handelskam
mern, vermöge ihres moralischen Einflusses und Dank dem Gemein
sinn der Angelhörigen von Handel und l111dustrie dem ,Wirtschafts
leb·en . über den toten .P.urukt im Anfang des Krieges ;hinwegzuhel
fen "2) . Daxu war auch ,der Zusammenschluß v.erschieden.er Industrie
und Handelskammern zu einer amtlichen HandeltssteHe geeignet, ver
möge deren die Wirtschaftsbeziehungen ro den :besetzten feind
lich:en Gebittten aufrechterhalten werden ·konnten. 

Nach beendetem Kniege trugen ·die lndustri·e- nnrl Handelkam
mern das Ihre dazu bei, die Wirtschaft wieder in ruhige •Bahnen zu 
lenken. Zunächst galt ihre Tätigkeit der Durchfüthrung der \Oemo
b11machungsvovschriften und hier wiederum stand an erster Stelle die 
Eingldederung der Kritegsteilnehmer in ihre büngerlichen ißerufe. Kraft 
ihrer Autorität stellten die Kammern ·den .Grundsatz auf, daß die 
Betriebe &es Ha.ndels und der In:ch.ts:trie die iKriegsteHn:ehmer wieder 
aufzu.nehm•en hätten3). Darüber hinaus rief man einen Bei·rat ins 
Leben, der una:bihängli'g von der Kammer aber in engster Fühlung
nahme mdt ihr rur die Untet1bringung der Kriegsteilnehmer tätig 
wutide. Seine Arbeit gestaltete sich außerordentlich segen'St'eich. Wie
derank'lLI1behmg .der Wirtschaft war �Sein IHauptzi�l. Er erlii·eß Be
stimmungen Uber �Beschäftigung und Lohm!aihlun1g an iKriegstei<lneh
mer, errichtete ein Binigungsamt für Streitigkeiten, er war die Zen
tr.alste:He, von der Richtldnien für das kaufmännische Arbeitsvevhält
nis aufgestellt wurden, er vermittelte Wirts-chaftsbeihilfen und dergl. 
mehr4). Aus dem iBeirat erwuchs die spätet"e A11beitgeberhilfe, die 
mit ihrer UnterstütZJUng Hmfsbedürftiger, ·ihren Nots.tands·kiichen 
UiS!W. manche Not .der Nachikniegszei;t gelindert 1hat5). 

2) Freymark a. a. 0. S. 878. 
5) z. B. die Kammer Breslau. 
4) Festschrift Breslau S. 204 ff. 
5) Freymark DW7 1925 S. 877. 
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Verschiedentlich wurde a.uch von den Kammern mit Genehmigun-g 
des Ministers wertbeständiges Notgeld ausgege:hen. 

Hingewiesen sei s.chließlich auf die Verdienste, die sich Industriec 
und Handelskammern wie Saarhrucken, Oppeln, Breslau, Allenstein 
und die Kammern des besetzten Gelbietes um die lEthaltung .deut
schen Lande$ und deutscher Art zur Zeit der Abstimmung oder Be:
setrung erwor-ben :ha:ben6). Die·se. Aufgaben, welch-e die Industrie
und Handelskammern als. Erfüllung einer Ehrenpflicht freu:dig über
nahmen, werfen ein Licht auf ihre gemeinnützige Tätigkeit und blei
ben ein Ruhmesblatt des Kammerwes·ens. 

§ 13. Die Arbeiten der Industrie- und Handelskammern zur 
Förderung des Außenhandels. 

Zu Beginn ihrer Entwicklung galt die Hauptarbeit der Kammern 
auf dem Geibiete des Außenhandels .. der -Förderung des. Zollvereins 
als Mittel zur Schaffung und Stärkung eines ,einheitlichen Deutsch
land. Die Kammern befürworteten · in zahllo<;en ·· iEingaben 
die organische Weiterentwicklung des ZoUvereins. ?.um Nord
deutschen Staatenbund. In den darauffolgenden Jahnm tra
ten die Kammern für einen im List'schen Sinne gemäßigten Frei
handel ein und damit für di,e von der Regi.erung �g;en dd,e Schutz
zollhewegung vertretene Politik der Handelsverträ:ge. 

Als Einrichtungen, die dem Gemeinnutz dienen, war e'S -seit je das 
Ziel .der !Kammern den Han.deilsverkehr mit d.em Auslande zu pfle
g·en. So <stellten sie, je nach ihrer Lage, IHan'delsibe'Zliehung.en mit den 
Nachbarländern her. Der Abschluß tdes ,deutsch-polnisch·en W,irt
schaftsver.tr<llges vom 4. 11. 1935, zu dem td1e Indus.tri·e- und Handels
kammer •Breslau .mit ihrer deutschen Ha.n!del.�ka.mmer für Polen über 
manche :Enttäuschungen und Enfahrungen der Nachkriegszeit hin
weg di,e Vorar:be.it gelei.stet hat, mag ais: Bei:spiel au:s nreuester Zeit 
dienen. 

In der heutigen Zeit wir-tschaftlicher Erstar'kung spielt der Auß.en
ha.ndel .eine außero�dentlich wichtige RoHe., Die zu seiJn•er Fört:le
r.ung bei Industrie- und Handelskammern seit langem einge-

6) Most 1927 S. 48; Frielinghaus 1925 S. 406; 'Vilden, Ruhrkampf 
S.246. 
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r.ichteten Außenhandelsstellen haben es sich zur Aufgabe .gemacht, 
in erster Linie bei .einer Stcigerung der Ausfuhr rni�uwirken. Durch 
die VierQI11dnul11g zum Gesetz über Maßnahmen zur För:deru111g des 
Außenhandels vom 18. 10. 1933 (ROBL I. S. 743) sind diese auf frei
willi,ger Grundlage ·eingerichteten Außenhandelsstellen .tn 'gesetzlich.e 
umgestaltet worden. Sie werden im Bezirke einer oder mehrerer 
Industrie� und Handelskammern erricht et und Leiter und Vierstand 
werden vom Reichswirtschaftsminister aus den Mitgliedern der öf
fentlich-rechtlichen ;ßerufs.vertretungen von Handel, Gewetibe unld 
Industrie des Bezinks berufen. Als heratenJdes Organ und B.inde
gli.ed �sehen Außenih.anJdelsstelle und Wirtschaft des iBezir'ks wird 
vom Vorsi�enden ein Beirat gebildet, in dem Mitglieder der Indu
strie- und Handelskammer vertreten sind. 

'ln verschiedener Hinsicht ist diese Verotidnung zur Förderung des 
A<ußenJhandels von gvoßer Bedeutung. Einmal ·sch·afft sie ·der außer-· 
gewöhnlich wichtigen Fortderung der· deutschen Wirtschaft nach 

ausländisch;en Aihsatzmär.kten eine Verwi'11klichut11gsmöglichkeit, zum 
andem rbr.ingt �ie aber auch in •großem Umfange Anerkennung der 
K'ammet1betätigun,g. D�e bisherige· Tätigkeit der Kammern ·in dieser 
Richtung wurde nun von den AUßenhandelisstellen übernommen. 
Exporbför.deru111g Wlld :Erteilung von AUISkünften über Fra�gen der 
Zollsätze, der ZoHalbfertigung, des Zollkralitwesens1), der !Ein- un:d 
AUS�fu:hrbedingungen, des ausländi'SCh.en Steuer- und Devisenrechts 
stehen an -erster Stelle. Die AußenhandeliSStellen. werden ferner ·tä

ti:g in Sach·en ,des Nachweises von Importeuren, von Veti:retem unid 
R<echts:anrW-älten . Neben Austkünften ü!ber einzelne ausländi•sche Hr.:. 
men, ,iJhre Kreditwürdiigkeit uoo ihr Geschäftsgebaren erteilen die 
A'UßenmridelSisteUen Auskunft über die .allgemein wirt-s:chaft1ich:e 

· Lage ed:nes fremden Landes, wie auch einzelher Wirtsch1Cltftszwci1ge, 
weisen .A:bsatzmög:lichkeiten nach und geben Ma:nktberichte. 

§ 14. Die Industrie- und H\fidelskammem und der 
Vierjahresplan. 

Von beso111derer Wichtigkeit sind die Anbeiten, welche di,e Kam
mern im Rahmen deiS Arbeitsbeschaffungspt101gramms und des: V.ier-

· 

1) Hi.lland, Akademie für d;t;sch. Recht S. 135. 
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jahreSiplans leisten. Die Verwirklichung des ·Vi•erjahrespl,ans erffor
dert ei.n:e ·einlheitliche Lenkung aller Kräfte des .deutschen Volkes unld 
-die straffe Zu:sammenfussung aller in Betracht kommenden SteHen. 
Seine Durchführung· geschu.eht im W-ege eines umfa>ngreich,en Pro
duktionsplanes und einer Marktregelung in den hauptsächlichsten· 
Grundstoffen. Das Aufbauwerk Hegt in den Händen der wirtschaft
lichenOrganisationen,die ih freier Selbstverwaltung und Selbstverant
wortlichkeit und in ooger Zusammen:arlbeit mit dem einzelnen Unter
nehmen i-hre Ehre dareinsetz,en, dem Volks-ganzen zu dienen. Len
kung der Erzeugung, des Warenvertkehrs, der :Pre�sbi1tlung und der 
Außenwirtschaft sind die vier Maßnahmen, die der Vierjahresplan 
·gibt. Folgende Gruppen sind vom Beauftragten für die Durchfüh
rung des V·ier:ja>hresplanes gebildet worden. 

1. Erz,eu,gurug: deutsch,er Roh- und W-ertkstoffe, 
2. Rohstoffverteilun,g, 
3. Ar.beitseinsa.t:Z, 
4. Landwirtschaftliche Erzeugung, soweit sie mit dem Vierjahres

plan in Zusammenhang steht, 

5. PreiiSlbildung, 
6. Dev;isenangelegenheiten. 

In <l!llen •diesen Zwei:gen ar-beiten die Industrie- und Handelskam
mern mit; sei es _.bei -der Er.schließung neuer ROihs.toffquellen, bei der 
Umst�Uung des Wirtschaftslebens auf aus deutschen Rohstoffen ge
fertigte -Fahr:i!kate, bei der Wiedereröffnung von Betrieben, hed der 
Unterstützun�g von Kapitalibeschaffungen, bei der Bekämpfitmg des 

· Bacharbeitermangels oder bei der DurchfUhrung der Preisstopver · 

ordnun:g (Verordnung v10m 26. 11. 1936 über das V erbot von Preis-
erhöhungen ·f.ür Güter und -Leistun�gen jeder Art, RGBI. >I. .S. 11 0). 

I;Insbe'Siondere siflld di'e Kammern tätig geworden und weroen e� 
ndch ;bei -den Verthandlungen .über die Errichtun-g von ZellwoH
fahriken, von Holzverzuckerungsanlatg.en u111d lßunafabriken.. Dabei 
himdelt es -sich vor allem um .Standort-sfra-gen und Fra·gen der Fin·an
zierunig, Zu �ähnen ist femer die Tätigkeit der J.ndU!Strie- u:nd 
Handelskammern im Rahmen -der .Aktion zur RückFührung: von Alt
metallen. So WUflde von den Kammern das g.esrunte in der Wirt-
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schaft vorhandene Altmetall festgestellt und dem Handel zuge
führt. 

Was :die Durch.fühn.mg der Pn!iSstopveroodnUlllg anlangt, so wer
den auf diesem Gebiete die Kammern von den Preishildungs- und 
Preisüberwachungsstellen gutachtlich gelhört. 

Schl.ießldch sei noch hingewiesen au:f die Mitwirkung der Kammern 
bei der RohistoffvetteHung (Ausste:l.lung von· Metallbezugsscheinen 
und dergl.) . 

' 

Nicht zuletzt haben alb·er auch die Kammern von sich aus das Ihre 
dazu .beigetragen, um die heimische Erzeugung zu fördern und in den 
ihn1oo angeschlossenen Kreisen a:uf eine . verantwortungsbewußte 
Ver.brauch:slenikung hinzuwd:rken1). 

§ 15. Die Gutachtertät�gkeit der Kammern zur Unterstützung 
der Gerichte. · 

Die gesetzlich·e Grundlage für die Cutachtertätigkeit der Kam
mem findet sich in der ·Bestimmung, daß ;l:l,ie Kammern "die Behör
den in der rFönderung ·des Handels und der Gewer.be du-rch 11atsäd1-
liche Mitteil'I.IDg'en, Anträge und Erstattung von Gutachten zu unter

stützen hruben"1). Aus dieser allgemein ·gehaltenen Fa'SiSung läßt sich 
nom nimts darüber entnehmen, wann und in welchem Umfang die 
Kammern angerufen oder a:Us eigener Initiative tät�g werden, Man 
wind deshaH;> a'Oif besondere Gesetze :rurückgt'1eif<en müssen. 

Da die <Erstattung von Gutachten eine ·gesetzliche Aufigabe der 
Kammern ist, kann sie, so sei hier bemerkt, nimt von der Leistung 
einer Gebühr aibdlä111giilg gemacht werden. . 

'Die Führung der fla.ndelsregister ist Sache .der damit betrauten 
Amtsgerichte. Als Helfer s.tehen ihnen dabei die Industrie- und Han
dels:kammem zur Seite. Das Gesetz über die AngTelegen!heitlen der 
/11eiwi1l1Jigen Gerimtsbarkeit vom 17. 5. 1898 (iRQBl. J. S. 198) ver
pflichtet im § 126 die ()11gane des Hanidel!Sistandes. "dioe Registerge
rimte bei der v,erhütung unrimtiger Eintra1gun1gen, bei der !Berichti
gung u:nd ViervoUstän.digu:ng des Handel-sregisters .sowi·e ibeim Ein
smreiten •gegen .unrzulässi,gen Firmenlgebraum Z'U unterSitützen i sie 

1) Große, Aufgaben der wirtscllaftlichen Selbstverwaltung DWZ 
1937, s. 1444; 



-:49-

sind berechti!gt, zu diesem Zwecke Anträge bei den Regi<Sterg:erich
ten zu ;steHen und gegen Verfügungen der Registerogerächte das 
.Ikchtsmittel der !l3eschwerde zu .erheben"2). 

Gemäß§ 80 Ziffer 2 der Kosteno11dnung vom 25. 11. 1935 (RGBL 
I S. 1371) werden vom Registergericht Gebüllwen für Entscheidllit1gen 

über Anträge unld Beschwerden der in § 126 1ROG bezeichneten Art 
'nicht evhoben. 

· 

� Die Zusammenarbeit zwischen Regi•steng;erich·ten und Industrie
:Und Handelskammern hat in den letzten Jaohren große Erfolge zu 

. v·erzekhnen, insbesonid!ere ist sie durch ,die aJllge�eine V ecliügung 
d�s Reichsjustizministers vom 12. s: 1937 0Handeisregi•ster.v·ellfü-
.gung)3) eng·er ;gestaltet worden. 

. 

'Diese Verfügung bringt einmal Vorschriften über Führung und 
lEinrichtung der HandelsregJster, also formelles. Handdsreg,isterrecht. 

iese Vorschriften treten .ansteHe der ihrsher�gen landesrechtliehen 
egeJ.un•gen •unid verwirklichen die seit langem geforderte Verein

•eitlidtui:llg �·es Handelsregisters innerha�b des gesamten RekhSige-
. i·ets. 

Z'UlU ·ander-en bringt •die Handelsreg;istervetfügung ganz bestimmte 
ertfahrensvors.chriften für di·e Anmeldung, Eintr<�Jgun;g und Bekannt
achung von Registereinträgen. Mit § 23 der Verfügung erfahren 

· ie Kammern insofern eine erhebli�:he Stärkung ihr.er Stellung, als 
.. nftig :bei allen gesetzlich vongeschriebenen Eintragurigen in das 
andelsregj.ster der Richter zur Vomahme 1der Eintragung und zur 

Vermeidung unzulässiger 'Eintraglll)lgen rbei 1Eintr.aigung neuer Fir
men und IFirmenänderung in der Regel, sonst in '2Jweife1haften Fäl
en, das Gutachten der Industrie- und Handelskammern einZ'trholen 
at. Wird v10n dem Vorschlag des Gutachtens abgewichen, so ist 
ies der Kammer unter Angabe von Gnünden mitzuteilen. Ferner 
'nd die Kammern vor der Auswa!hl der nehen dem Reichs�mei�}er 

V eröffenclichung .der Eintragungen in Aussicht genommeneri 
Hichtblätter gutachtlich zu hören,(§ 11). 

� Mitzuteilen ist den· Kammern nach § 37 der Hande1sregister.ver- · 

ügoog: 

2) §1Q6 in der Fassung vom 13. Bt.1937 RGBL I. S. 899. 
3) Dtsch. Justiz 1937 S. 1251. 

· 
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1. Die Eintragung eines 1 Einzelkaufmanns, einer juristischen 
}'erson oder Handelsgesellschaft unter Bezeichnung des Ortes 
der Nied·erlassung oder des Sitzes der Gesellschaft, und zwar 
bei Einzelkaufleuten, offenen Handelsgesellschaften, Kom
manditgesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien 
unter Bezeichnung der Inhaber oder der persönlich haftenden 
Gesellschafter, bei Aktiengesellschaften und Versicherungsver
einen auf Gegenseitigkeit unter Bezeichnung der Mitglieder 
des Vorstandes, bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
unter Bezeichnung der Geschäftsführer; 

2. Die Änderung einer eingetragenen Firma, der Inhaber oder 
der persönlich haftenden GP..sellschafter sowie des Ortes der 
Niederlassung oder des Sitzes der Gesellschaft, ferner bei Ak
tiengesellschaften u. Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit 
die Änderung der Mitglieder des Vorstandes bei Gesellschaf
ten mit beschränkter Haftung, die Änderung der Geschäfts
führer; 

3. Die Auflösung einer juristischen Person, einer Handelsgesell· 
schaft oder eines V ersicherung8vereins auf Gegenseitigkeit un
ter Angabe der Abwickler sowie ein Wechsel in der Person der 
Abwickler; 

· 

4. Das Erlöschen einer .Firma, die Löschung einer Aktiengesell
:lchaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit 
besrhränkter Haftung oder eine8 Versicherungsvereins auf Ge· 
genseitigkeit sowie Lösebungen von Amts wegen; 

5. Eine Verschmeizung in den Fällen der §§ 255 ff., eine Ver
mögensübertragung in den Fällen der §§ 25'5 ff., sowie eine 
Umwandlung in den Fällen der§§ 257 ff. des Aktiengesetzes. 

Die über Geschäftsr"iume und Geschäftszweig gemachten 
Angaben sind ebenfalls mitzuteilen. 

Diese Bestimmungen geben •det'l ständigen Aufgabe der Industrie
md Handelskammern - .1ämlich der· Mitwit1kung bei der Bereini
gung und Reinerhaltung des Handelsregisters - eine breitere Grund

latge und die Kammern we:rtden, wie l(l!Uch schon in der Ver-gangen
heit ihr Möglichstes :tun, um ·das Handelsregister zUJm "1ß.uch der 
ehrbaren ·Kaufleute" zu machen. 

Für das Genossenschafts- und Vereinsregister gilt die Bestimmung 
Hier wird .sich.1die Tätigkeit .der Kammern daTauf besdrrän·ken, das 
des § 126 iFGG nicht, weil §§ 147, 159 ·BOG diese nicht erwähnen. 
gerichtliche V etfa:hr-en in Anregung m bringen. 
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Ein Antragsrecht ·steht den Industrie- uncl Han!delswammern in 

foLgenden Fällen .der Eintraogungspfl.icht, die auch von den Register
. gerichten durch Verhängung von Ot1dnungsstrafen erzwungen wer

. den kann, zu: 
a) 1Bei den Unternehmen, die nach § 1 HGB KauHeUlte sind und 

deren Betrieb gemäß § 4 HOB über den Umfang des K1eingewerlbes 
; hinausgeht (§ 29 HOB). 

· 

: b) •Bei Betri<eh�n, bei denen die V1oraussetzungen des § 1 HOB 
:·nicht vorliegen und die nach Art urrd Umfang einen iJl1 kauifmänni
.scher W·ei•se eingerichteten Geschäftsbetrielb er1f011der.n (.§§ 2, 2S 
'HGB). 
; c) bei der offenen Handelsgesdlschaft, wenn si·e .gemäß § 1 HOB 
·vollk!aufmannseigenschaft besitzt(§§ 4 A!bs. 2, 106 HOB). 

d) Bei der Kommanditgesellschaft unter den ·gleichen Vomus
. setzungen (§§ 4 Albs. 2, 161 Abs. 2, 106 BOB). 

Zur Unterstütz'ung dieser Tätigkeit der Kammern hat der Reichs
. ministier der Finanzen durch Erlaß vom 26. 2. 1937 angeoronet, daß 
die Finanzämter den Kammern diejen�gen •Betriebe, die ülber 40 000 
Reich·smark jährlichen Umsatz aufweisen, Jedoch bisher nicht im 

'Handelsl"egister eingetragen sind, benennen8a). 
; Nicht erzwung•en werden kann eine Eintragung bei .den ersten 
rechtserzeugenden lEint.ragungen der Aktiengesellschaft (§ 34 des· 

:-Gesetzes über Aktiengesellschaften und Kommandiiflg:esells:chaften 
;_auf Aktien vom 30. 1. 1937 ROBI. l. S. 107), der !Komma.nditgesdl
·schaft auf .Aiktien (§§ 219 Abs. 3, 34 A:kt.Ges.) ood der Ge.sdlsd1aft 
:mit 1bes:chdnkter Haftung (§§ 79, 'l GmbHGes.). 
. Ein Antragsrecht stelht der K·ammer dn den Fällen ZlU, in dene11 
:�i·e von einer Unrichtig�keit oder Veränderung etiä.hrt, die einer Ein
tragung·.beda.rf; für die Fälle der§§ 175 HOB und 215 Albs. 3 Akt.

:Ges. t-rifft dies jedoch nicht zu. 
; Das Erlöschen einer Einzelfir.n1,a, OHG oder KG ist fllach §§ 31 
: Abs. 2, I 157; 161 Ahs. 2 HGB dem Handelsregister anzumelden 
; und die Industrie- und Handelskammern sind berechtigt, dahinge
,hende Anträge zu stellen. Desgleichen können sie eine Löschung von 
·Amts wegen anregen sowie gegen Verfügungen der Registergerichte 
�das Rechtsmittel der lßesmwet�de erheben. -

1 

; 5a) Durch Erlaß vom 30. 11. 1938 aufgehoben. 
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Gegen diese Entscheidungtell hahen die Kammern das Rechtsmittel 
der weiteren •Beschwerde, die· nur auf eine V1erletz�ng des Gesetzes 
gestütztwerden kann und tbei der neue Tatsachen .nicht vorgehflacht 
werden dürf·en (§§ 27 FlGG, 561 ZPO). 

•Besondere Aufmerksamkdt widmen die tK1ammern ·der Aufrecht
erhaltung des Grundsatzes der Firmenwahr1heit. 

Minderkatcl1eute, die zur .Führung einer Hrma nicht berechtigt 
sind, !halben nach § 15 a der Gewerbemdnung thr Ges.chäft mit i:hrem 
Famili·ennamen und einem ausgeschri.ebenen Vomamen zu bezeich
nen. Zusätze sind im Rahmen .des § 18 Abs. I1I HOB gestattet. Dabei 
ist zu bef!Ücksichtigen, daß nach der heutigen Auffassung ViOm Begriff 
eirnes · eht'baJ1en Kaufmanns an Firmenzusätze .ganz .besondere An
forderungen g•esteHt werden. lns!besondere \halben solch·e Bezeich
nungen, die di.e ·Bevorzugung eines Geschäftes ViOr ·einem anderen 
bezwecken, keinen Platz in der Firma eines Kaufmanns .. Destgleichen 
darf kein Zusatz beigefügt werden, der ein Gesellschafts.v.er1hältnis 
andeutet oder sonst geeignet ist, eine Täuschung uher die Art und 
den Umlfa.n'g des Geschäfts oder der V:et<hältnisse der Geschäftsin� 
haber hetibeiZ"u�üthren4). 

Auf Ersuchen der Gerichte liegt den Kammern weiterlhin eine um
fa:ngreiche Gutachtertäti-gkeit olb. Es hande1<t sich ·ckvhei vor allem um 

·die F.e•ststtellung von Handelsgebräuchen, ·von Lieferungs- und Zah
lungsbedin•gungen, v-on Verdienstspannen, Wertverlusten, Verstö
ßen gegen T.reu und Glauben, Abzahlungsbedingungen wie üther
haupt um ail1e Arten von Geschäftsibedi:ngungen. 

Sei·t j.e ·halben sich die Industrie- und Handelskammern dag,egen 
gewehrt, einseitig festgesetzte Ge:schäftsibedingungen einze:lne-r 
Wirtschraftsverbän•de ai.s HandelSigelh�ä!Uch·e anzuer.kerinen, den 
Nul!zien· einer Gruppe a1·so über das Wahl der Ges:amtheit zu std
len. In früherer Zeit wäre die Folge eines Nachgelbens: der Industrie
und Handel;skammem auf .diesem Gebiet die di!ktatori:sch:e Herr
schaft der .stärkeren Wirtsdtaftsverbän:de üher die schwäch:eren •ge
wesen, denn jene koonten awf Grund ilhrer MachtsteUung Geschäfts-

4) De lege ferenda wird der § 18 Abs. 2 HGB verschärft werden 
müssen. § 142 Abs. 1 FGG läßt z. Zt. nicht erkennen, ob diese Bestim

. mung auch den Fall trifft, wo eine eingetragene Finna unzulässig wird 
vgl. Crisolli S. 17 ff. 
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beding-ungen erlassen, di'e nachher im. Verkehr dem schwächeren 
Gegne'f als Handelsgebräuche aufgezwungen wor!den wären. 

Adlerdings ist die von den Industrie- und Handelekammern a:us
gebildete Gewohnheit, Handelsbräuche anzuerkennen un1d für ver
bindlich ZJU -erklä11en, nicht ganz un'bedenkllich. Die Kammern s:elbst 
wie a:uch -das Schrilfittum5), sind sich der Mängel, die dera:rti.ge kodi
fizierte HandelSbräuche ha!ben, bewußt. 

Da .die Handeloslbräuche zeitg�bunden sind, ist insbesondere eine 
Kodifikation schnell überholt. Der Handelsbrauch muß ferner seiner 
Natur nach etwas "Gewachsenes" . baeiben und darf nicht ein "Ge
willl!kürtes" werden11). Schließlich liegt auch eine 'große Getfahr darin, 
daß kodifizierte Handelsbrä-uche "nicht mehr als Brauch geübt wer
den, sondern unter der Autorität des gesch·rie!b·enen Wortes - alos 
Par<l!graphen"7). 

Man hat deshalh den Vorschliaig _gemacht, diese Kodifikationen 
über.haupt zu verbi<eten1l) ,. jedoch dürfte .damit üfber das Ziel hinaus-

geschossen sein. 
· 

Was da'S ·gewöhnliche V erfahren betrifft, ·das zumeist derart ver
läU!ft, daß der Kammer angeschlossene Kreise an sie mit dem An
sinnen um Kodifikation bestehender !Bräuche herantreten, so dürfte 
hier ein gesetzliches· Ver.bo.t trotz der oben erhobenen •Bedenken 
zu weiljjgeJhend sein. Wenn inSibesonider!de dag.egen geSJatgt wird, daß 
sich der wirtschaftlich stärkere Teil des Kammenbezirks in diesen 
kodifizierten Handelsbräuchen dlm-chsetzt und sie desihallb Interes
sentenkodifikationen sei·en, so dürfte dem entgegen ru halten sein, 
daß :Kammern, die einem s:olch·en Ansinnoo n•achkommen, ihre Be
stin1m1Ung verfehlt halben, denn nach § 2 der Kammersatzoog sind 
sie gehalten, "die Gesamtbelange der Unternehmungen im Rahmen 
der Gesa:mtwirtschaff nach dem GrundSlatz - ,Gemeinnutz geht 
vor Eig;enonutz' - wa:hrzunelhmen11• Neuerdings i:st vom Kammer
rechtsaussch·uß ein Verfahren zur Feststellung von Handelsbräuchen 
ausgearbeitet worden, daß diesen GfUillidsätzen Rechnuflig träigt9). 

5) Müller-Erzbach S. 51; Gierke S. QO; Schreiber S. 17 ff. 
6) ·Schreiber S. 44. 
7) Schreiber S. 36. 
8) Schreiber S. 46. 
9) s. Anlage. 
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Außerdem hat der Berufsrichter gegehenenlfaills eine strenge Nach
prüfung der von den Kammern veröffentlichten Handelsgebräuche 
vorzunehmen und insthesondere ilhr \latsächliches Bestelhen fes.tzu-: 
stellen10). Etwa auftretende Mißstände werden auf diesem Wege 

·beseitigt wevden können. 
Hne äußerst wichtige RoHe spi>elt der Kampf, den die Handels

, kammem um ·die Ausbildung und Aufrechterhaltung der Grun.dsätz.e 
; von Treu unld GlaUJben führten. Hier erstreiben s.ie das Ide�[ des 
: ehnbCIJI"en Ka.utfimanns, . der sein Geschäfts;gd\Jaren mit seinem Gewis
. sen in ·.Pinklang bringt und .der, handelt es sich um höhere Ziele, 
den eißienen. Nutzen hintenanstellt. 

· ·Um idie Ar!beit der Kainmer.n .auf .diesem �Ge!biet zu sic�em, hat 
der Reichsmini'Ster .der Justiz in § 80 der Allgemeinen Verfügung 
vo;n .21. 5.1935 UJ11d in der Aßg:em. Verfügung von 21. 3. 193811) 

. angeordnet, daß den Kammern aUe Stra:f.urteiil:e gegen Werher und 
W e:rbungsmittl'er un1d solch'e des unlauteren Wettbewerbg:esetze.s, 

'Warenzeichengesetzes, Ralbattgesetzes, Patentgesetzes und der Zu
' gaheveror.dnung mitzuteilen sind. 
. HinztrWeisen ist schließlich noch darauf, daß die Kammern nach 
'einer Beikanntttnachung des Reichsjustizminds.ters vom 17. 8. 3812) zu 
:den auskunftsberechtigten Stellen zu zählen sind, denen Auskunft 
'aus dem Strafregister zu erteilen ist. 
· tErwä:hnt soll an dieser Stelle werden, daß. nach einschlägigen mi
ni'Sterlellen Richtlinien ·von den Kammern Outachten auf Anträge 
von privater Sei-te inSI()!Weit nk.ht erstattet weridew als .di.e Kammern 

. sich dadurch präjudizieren WÜI"den. 
· Zur 1FeststeUung der wirtschaftlichen Lage des Schuldners erstatten 
. die Kammern ·den Gerichten Gutachten lbei. der Durchführung eines 
. Ve11gleichsvetifiaihrens (§ 18 VengLOr.dnung. V<Om 26. 2. 1935 ROBl. L 
·s. 321) .. Zwei ges:amtwirts:chaftliche Gesichtspunkte spiel·en d:ahei 
:eine .. Rolle. Einmal soll der Schuldner ver.gleichswürdi'g s·ein, denn 
• der Vergleich soU nam heutiger !Kaufmannsmoral kein� ·Er
' munterung i� leichtfertigem Handeln sein. Zium anJderen. verlangen 
;L·eis.tungspriilllzip und Wett1hewet"b eine echte Sanierung. Es soU da-
her ein Erlaßv·et'lg'leich mit lbealbsichtigte.r Fortsetzung des Unter-

1 0) Gierke S. 20. 
11) Dtsch. Justiz S. 286. 
12) Dtsch. Jnstiz S. 1 ?i4�.l 
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ndhmens nicht albgeschlossen werden1 . wenn nicht die Gewähr für 
die LcihenSiknaft des Unternehmers gegeben isf3). 

Im Ro:hmen des Ges:e�es über eine 'Bet'ein1gung alter Schulden 
vom 17:8. 3,8 GROBI. I S. 1033) hört der Richter die. Industrie- und 
H:anJdelskammer zur Beurteilung der Pers.On1 der Leistungsfähigkeit 
T..unid der Schu.tzwür:dtgkeit fruherer selbständiig.er Kaufil,eute und Ge
werbetreihender4) . 

. 1n den Fällen der Abgrenzung des Kleingewerbes und der V er
einigtUng !benachbarter Orte zu einem (§§ 4 A!bs .

. 
3 und 30 Albs .. 4 

HGB) wtert1en die Indu�trie- un:d Handelsikammem gutachtlich .ge
hört1 weil s1e ·üiher die notwendige Sach:kuooe und Unparteilichkeit 
verfügen1 kraft deren sie Eilllzel- und Gemeininteresse in :Enfolg ver
sprechenden BukLang zu :bringen vermögen. 

iDen bei den meisten Landgerichten bestehenden K·ammern für 
Handeilssachen gehören neben dem Richter auch zwei dem Handels
stande eUJtnommene Handelsrichter an. Pies:e werden nach 108 ff. 
OV'G �uf goutachtliehen Vorschlag der zur Vertretung des Handels
standes bertllfen,en Organen ernannt. Dies 1hat für die Firmen des be
tr:effenden Landgerichtslbezi:r1k ·den. Viortei11 daß eine besondere Ge
wälhr- fiür =die Berücksichti-gung der kaufmänn�Schen Grundsätz·e und 
Gebräuche bei Entscheidungen. gelboten ist. ln vielen FäHen wirtl 
sich außerdem eine ,Beschleunigung des Verfaih.�ens ergeben1 da sich 
durch die Mitwirkung von praktischen Wirtsch:cuft:J.ern manches Mal 
die V�mehmung besonderer Sachv·erständi·g!er .erüJbrigen wird. 

§ 16. Die Benennung und Vereidigung von Sachverständigen 
durch die Industrie-. und Handelskammern. , 

§ 20 der Ve�ordnung zur ein!heitilich·en Re�lung des Gerichtsver
fassung;sgesetzes vom 20. 3.1935 (,R_IQBl.l. S.403) bestimmt, daß die 
in den Ländern erlassenen Vorschriften nach ·clen.en Sach.verstä;n-

.· " . ' I . 

diige für gerichtliche Angelegenlheiten im aJagemeinen 1beerdigt wer-. 
·den könnoo1 aufgehoben werden. Diese Bestimmung ibetnfft lediglich 
die Beeildi,gung von Sachverständigen durch. die Gerichte. Die amt
lich·en· :B'erutftver:trettllngen behClllten oodl wie vor ilhre Sonderstelil'llng. 

13) Paulsen, DWZ 1936 S. 329! 
f4) vgl. Küch in "Der Einzelhandel", Harnburg 1938 Nr. 9. 

. 
I 
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ders sorgfä.Lti.g aus,gewäihlt, weiJ ihre Tätigkeit im Wirtschalfts.lehen 
eine recht v-enantwortliche ist. Da di:e Buchführung in zahlreichen Be
ziehungen zu den Steuerva.rscl-u-iften st(,!lht, ist :der B<!ruf des Bücher
revisors mit dem des Steuerberaters eng verbunden. Zu letzterem 
ist die ausdrückliehe Genehmi:gung des Finanzamts vonnöten. In 
aUenFällen setzen sich die Kammern vor einer Anstellung mit den 
zttstä.ndi·gen Stellen der Finanzverwa-ltnng in Verbindung. Das Bü
cher:evisorenwesen iSit zurzeit •geregelt t'll den 11Best.i•lJmungen über 
die Verleihung der herufsständischen Bezeichnung Wirtschaftstreu
händer NSRB und die öffentliche oßestel1ung und Vereidigung als 
Bücherrevisor" vom 9. 11. 1937. Die :Bestellung ist an verschiedene 
Bedtngungen geknüpft. P.1bgesehen vo:n .den ühlid:en Zeugnissen 
werde:n Ausar1beitungen aus }dem Gebi-et der Büchersa·.:ln:er.:;tändi
gentäti•gkeit und die Alb1eßUi11g einer besonderen Prüfung verlangt. 

Trotzdem den �amm·em a1s Vertreteri:nnen der Wirtschaft, welche 
die Au:ftraggeberin dieser Wirtschaftstreuhänder ist, das Schwerge
wicht lbei der Auswah·l von :Bücherr-evisoren hätte zufallen müssen, 
räumen die Bestimmungen. vom 9. 11.37 den V<.!rtretungcn des Be
rufsstandes größeren Einfluß ein. 

Ander.s vetihäilt es sich im Wirtscharftspruferwe•sen. Gemäß den 
Bestimmungen Wber die öffentlich bestellt� Wirtscha.ftsprufer) wir
ken die Klammem in den. Zul.asSUillgs- ood Prufrmgsstellen für 
öffientlich hestelilte Wirtschaftsprüfer mit. Diese Stellen haben keine 
begrenzten iBezirke, si-e sin:d nur in den wichtigsten Wirtschaftsge
genden errichtet worden und ihre Geschäftslf.ührung liegt bei den 
Industrie- und Hande1skammem1 an deren Sitz sie ·errichtet sind�). 
Der wichtigen Stellung entsprechend, die_ der Wirtschaftsprüfer im 
öfliendichen Leiben einnimmt, muß bei ·der Zulalssung und Ober
wachoog dieses .Beru1fs ein entsprechend strenger Maßstalb angelegt 
werden. Oie Kammern a!ls Berulfsvertr-etnmg der Gesamtwirtschaft 
wurden als die hierfiür geeigneten Stellen ausersehen. 

3) Herausgegeben von der· Hauptstelle der öffentl. bestellten Wirt
schaftsprüfer Berlin Berlin 1935. 

4) Es bestehen augenblicklich im Reich 13 Zulassungs- u. Prüfungs
stellen. 



-59-

§ 17. Die gutachtliche Tätigkeit der Industrie- und Handelskammern 
im Rahmen der Anordnung über die Beschränkung 

des Tankstellennetzes. 

Gutachtlich wet1doo die lndustri:e- und Handelskammern tätig bei 
,der Durchführung der AlnoPdnung ülber die ßeschränkung d.es Tank
�steUennetzes vom 24. 7. 19341). Diese Anordnung hat eine wirt
' schaftliehe V<erteiJung der Treibstoffe zum Zweck und soll die Be
�- nachteili.gung der bestehenden Tank:s.teMlen sowie -einen uhermäßi
, gen An!dra:ng der Tankstellen�betri·ebe zu den Reichsautohahnen ver
ihindem. 

Die Anor.dnung bestimmt darüber nicht, wer in dem Genehmi
gungsverfaihren gutachtlich zu hören i·st, j-edoch hedioenoo sich die 
Regie:JJtm<gspräsildenten a1s Genehmi•gung9behövde der Mitwirkung 
der Ka.mme:m. Diesen obliegt damit eine nicht zu unterschätz-ende 
.Ä!u:figalbe. Sie nehmen Stellung gemäß der .dritten Anofldriung über 
die Beschränkung des Tankstel�ennetzes vom 10.6. 1937 zu der 
Frage, olh eine Neuerrichtung oder geneihtnigungsp!flich.tige: Erw.ei
terung der Leistungsfähigkeit einer bestehenden Tankstelle !Vorliegf, 

.db ein dringendes Verk:ehrSlbedürfnis anzunehmen ist und eine wirt
schaftlich nicht zlllmiUtlhare Beeinträchti•g.ung tdes Absatzes von Tank
steLlen bei Fachleuten nicht zu erwarten ist unld olb der Antra:gsteller 
die notwendige Eiignoog: besitzt. 

. 

Soweit den Inidustrie- und Handelskammern eine SteHungnahme 
zu diesen Fragen eingeräumt i:st, werden sie mit ih.fler umfangPeichen 
ErfaihrungJspraxi!S unter Berück-sichtigung der stetig steigenden· Be
deutung des Klfai.twagenverkehrs dem Regierungspräsidenten eine 
wertvolle Stütze lbei seiner Ent,sch:eidung s'ein. 

§ 18. Die Betätigung der Industrie- und Handelskammern 
auf dem Gebiete des Verkehrswesens. 

' 
Auf dem Geibiete des V erkehrswe:sens. haben die Kammern. als 

.\liertPeterinmen .der Gesamtinteressen von Handel- und Gewerbe 
. schon immer -in :großem Umfange mit den Verkehrsbehörden und 
<-verwal,tungen zusammenarbeitet. In erster Linie ist da<s Zi·el di-eser 
1, •ammerbätilg'keit eilße Verbesserung der Verkelhr.swege und dannit 
�------

1) Dtsch. R.Anz. v. 25. 7. 1934, Nr. 171. 
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§ 19. !Insbesondere die Mitwirkung der Industrie- und Handels
kammern bei der Durchführung des Gesetzes über den Per
sonenverkehr zu Lande und des Güterfemverkehrsgesetzes. 

Dem zunehmenden Umfang des Kraftwagenverkehrs und damit 
seiner Bedeutung für das öffentliche Leiben entspreche111d hat man 
sowohl dem Personenverkehr wie den Güterfernverkehr einer Kon
zessionspflicht unterworfen. 

1. Nach dem Gesetz üiher die Beförderung von Personen zu 

Lan!de vom� 4. 12. 1934 (ROBl. I. S. 1217) sind die Industrie- und 
Handelskammern von den die Genehmigung erteilenden Polizei
oder höheren V erwa:1tung.sibehörden gutadrt:Jlia� :zuau Lini:enrülbenland
verkdlr, .Linienortsverikelhr, zum Gelegenih.eitSJVerkehr mit Drosch
ken Ul1id zm anJderem Gelegenheitsverkehr zu hören. Die Kammern 
halben sich da!bei iilber die Zuverlässi·gkeit des AntragsteHers, über die 
Sichenheit und LeistUngsfä1ügkeit seines Hetriehes, iilber einen et
waigen Widerstreit mit den Inter.ess.en des öffentlichen Y.erikehrs so
wie ülber die :Bedütfnisfrag·e ·w äußern. In ilhrem Gutachten wägen· 
die Kammem die Interessen der Gesamtwirtschaft und des Antrag
stellers wöhll ab und versuchen, eine Lösung zu finden, die dem 
Ganz.en zugute kommt . 

• 

2. Nach dem Gesetz über den Gütedemverkehr mit Kraftifahr-
zeugen vom 26. 6. 1935 0R0ß.l. I S. 788) und ·der Durchführungs
verordnung vom 27. 3. 1936 (ROBL I S. 320) bedarf jeder Unter
nehmer von Güterfernver.kehr einer Genelhmigung der höheren 
Y.erwaltungslbehörde. Vor der Entscheidung ü!ber den Antrag sind 
unter anderem auch die Industrie- und Handeiskammern zu hören, 
die ein Gutachten über die nach. § 7 des. Gesetzes erforderlichen Vor
aus:setrungen abz:ugeben hahen. Dazu gehört die Zu'V·edässigkeit 
des Antragstellers, die Sicherheit ·und Leistungsfähi:gkeit des. Be
triebes nnd ein volkswirtschaftliches Bedürfnis rur die Vermehrung 
des vorhanJdenen Laderaums. 

Diese den Kammern zufallende Aulfgahe gründet s.ich auf der 
wi;rtschaftsrechtlichen Ordnung des bekannten Kampfes zwischen 
Kraftwagen und Eisenbahn. Beide halben alls Glieder des Wirtsc::hafts
organismus die i,hnen gebühren·de Ste1lung zugewiesen enha!lten und 
die J<:ammern als Vertreterinnen �er Gesamtwirtschaft gehen m1t 
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ihren Outachten einen Beitrag zur �usrkhtung beilder auf das Ge-
sarntvrdbJ. 

· 

§ 20. Die Tätigkeit der Industrie- und Handelskammern im 
Rahmen des Spinnstoffgesetzes. 

Nach § 1 der Vierten Durchführun.gsverondnung zum Spinnstoff
gesetz vom 5. 7. 1938 QRGBl. I S. 833) erleilen die Industrie- und 
Handelskammern im Namen des Reichswirtschaftsminister.s die nach 
§ 13 und 14 des Spinnstoff�esetzes vom 6. 12. 1935 (lR!OBl. I S. 1411) 
vorgeschriebenen iEinwiHigun:gen. Die Kammern vrerden dabei in 
dreifacher Richtung tätig:· Bei der Neuerrichtung, bei der Ervreite

rung und !bei einer Ausdehnung der Mehrstu:ffgkeif). In da.s Ge
nedmli.gungs.venfa!hren werden durch die Kammern in adJen Fäillen die 
Gliederungen der Organisation der gewerhlich·en Wirtschaft und der 
Gauvrirtschaftsberater gutachtlich gelhört. Soweit ein erlhöhter V er
brauch a:n Spinnsroffen durch diese Genehmigung bedingt ist, sind 
außendem die zust'än!di!gen. Ubetwach;ungss:tellen vorher um Stel
lu.ngn:alhme anzugehen. 

Gemäß einem Edaß des Reichswirtschaftsministers V'Om 22. 7. 
1938 gelten die Kammem hinsichtlich dieser Täti·gkeit Cl!ls aus!kunfts
berechtigte Stel�en im Sinne der V er.ordnung über Auskunftspflicht 
vom 13. 7. 1923 QRGBl. I S. 723). Sie können !laher j·ede ihnen 
ertforderlich ersch·einende Einsicht in den Betrieb und die Buchfüh
rung ·des betreffenden Untern�mens venlarigen. 

Mit dieser Regelung sind alDf dem Gebiete der K:ammeribetäti·gung 
neue Wege beschritten woroen� Die Industrie- und Handelskam
mern, die brsher lediglich als gutachtenertcilende Stdle in Geneh- . 

migungsverfaliren verschiedenster Art eingeschahen waren, erteilen 
nun seLbst im_Namen des Ministers eine Geneihmig:ung. Di•es·e Tat
sache gevriri.nt BedeutlDflog bei der Frage nach der Behördeneigen
schaft der ln!dustri:e- und Handelsikamm.ern und bedeutet einen wei
teren Schritt auf dem Wege zu ilhrer Aner.kennung a!ls öffentliche 
Kiörpers:cha.ften mit !h a i b b eh ö r d J i c h e m Charakter. 

1) V gL im einzelnen dazu: die Sperrvorschriften des Spinnstoffge
setzes, Textilzeitung 1958 Nr. 154-166. 



 



__;, 64 -

I 

sumvereine). Ferner galt ihte Arbeit der Schaffung de,s Gesetzes 
ülber den unlauteren Wettlbewerb und der Gesetze ülher den Schutz 
des gewer.blich,en .Egentums, der Schaffung des Patentschutzes, des 
lßörsenges·etzes, des Hypothekenbank-, Scheck-, lBank-, Versiche
rungsvertragsgesetzes. 

Die ,Bearbeitung •aHgemeiner rechtspolitisch·er Fragen hat in letzter 
Zeit in1folge Eirtse�en·s der Ar!heiten der Akademie für deutsches 
Recht einen gewissen Rückgang enfahren. J�docJ-t wurden aud1 hier 
die Kammern versdtiedentlich· •her-angezogen, so beispielsweise zur 
Mitarlheit an der ibeaibsichtigten internationalen Regelung des Kauf
rechts, an •der Mögllichkeit einer Eintragung von Handwetikshetri-e
ben ins Hande!l:sregi-ster, an der Änderung des V ollstreckungsrechts 
und an der Neugestaltung des gesamten GeseLlschaftsrechts. 

[)a die Kammern als öffenrelich-.rechtliche Berufsvertretungen und 
aLs Vertreter der GesamtJwirtschaft die nötige UnaJbhängigkeit und 
Sachkunde besitzen, hat man sie im ülbri.gen bei alien Gesetzen die 
sich mit der Wirtschaft irgendwie berühren, um StellungniClihme an
gegangen. 

§ 22. Die Industrie-. und Handelskammern als Träger der Börsen. 

Het1Vorra,genden Anteil haben die Kammern an der Schaffung und 
W.eiterbilidu:ng der !Börsen, wie es sich aus der Tatsache ergiibt,. daß 
die rechtliche und finanzie:He V.erwaltung dersellben ·ganz oder teil
weise in ilhre Hand gelegt ist. So ernennt beispielsweise die Kammer 
di-e -Börsenvorst�de der Wertpapier- und Getreidegroßmanktlbörse, 

. 1 

aus denen sich der GeSiamtvorstand der Börse zusammensetzt; sie 
beruft weitenhin aus der Mitte des Börsenvörstandes den ißörsen
prä.si!denten und den Vorsitzenden der Abtei;lung Großmarkt. Aus 
dem Kreise � Mitglieder des Vorstandes und des Beirates der 
Kammer emennt die Kammer das Börse:nehrengerimt, sowie die 
Mitglieder der ZUilassungssteHe und deren Vors-itzen:den und Stell
vertreter. Nach Maßgabe ihrer Sat::2Jung steht der: Industrie- �nd 
Handel-skammer di·e finanzieille Verwaltung der Bör-se zu und sie 
beruft di-e notwendigen geschäftsfiühteriden 1Beamten. 

Nach § 1 Absatz 2 des BörsengesetZes vom 22. 6. 18% (RGBl. I 
S. 157) in Yetibindung mit der Verordnung über Börsen-, Hypothe
keniban1k- und Schiffspfandbriefbankaufsicht. vom 28. 9. 1934 GRGIBL 
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I S. 863) üibt der Reichswirtschaftsminister die Aufsicht ü!ber die 
Börsen aus und kann die unmittelbare Aufsich:t itber die Effekten-, 
Waren- und Schifferhörsen auf die Kammern ühertra.gen. Da nur die 
unmittelibare Aufsicht ülbertra•gen wird, behält sich Jer Stitat die mit
telbare vor und kann somit ii'ber die Tätigkeit der. Kammern wachen 
und notfaJ,Js ihnen Anweisungen geben, 

Die :ßörsenaufsicht whl-d von den Industrie- nnd Handelskammern 
unter Berücksichtigung der Wirtschaftsinteressen iih�es Bezirks z,u 

Nutzen und Wohle der Gesamtheit ausgeitbt. 

§ 23. Allgemeines. 

Ober die geschilderten AU<f.gaben 1hina.us betätigen sich. die Indu 
strie- und. Handelskammern vi·e'l:fach in der Förderung der allgemei
nen Kultur). Si-e legten den Grundstein zum Volkc;hochr.chulwesen, 

•I 

richteten <llkaidemische Kurse für Wirtschaftswh;senschaft und !>olch,e 
allgemein bildender Art ein. 

Vielfältig sind die Artbeiten der Kammern auch dort, wo es s�ch 
nicht um ausgesprochene Kammerinteres·sen sondern um Inter�sen 
der Ge:samtlheit handelt. Sie unterstützen Museen und liheater, die 
Kunst durch Erterlung von Aufträgen, sie unterhalten Bibliotheken 
und ibeteiHigen sich an Forschungsinstituten. 

Genannt sei·en weitet.hin die Leistun1g� der Industrie- und Han
delskammern f.ür das Deutschrum im Auslande, thre Mitarbeit im 
Deutschen Schutz:bund, im Saarverein, in den Organisationen zur 

Bekämpfung der KriegssdnrlcLlüge, ihre Verdienste bei der Organi
sierung des. Grenzschutzes und dergl. 

Von den Behörden und sonstigen SteHen werden die Kammern 
in umfangreichem Maße zu den verschiedensten Fragen ge'hört. 
Nachstehend dazu ein11g;e .Beispiele. 

In geeigneten FäHen wenden sich die Gewerbeaufsicht�ämter vor 
Erteilung von Geneihmigungen zur Sonntagsarbeit an die Kammer . 

. AtUf Grun!d des <Erlas,ses des · Präs�denten der Reichsanstalt von� 
15. 5. 38 zur Anordn<ung zur �nderung der Anordnung über die 
Verteiiung von Anbeitskräften vom 1. 3. 38 atbeiten die Kammern 
mit der 'Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arheitslosenver-

1) Freymark. DWZ 1926 S. 782. 
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siche:run1g insbesondere mit den Atbeitsämtern bei Jer Einstellung 
von L:ehrJ.i:lligen zusamrnen2). 

Nach Anhörung der Kammer . •  werd� die Teilne�luner für die 
Reichsschulungslehrgänge des 'Wirtschafts- und sozia'politisdten Er
Ziiethungswer.kes der deutschen Jugend die von der Reich��jTJgendfuh-
I'Uit1Jg ver.anstahet wer-den, benannt. , ' 

Die Leiter ·der Marktocdnu:n-gsibezirke der deutsrlien r.:orst- -und 
Holzwirtschaft hören die Kammern gutachtlich vor E1 teHung einer 
Genehmigung zur Neuerrichtung, Erweiterung oder Wiederinbe
triebna:hme von Hol�beanbeiter- und Verteilef'betrieben gemäß § 2 
der Y:erOf'dnung vom 28. 2. 38 OROB:l. I S. 231). 

Zur Beurteilung von Freios.tellu111gsanträ.gen auf dem Gebiete der 
Reich:sfluchtsteuer getben ·die Kammern den Finan'ZJbehörden gegen-
iilber ein Gutachten a1b3). 

-

Die Sta:dtvenv-altungen wenden sich an die Kammern vor der Zu
las9Uing eines Gewef1betreiibenden zur Entgegennahme von Bedarls
deckungssch:einen für Ehestandsdarlehen und Kindertbeilhiilfen. Des
gleichen-hören sie die Kammern vor Festsetrung der Berufsschulibei
träJge s-owie der Gewetbesteuer'helbes<ätze4). 

ZJu der ·Frage, ob nach § 8 der Fainilienunterhaltungsvorschriften 
vom 30. 3. 36 und Albschnitt 2 Ziffer2 des Runderlasses der Reich·s
mini•ster des Innern und der Fin·a.nzen vom 28. 5. 375) Einberufe
nen die Unternehmer eines, GewerbeJbetriethes sind, eine Wi.rtschafts
beiihi:lfe bewilligt Wet'den kann, äUßem sich die Kammern auf Er
suchen der Fürsorgeve�bänrde gutachtlich. 

Den verschiedensten SteLlen teilen di-e Kammem auf Anfrage mit, 
oib ein Untemelhmen a1ls arisch anzusehen i•st. 

Wichtilg ist auch •die Mitwirkung der Kammer 1gemäß der Anord
nung a:ulf Grund der Verordnung üiber ·die Anmeldung des. Vennö
gens von ]Uiden vom 26. 4. 1938 (iRCIBt I S. 415) und der Durch
führungsverordnrun:g vom 5. 7, 1938 Jbei der Uhenführung jüdischer 
Unternehmen iJn arische Hand, wobei die Kammern von den Ver
wa'ltungsbelhörden vor Erteilun.g einer entsprech•enden Genelhmigung 

!2) s Schrb. der Reichswirtschaftskammer vom 1 5. 9. 38. 
3) Haase DWZ 1938 S. 1159. 
4) Schrb. der Arbeitsgemeinschaft; der Lu. Hkn. v. 14. 5. 38. 
5) MiBliVerw. 1937 Nr. !22. 
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gutachtlich gehört werden. Aulf dem gleichen Gebiete wir:ken sie mit 
bei Anlegung des V erzclchnisses, der jüdischen Gewer1be'betriebe und 
im Beschwerdevertfahren nach der !Dritten Durchführungs:verordnung 
zum Reich�ürge11gesetz6). 

!Desgleichen sind die Kammern in das Genehmi•gungsverfa!hren auf 
Gmnd .der Anordnung iilber ein Y:e:t1bot der Errichtung V�On Albbruch
und Abwrackunternelhmen vom 17. 8. 38 eingeschaltef). 

Zu erwähnen wäre beispiel-sweise noch die Zusammenat1beit/ der 
Ka·mmern mit der Kneisbauems.chaft QNeu:errichtung VO[)) iBetrieben 
zur HersteHung von Backwaren, Errichtung von :Bi•ergroß.verteiler
betrieben), mit den DienststeHen der Partei (Amt .für Handel .und 
Handwerk, Kreiswirtschaftslberater), mit der Heeresverwa'ltung (iBe- · 

nennung von HersteUungsfi:rmen), mit .de:m La.ndesfremdenverkethrs.
vooband und mit Konsu:1aten. 

Alles. Erwälhnte zeigt, daß die Kammern nicht nur für Industrie 
und Handel zu fruchtbarer Arbeit !berufen !;lind, sondern daß sie 
da.rüfber !hinaus der Gesamtheit wertwol1le Dienste lersten. 

Auf sozialem Gebiet ist die Wohltätigkeit von den Kammern 
immer ;gepflegt wor;den. Sie richteten die später aufgehobenen Stel
lennachweise ein, sch'U1fen Untersrutzungs::kassen .fiür verafln1:te Kawf
leute und 'Erholungsheime, sie betei:li:gten

-
sich an· ge:meinnützi•gen 

Widrifahrtseinrichtungen, wie z. B. �n der GeselJschaft zur Rettung 
Schifllbrüch:i•ger, deren- Leitung sogar oft in den Hälllden der Kam·· 
mern liegt, an der aUgemeinen deutschen Noi'gemeinsc..ha:ft, dem 
V o.lksopfer •und zahlreichen Stiftungen8). 

'ln früherer Zeit traten dte K·ammem ein für Ar.beitens:ch.'Utz und 
Minderung oder Albschaffung der Frauen- und Kinderarbeit, sowie 
Aushau der Ariheitet1V·etsicherung9). 

IFern·er ents.andten di•e K•ammenn vordem Vertreter >in verschie
dene 1andes- und reich-Siamtlich;e KioUegien z. iß. in das Auswärtige 
Amt, Statistische Amt oder in das Reichs'Versichet1ungsamt10). 

6) Mi BliVerw. 1938 Sp. 1152. 
7) Reichsanz. 1938 Nr. 191. 
8) Hilland S. 135. 
9) Württemb. Festschrift S. 118. 
10) Württemb. Festschrift S. 36. 
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Auße11dem halben skh die Kammern eine HiJ.le von Einzelaufga
ben ·gestellt. Am nennenswertesten ist hieribei das Veröffentlichungs
wes·en der iK:a:mmern. An erster Stelle steiht <die Erstati'Uillg von Jäh
restberichten ü!ber den Ga.ng von Handel, Industrie und Schiffahrt, 
sowie die 'Vierteljälhrlichen Stimmungslberichte üher .die wirtsch•aft

Hche iLagG, welche den Zweck 'Ver.folgen:, die lß.eihöroen Üher den 
jeweiligen Stand und die Auswirkungen V'On Gesetz- und Verwal
tungsmaßnaihmen zu unterrichten (§ 39 pr. HkGes.). 1Einzelne Kam
mern oder meluere .gemeinsam 'geben Zeitschriften heraus, in denen 
wichtige wirtschaftliche Ta.gesfragen, wirtscha-ftliche A!ufsätze, Be
richte der 'Industrie- und Hanodeh;:kammern über Beiratss.itzungen, 
'I" "1 tf a 11 . . . • . a 'II I. i . • ;1 1 1 'f 11 1 1. 'II "'"' .. 

.J mreSib·encnte, stJatrsttscnes. Matena:.t u. aergt. :oenanaelt weraen��). 
An statistischen Wirtschaftsjahr.büchem !haben die IK'ammern eben
falls hervorragenden Anteil. Neben Schriften, die wirtsch:aft'liche Pro
'bleme behailldeln und nicht periodisch erscheinen, sind vor aU.em die 
Festschriften ·der 'Industrie- und Hand�slhmmem anläßlich von 
Ja!hr!hundertfeiem usw. w errwähnen. In �hnen ist a:Hes zmammen
getragen, was das Handelskammerwesen :iilberlhaU!pt betrifft und sie 
sind eine Fundgrube für Wirtsch·afts'bräuche und Wirtscha,ftsfragen 
des I.etrzten Jahdrun-derts; 

,Beachtl.liillg verdient schließlich .. noch die W ahmehmung der aRge
meinen Wehrwi:r.t:sch:aftslbdange durch die K:;:tmmem. 

Albschließeilld ist der vielfältigen Einzelfahle zu gedeniken, in de
nien ·die ·Industrie- .unld Han�delskamm:em �'tL.LTI W·oh1 der �Gesamtheit 
mit Rat und Tat dngegriffen iha�ben. Dabei •sind zu nennen die 
Schaffung und Unterstützung von RundfunkgeseHschaften, die außer
ordentlich wichtige und ;e:t1folgreiche At1beit der K:ammem fun Messe· 
wesen, wo s.ie en1ge Verbindung mit den Me�eämtem halten, so
wie die Fälle, wo sie sich der Gesamtwirtschaft ihres :Bezirks ange

nommen halben12). 

11) Most 1927 S. 95. 
12) Hinzuweisen ist hier auf die Südostausstellung- heute Messe

zu Breslau, die den :wirtschaftlichen Verkehr mit den Südoststaaten Eu
ropas fördern soll und deren Bedeutung für das ganze Reich voll aner
kannt wird. Sie verdankt ihre Entstehung der Kammer Breslau. 
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2. Kap i t e I. 

Die Bet ät igu ng der Ind u st rie- u nd Handels
kam me r n  i m  Die n ste de r k a ufm ä n n i sch e n  

S t an d e s  g e m e i n s c h a f t. 

· � · 24. Das kaufmännische und ind ustriel le Berufs ausbild ungswesen. 

AUJf dem Gelbiete der kaufimännischen und industriellen Berufs
ausibildung !halben die Kammern bevor diese •Frage ihre heutige 

' öffentliche !Bedeutung erlangte, aUes. .getan, was getan werden 
� konnte. Ihre Arbeit rverdient da:bei umsomehr Beachtung, als sie sich 

auf keinerl·ei Anwendung ·von Zwangsmitteln ·stützte und dadurch 
stark •gehemmt war. Siehatte aiher trotZJdem große Erfo·lge zu ver
zeichnen. So ·betrachteten heispidsweise die Kammern die Schaf
fung von FortJbHdungsschalen als notwendige tKoulturaulf.gaibe u:nd 
gingen an ihr.e pra:ktische Lösung. ,ßere•its 1930 bestanden an 30 
deutschen Ka·mmern Prüfungseinrichtungen für den kaufmännischen 
Nachwuch·s . 

. !Entsprechend den nationalsmzialistisch•en Grun.ds•ätzen iilher die 
staatspolitische Schul:tmg der Jugend und die Erzieihung z;u ihren 
künfti.gen Aufgaben, ruckte die ,ßerufserzie!hung in den !Brennpunkt 
des öffentlichen Interesses.. Auße11dem verlangen die hohen wirt
schaftlichen AnfO<rderungen ·unserer Zeit -eine besonder-s s.or:gfä:ltige 
Auslese und Schulung des jungen /KaUfmanns. 

Oie Hetätitgung der Industrie- und Handelskammern aulf dem Ge
biet der IBer:ufsauSibi:lduifllg ist in den vers.chiedenen Kammengesetzen 
der LänJder verankert. ·In Preußen gilbt der§ 36 den Industr:ie- und 
Handel·skammern das Recht, Anstalten und !Einrichtungen zur tech
nischen und gesch·ätftlich:en AuSibHdung der kaulfimännis.chen Lehr
linge undi Gelhilfen zu begründen und ru ·unterstütz•en. 1Die Kamm�rn 
unterhielten dies.er •geSJetz•lich·en R-egelung 1gem·äß Handelsihochschu
len, Hande:Jsschu:len, Prüfungsämter 1/iür Stenographie usw. 

Dhr !besonderes Augenmerk gilt der Atushi'Idung von K·a.ufmanns
geihi:lfen· und Industriefacharlbeitern. 

1. In immer steigendem Maße wer:den VJon den Kammern kauf
, männische 1Ge!hil.fentp1"üfungen aihgethalten .. Sie hatben den Zwed<, 

einen Nachwuchs von tüchtigen und ehrlichen Kaufleuten heranzu
ziehen, die an ilhrem Platz die Aufgahen er.fü11en sollen. welche eHe 
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Ges-amtheit an sie stellt. Irrsonderheit sQ'llen diese Prüfungen das 
Bestreiben haben "dem kaufmännischen Nachwuchs eine umfassende 
und grundliehe Aushocdung zu sichern und das Verantwortlichkeits
gefü'hl von Lelhrlingen und Lehrherren zu vertiefen. Ihre Aufgalbe ist 
es demgemäß fes:l;ZiusteHen, 

·olb die Prüflinge das Maß kaufmännischen AUgemeinwissens und 
Fachwissens besitzen, das. man von iihnen nach beendeter Lehr
zeit erwarten kann, 
ob der .Prüfling am Schluß seiner Lelhrzeit eine Vorsteilung von 

dem Sinn und der Aufgabe kaufmännischer Betätigung - vor 

allem in ilhrer Einordnun!g in die Gesamtwirtsch·aft und ihrer 
Funiktion im Rahmen der Volksgemeinschaft- ihat und.·oib dem 
Pri.ilfling demgemäß die Verpflichtt.mg !bewußt ist, die der ehr
bare lKaafmann .gegenüber seinem lßerulfsstand, seinem Volke 
und seinem Vaterlande trägt"1). 

Die Zulassung zur Kaufmannsgehilfenprufung hat die Eintrag;ung 
i:n die bei der Kammer geführte Lehrlingsrolle zur Voraussetzung. 

Was. im einzelnen von dem Prüfling an Kenntnissen verlangt wird, 
bestimmt .sjdJ. nach den Aus:biMungsgrundsätzen, die unter .Berüek
sichtilgung des fachlich Eriiorderlichen a:ls 1Bestandtea der Lehr-ver
träge erlassen sind. 

Uiber das >Bestehen der Prüfung wird von der Kammer ein Zeug
nis sowie. ein Kaufm.annsgeJhilfenJbrief awsgestellt. 

Daß gerade die Indusuie- und Hande!ls:kammern diese Ben.t:fsa.us
bildung entwickelt halben, liegt in ihrem Ohara.kter Cllls Vertretungs
körperschaften der Gesamtwirtschaft ibelgründet. Es is.t in der Be
ruf.sauslbi'ldung neben der .fachlichen Erziehung notWendig, diahin
gehend zu wirken, daß der junge Kauifmann ülber sein fachliches In
teresse ihinaus den IBlick für die !Belange des tlberfachlichen, der 
Gesamtheit geschäTft ibeikommt. Da:zu ·sind :a!ls Träger der ka:ufmän
ni'Sch·en IBerufsertzi:eihung di·e Kammern am 1besten .geeignet und sie 
a.tibeiten ihietibei: mit der 'Deu:tschen Ar.bcitsfront und der Hitler
j'Ulgend Ha.nrd in 1Han1d. 

1) Hoch, die Kaufmannsgehilfenprüfungen der deutschen Industrie-
u. Handelskatnmern 1936. Vergl. auch Hoch, die Kaufmannsgehilfen
prüfungen der dtsch. Industrie- u. Handelskammern 1938. 
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2: Seit mehreren Jahren werden a:ußerdem von den Kammern 
Industrie-Facharbeiterprüfungen durch,geführt. Die landesrechtliche 
Grundlage ibHdet auch �hier der § 38 pr. HkGes. Diese Prüfungen 
wurden früher aus ·eigener lnitiatiive der KamJmem aihgeihahen. Heut· 
-stehen sie unter dem ausdruckliehen Schutze des Staates. :Diese .Fach-· 
arfbeiterprufungen hatt•en 'lang� Zeit nicht die gleiche Geltung wie 
die G�e!llenprülfungen des Handwerks, jedoch wurde die Fr<lige spä
ter dahin •geklärt, daß industrieJ,le Facharibeiter, soweit sie in der 
Industrie eine .ordnungsgemäße ·Berufsausbildung erhalten und dies� 
durch Ahlegung einer Fachariheiterj,rüfung nachgewj.es.en halben, zur 
Metsterprüfung zugelassen werden2). 

Von besonderer Wichti1gkeit ist die V ereinJbarung der Arbeits.ge
meinschaft ·der ,deutschen Industrie- und Handelskammern und der 
Reichsgruppe Industri-e vom 15. 7. 1935, durch dj.e die Zusammen
atibeit in der Leihrlingsau!Sbildung und -prüfung ins Auge gefaßt 
wird. 

Um der 'kaufmänni.s.chen und industrieUen LehrlingsaushiJdung 
ihre besondere Aufmerksamkeit widmen zuJ<:önnen1 sind die K�m
mern da�u 1ülb·ergegarigen, die Lehrlingseinstellung planmäßi·g zu re
geln und sie halben zu diesem Zweck mit den maßgelbenden Di·enst
stellen entsprechende Abmachungen getroffen3). !Bei Neueinstellung 
ist ein Leihrvertmgsmuster zu benutcen und j-eder Lehrherr ist ver· 
pflichtet, jeden neu zur EinsteUung gelan1gen:den Lehrling zur Lelhr
lingsrolle3a) der Industrie- u. Handelskammern anzumelden (worauf 
für die Zeit der .Auslbildung von der Kammer den LehrHngen, die 
im iEinzellhandel ·lernen, ein Lehrheft ausgesteHt wi!'d). Durch -die 
LehrlingsroHe wir.d eine Registrierung aller Leihrve11haltnisse erreicht 
und die Kammern können gegebenenfalls den MbeitSigerichten und 
den Vormundsdtatftsgerichten in ·geeigneten 1Rä1len sichere Auskunft 
geben. ·A·Uif der anderen Seite giibt dies:e Zusammenstellung den 
Kammern. einen TIIbetHid<: über die Zaihl der Lehrlinge und den An-

2) s. Stier, die Industrie-Facharbeiter- u. Gehilfenprüfungen der 
dtsch. Industrie- und Handelskamm�rn 1938, Berlin 1938. Vergl. in�· 
besondere zu dieser Gleichstellung das Schreiben der Arbeitsgemein
s-chaft der L u. Hkn. v. 4. 7. 38. 

5) Über die Genehmigung der Lehrlingseinstellung s. o. § 23. 
3a), Durch Erlaß desRWiM vom 23. XII. 1938 ist nunmehr eine 

reichseinpeitliche LehrlingsroDe eingeführt wordep. 
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terl der einzelnen Geschäfts- oder Industriezwei•ge an der Lehrlings
auslbiJdu111g, enmöglicht also· den Kammern eine eingehende Beruf.s
beratung und schafft ihnen Hinweise auf etwa zu ergreifende Maß
nahmen. 

Was die Organisation der Prüfung anlangt, so ist für einen Kam
meribezirtk 1n der Regel je ein ·Prüfung.samt für Kaufmannsge:hilfen 
und lndustriefach:artbeiter ,gebildet mit det Aufgabe, die Prüfungs
ausschüsse für die verschiedenen Berufe· zu bestellen, die Durchfuh
rung der IPrtiifungen �u überwachen. und für eine einheitliche Aus-, 
wertung Sorge zu tragen. 

' 

In dieser 1BerufsauS!bildung iulbeiten · die Kammern mit den ver
schieden.sten Organisationen zusammen. So we.t1den z.IB. die Arlbeits
ämter als' Gäste zu den Facharbeiter- und Kaufmann9gehi!lfenprü
f.ung.en gela�den und wirken bei der LehrsteLlenvemiittlung mit, ins
besondere artbeiten die !Kammern )llit den Atibeitsämtern hinsichtlich 
der Busteilung von Lehrlingen auf Grund' des �rlass·es des Präsi
denten. der Reichsanstalt V10m 15. 5. 1938 zusammen:4) . Neben der 
DIAIF und HJ wet1den außerdem zu der Aus.wa�hl �eeigneter Prüfer 
für die erw�nten Prüfungen die WirtsChafts.- und Fach.gruppen, die 
Bemvfs- Ult1ld · Handelssehu:len u. a. her.angezogen5). 

Viele Kammer11 rv'erw�ten und unterstützen nebenbei kaufmän
nische Fortlbildungsschulen, sind a11 ihrer Fina111Zverwaltung ibeteiHgt, 
oder entsenden Vertreter in Vorstand und 'Beirat. Darober hinaus 
s.i11ld von den Kammern tFach.sehulen der versch.iederi·sten Art ge
sehaffen w01"den6), so z.1B. Gewe11be-, �unstgewetibe-, Texti1-, Web-, 
Wirk-, Str.icksehulen, Schiffer-, Ma...�i:nisten- •Uitl!d Hei!Zersdmlen, 
Sehrei:bmaschinen- und Sehneiderinnensehulen. Gleichtz·eititg mit die
s·er Ern:iehung von Lehrttingen und GehH:fen halben die Kammern, 
um i:hren Maßnahmen 1Erlolg auf der. ganzen Linie zu sichern, Fort
bHdun.gsseh:ulen für IBetr.iebsffihrer errichtet üHannover, HHdesheim). 
In ihnen wird den 'Betriebsfuhrern nicht nur eine Erweiterung ihrer 
Saehlkunde vermittelt, s.ondern sie werden: geschult, Ülber ihren Be
trieb hinaus das Ganrze zu s·ehen ood so zu hand:ein, v..>ie es ilhrer 
verantwortlichen Steilung in der !GemeinsChaft entspricht. 

4) s. Schreiben der Reichswirtschaftskammer vom 15. 9. 38. 
5) Helfrich, DWZ 1936 S. 105 
6) Wendtland, DWZ 19g5 S. 405. 
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tDie 1Förderung des. kaufmännischen Nachwuch•s•es hatten verschie
dene Industri-e- un:d Handelskammern (Leip�ig, Köln, Frankfurt 
a. M.) im Auge a!ls sie ihre Handelshoch:sch'Ulen ins 1Leben riefen, 

. die iheute zum Teil sellbständi,g, zum Teil ais Wirtsch,afts- und So
' zial'Wiss:enschaJftliche Fakultäten den Uriiv:ersitäten eingegliedert sind. 
·. Auch an 1der Einrid1tung und dem Aus!bau der Technischen Hoch
.· sdi'Uilen �ind die Kammern in hohem Maße heteiHgt. So kam die 

Gründung der Technischen Hochschule z:U IBresla.u nur dadurch zu
stande, daß ·durch Bemühungen. der Kammern große 'Beträge der 

· 01berschlesischen Industrie für den .ßau flüssig gemacht wurden 7). 
. \ 

§25. Die Ehrengerichtsordnung der deutschen Wirtschaft. 

Der Begriff der Bhre spielte in d� Rechtsor.dnung der Hberali
stis:chen Zeit eine bescheidene Rolle. Der Natiom:tlsozialismus hinc 
gegen geht davon aus, daß die Ehre den obersten aller ·Werte und 
di-e Grundlage für alle Rechtserneuer-ung darstellt. Ais Rechtswert 
Ullld Maßstalb positi,ver �echtspflichten ist di·e lEhre v·erankert 1m 
Gesetz zur Ordnung der natioonalen Artbeit als soziale Ehre, im 
Reich:ser.bhofgesetz, .in der Verordnung über den vorläufi,gen Au:f
bau des Handwerks, im Sch.riftleiter.gesetz und neuerdings in der 
Ehrengerichtsordnung der gewerblich·en Wirtschaft als tßerulfsehre. 

Durch 1&laß des Reichs:wirtschaftsmini·s.ters vom 20. 1. 19371) ist 
die Bhrengeri<;:htsordnung der .gewer.hlichen Wktschaft in Kraft ge
setzt wo:ndoo. Sie knüpft ·an an die Erfahrungen der ibi-siher !bei den 
Industrie- und Handelskammern ad freiwi!Jliger Grundl•age errich
teten 1Bhr:engerichte. Die von den Ka:mmem geschafFene Bhrenge
richtsbarkeit hatte den· Zweck, die Grundsätze eines orrdentlichen 
Kaufmanns aufrechtzuerhalten und durchzusetzen sOlWie Handlun-

. gen und Unterlassungen zu alhnden, die mit der kaufirnänni•s.chen 
Ehre nicht vereinbar sind. Da'bei wunden nur wirtdich ernste und 
schwef'wiegende Verstöße gegen die buf.männische Standeseibre vor 

. das Ehrengericht gezogen. ·Bagatellsachen, Angel;egenheiten, die zur 
�Zuständi,gkeit der ordentlichen Straf- oder Zivilgerichte •gehörten, 
' ' 

;sowi·e !Handlungen, für die das Eini,gungs.amt für Wettibewerfbs,strei-
� 

7) Breslauer Festschrift 1924 S. 184. 
1) Reichsanzeiger 1937 Nr. 23. 
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tigkeiten zuständig war, unterlagen nicht der Spruchtätigkeit der 
Kammern. Das Ehrengericht setzte sich zusammen aus dem Prä
sidienten der Kammer als Vorsi,tzen!den und zwei von ihm zu er
nennenden Mitgliedern. Der Spruch -des 1Bhrengerichts konnte lau
ten auf Fre�spr.uch, Verwarnung, V•er.weis, Geldbuße sowie auf Aus
schluß von ka:ufurännischen Ehrenämtern . 

Die hei den Industrie- und Handelskammer:n auf freiwilliger 
Grundlage geschaffenen Ehrengerichte fa:Llen nun weg. Die gesetz
liche Regelung der kaufmännischen· Ehrengerichtslbarkeit entspricht 
nationals:orzialistischen Grundsätzen, jedoch hatte man, um a:lle in 
der Wirtschaft Tätigen erfass-en zu können, mit der Verwirklichung 
bis 2)Ur en.dgültigen Organis•ation: der Wirtscha-ft gewartet. 

Die iEhr-engerichtsordnung wird als Bestandteil in die Satzlll1lgen 
der Gliederungen der gewetblichen Wirtschaft aufgenommen . Dem 
System der Generaliklauseil. folgend, !bestimmt die Bhren.gerichts
ordmro� in § 1 Ziffer 1 : "Unternehmer u.nd gesetz:liche Vertreter 
von Untemeihmungen, die der Orgänisation der •gewerblichen Wirt
schaft angelhören, 'halben die Pflicht, in ihrer wirtschaftlichen Tätig
keit Anstand und Sitte •des ehrbaren Unternehmers zu wahren und 
sich durch ,fhr V enha1lten der Achtung würdi·g zu zeigen, die der Be
r.uf und die Zugehörigikeit zur Organisation der •gewerblichen Wirt
schaft e:rf.ordern:�' Es können sich j-edoch dem Bhrengerichts.verfah
ren auch sonsti-ge, in verantwortlicher Stellung bei gewerblichen Un
ternehmungen tätige .Personen ISOwie Geschäftsführer von Kammern, 
Gruppen und Vetibä.nden, die nicht !Beamte sind, unterwerfen. Als 
erstinstanZ!liche Gerichte entscheiden von nun an die ibei den Wirt
sch·alftskammern eingerichteten Bhren•gerichte in der ßesetz,ung von 
einem zum. Rkhteramt befähigten Vorsitzenden und z.wei Beisitzern 
aus der Wirtschalft. ·Fiür das Verf<ll'hren gelten im wesentlichen die 
Bestimmungen. der :Strafp110zeßordnung; es zerfällt in ein Vorver
bhren, in 1dem !die :Stichhaltig'keit der eingehenden Anzeigen ge
prüft wird und in das. eige;nt!liche Ehrengerichtsverfahren, das mit 
Freispruch, lEinstellung oder Verurteilung endet. An Strafen sind 
vorgesehen Wamung, Verweis, Ge'ldlbuße und zeitweise oder dau

emde Alberkennung der Fäihig:keit, Ämter in der Organisation, in 
der gewer.b!lichen Wirtschla!ft oder des V erkelhrs zu bekleiden. Bei 
den Geldlbußen hat m:an den Gedanken des Entwurfs eines neuen 
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Strafgesetzlbuchs angewandt,· indem . man Tagesbußen festgesetzt 
hat, die sich nach den hesond�ren wirtschaftlichen und persönlichen 
V erihältnissen •des Täters richten. Gegen ,die •Entscheidung des. Ehren
gerichts ist unter !bestimmten Voraussetzungen Berufung an den 
Ehrenger-ichtshof der deutschen Wirtschaft •bei der Reichswirtschafts
kammer möglich, der in einer .BesetJzung •von einem Vorsitzenden 
und vier !Beisitzern entscheidet. 

Eine Konkurrenz zu den ordentlichen Gerichten und den beste
henden .Partei- und Ehrengerichten i·st durch die 'Bestinimungen der 
Ehrengerichtsordnung ausgeschlossen. 

IDurch diese ,Ehrengerichtslbarkeit ist die Handhalbe gegeben, Ele
mente, die in einen· ehrbaren kaufmännischen Berufsstand nicht ge
hören und Schädlin.g.e für die AHgemeinheit sind, zur Rechenschaft 
zu ziehen2). 

§ 26. Die Einigungsämter für W ettbewerbsstreitigkeiten .. 

Zunehmender !Beliebtheit ·er-freuen sich in Wirtschaftsikreisen die 
Einigungsämter für Wett!bewerhsstreitig;keiten. Zu unterscheiden sind 
die freiwilligen Einigungsämter von den gesetzlichen. !Die ersteren 
nennt man freiwillig, weil sie aus eigener •Initiative der Kammern 
entstanden sind. Sie finden ihre Grundlage lediglich in § 1 des pr. 
Hk1Ges. Sie treten in Tätigkeit, wenn die !Parteien sie in Anspruch 
nehmen wollen. Prozeßrechtlich äthnelt das Verf.aJhren dem schieds
richterlichen des 10. ißuches. der Zivi:lprooeßor.dnung. Eine einheit
liche Regelung felhlt, jedoch gleichen sich die ·Bestimmungen in den 
einzelnen Satzungen. Zweck dieser Einigungsämter ist die gütliche 
Erledi•gung von Streiti•g.keiten und Meinungsverschiedenheiten auf 
dem Gelbiete des unlauteren Wettihewer.bs. Sie entscheMen unter 
Aufschluß des Rechtsweges. in der Besetzung von einem Syndikus 
der Kammer •als Vorsitzenden und je nach \Bedeutung der Ange
legenlheit zwei tbis vier 1Bei1sitzern. klommt eine .gütliche Regelung 
nicht mstande, so kann auf Antrag ein Schiedsspruch erlassen wer-
den, der mit Gründen zu · vensehen ist. 

. · 

2) Baetzgen, Die Ehrengerichtsbarkeit der gewerblichen Wirtschaft, 
MinBl. für W. 1937 S. 63 ff. 

· 
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Die gesetrlichen Einigungsämter, die niit Zwangsbefugnissen aus
gestattet sind, 'haben "ZUr Rechtsgrundlage den § 27 a des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wetttbewenb vom 7. 6. 1909 0ROB1. I S. 499 

' 
I 

1925 I S. 115), der durch. d4e Verordnung des Reichspräsidenten zum 
Sch.utze der Wirtschaft vom 9. 3. 1932 (ROßt I S. 121) eingefügt 
wurde. In Vertbindung mit der pr. Verordnung über Einigungsämter 
für Wettbewerbsstr-eitigkeiten vom 16. 7. 1932 (OS. S. 249) konnten 
demnach Bnigungsämter bei K•ammem oder ihren Zwerckveiihän
den errichtet werden, Nach Wegfa'll dieser Zweckverhände ist eine 
endgültige Regelung noch nicht •getroffen. Die Einigtmgsämter blei
ben entweder 1bei der Kammer, die :bisher Sitz der Zweckverbands
geschälftsf.ührung war, !bestehen oder weroen au:f Wunsch 'VOn den 
einzelnen fKammem ütbemommeri. Jedod1 ist anzunehmen, daß 
der bisherige Zustand erthalten hleilbt. 

Die amtlimen Berufsvertr-etungen von Industrie, Handel und 
Handwerk, ins!besondere die •IndUJStrie- und Handelrs:kammem, sind 
desha;Lb w Trägem dieser Eirugungsämter •gemarnt worden, weil 
ihnen. wertvolles zur :Belhe!hung dieser W ett:bewerbsstreitigkeiten er
fotde11liffi,es Erfahrungsmaterial zur V etfügung ste!ht und sie außer
dem ·von je die Aus:würnse im W etttbewelibswesen ibekämpft halben. 

Die Bniogungsämter sind zuständilg für streiti•ge Wett'bewertbs
handJungen im Einzelverkauf an den lettzten V enbra.umer, ferner im 
Falle des § 13 UWG und hei VerstÖßen gegen die Zuga:beverord
nung (§ 2 des Gesetzes oirber Zugalbewesen vom 12. 5. 1933, RGß:l. 
I S. 264) und ,das Rabattgesetz (§ 13 des Gesetzes vom 25. 11. 1933, 
ROBl. 1 S. 1011). 

Die Einigungsämter sind bes.etzt mdt einem zum Ridltera;mt be
fähigten Y.orsitzenden und mindestens zwei Gewer1hetreilbenden als 
Beisitzer. Ihre Aufgabe besteht in der Heribeiführun:g eines gütlirnen 
Vergleims, bei des.s·en Scheitern nam eigenem Ermessen audl ein 
.gutarndirner Spruch gefä1h werden kann. •Im Einverständnis beider 
Parteien können sie unter Ausschluß des Rerntsweges endgültig ent
srn.eiden. )Die !Einigungsämter verfolgen in ihrer Täti•gkeit eine wirt
srnaftspo!Jiti•sche Zielrirntung : sie WO'Ilen im •Interesse der Gesamt
wirtsdlaft die Parteien zu .J.a.uteren Wettbewerbssitten erziehen. Die 
Kammem a!ls Vertreterinnen der Gesamtwirtsmatt ihres .Bezirlks wer
den lbei Albsrnluß eines Vergaeirns nirnt allein die streitenden .Par-
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teien berücksichtigen, sondern immer daran denken, die einheitliche 
Gestaltung einer ehrenhaften Wirts.chaifts.we:rbung herbeizuführen. 
Die 1Einigungsämter hesi.tzen gegenüber ·den o:rdenclichen Gerichten 
manch·erJ.ei Vorteile, vor :allem des:halb, weil das Verfahren vor ihnen 
außerordentlich schnel1l albgewickelt werden kann, die Verfahrens
kosten 'gering sind und die' \Besetzung mit erfahrenen Sachkenrnem 
die Gewähr für eine den Schwierigkeiten der Wirtschaftswerbung 
gerecht wendende Entscheidung .bietet. Zudem liegt ihr Wert darin, 
daß WettJbewet1bsstreitigkeiten vor sie gezogen werden ·können, die 
im allgemeinen nicht zum Gegenstand einer Klage vor den ordent
lichen Gerichten zu machen sind1). 

· § '27. Die Kontrolle iiber Ausverkäufe. 

Auf Grund des § 7 AhS'atz 3 des Gesetzes gegen den un:lauter·en 
Wettbewer:b in .der ·Fassung des 2. Tei1les der Verordnung des 
Reichspräsidenten zum Schutze der Wirtschaft und des Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes ;gegen den unlauteren W·ett!bewenb vo'111. 26. 
'2 .. 1935 (ROBL I S. 311) ist den Kammern eine Kontrol!le ülber Aus
verkäufe und ähnliche Veranstaltungen zugeihilligt worden . !Ein Aus
ver!k(buf, der seinen Grund in der Aufgabe des gesamten Ges·chäfts.
betriebes, einer ZweigsteHe oder einer einzelnen Warengattung hat, 
ist 14 Tage vor der An:kündi.guog der J.ndustrie- und Handelskam 

mer, in gewi.ss.en 1FäJllen der Ortspo'lizei!behörde (wenn der Ort des 
"A�usver.kau!fs n.ich.t :Sitz einer ,Kamm.er ist), anzuzeigen. Diese "AJ.n-
zeige, die u. a. Firma und Ort der gewetlblichen Niederlassung sowie 
ein ühersichtlich .geordnete:s. Verzeichnis der auszuverkalllfenden. Wa

ren ent!halten muß, wird auf i!hre Richtigkeit hin 1durch die von den 

Kammern bestellten Vertrauensmänner überprüft. 
c Eine älhnliche Oberwachung' üben di-e Kammern auch Ülber die 

Sommer- und Winterschlußverkäufe aus. 

In a:Ilen Fällen werden die Kammern aJls Vertt:'eterinnen der Ge
samtwirtschaft tätig und können kraft ihrer Sachkun.de und Unpar
teilichkeit Einzel- und Gemeininteresse in Erfio�1g verspre'Chenden Ein
klang �bringen. 

1) Hammann, .Die Einigungsämter im Dienste der gewerblichen 
Wirtschaft, DWZ 1936 S. 1119. 
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J 

§ 28. Der Schutz des Einzelhandels. 

Eine wichtige Rolle im Industrie- und Handelskammerwesen spielt 
das Gebiet des Einzelihandels� und z.war desh(lllb, weil in den meisten 
Kammerlbezir1ken der Bn�elhandel den g.rößten Umfang einnimmt. 
Die früher zur Betreuung des Einzelhandels von den !Kammern ge-

, bildeten Einzelhandelsausschüsse sind fortlgefallen. An ihre Stelle 
tritt die durch § 3 des Albänderungsgesetzes vom 28. 12. 1933 (GS. 
1934 6. 6) •geschaffene Einzelhandelsvertretung (EHV). Die BHV 

stellt den Zusammenschluß aHer Gewerbetrei!benden, die weder im 
Handelsregister noch mit ihrem ganzen !Betrieb in der Handwerks
rolle eingetragen sind, dar. Das Tätigkeitsg-elbiet der IBHV i•st rec.l-tt 
mannigfaltig. Sie haben einmal die Gesamtinteres·sen des Einze1han
dels walhrzunehm:en und zum anderen zwischen al1len Bestrebungen 
der zum •Einze1•handel •gehörenden ,fachgruppen einen Aus·gleich zu 
bewirken. Sehr umfangreich ist ihreAnbeit auf dem Gelbiete des un 
lauteren Wettbewerbs und des Zugaibewesens, wie die BHV ülber· 
ha.upt •a:ll ihre Krälfte für die Sicherung des hodenständigen Einzel
hand'els einsetzt. 

Außendem werden die Kammern in gr.oßem Umfange bei der 
Durchführung -des Gesetzes zum Schutze des Einzelhandels vom 12. 
5. 193 3 GROß;!. I S. 262) tätig. Wie es ·sich aus seiner Präambel er
gibt, stellt dieses Gesetz dne rechtliche Ordnung des Einrzelhandels 
dar, und zwar eine solche mit wirtschaftspolitisch·er Zielsetzung. In 
der Präambel heißt es: Das Gesetz ist •geschaffen "zur Abwehr der 
dem 1Einzdhandel aus der geg�nwärtigen wirtschaftlichen Not dro
henden Gefahr .und 2mr Sicherung !des !Bestandes der mittelständi
sehen Betriebe de's !Einze1handels:" Damit ist in einem Teilgelbiet eine 
wirtschaftliche Ordnung ·geschaffen worden, die den Sinn hat, dieses 
Teilg�iet planmäßi•g entsprechend den tBedür.fnissen der Gesamt
wirtschaft �u lenken. Nach diesem Gesetrz sind die Errichtung, die 
Oiber.na!hme, die Verlegu11!g und die Erweiterung einer Verkaufs
stelle ·genehmigungspflichtig. Vor -der lErtetlung der Genehmigung 
wir.d von der 71Uständigen Verwaltungsbehörde (Landrat, Obet1hür
germeister) die amtliche •Berufsvertretut11g gutachtlich ge!hört. Oie 

K(llffimer nimmt dabei .Stellung zu ·verschiedenen persönlichen Ei·gen
schaften des AntragsteUers wie auch zu sachlichen !Bedingungen, die 
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rur die Erteilung der Ausna.hmegenehmig.ung ·erforderlich sind. An 
Hand ihres umfangreic.�en Erfährungsmateria'ls sowie auf Grund der 
von Fa:H zu FaH angestellten Ermitulungen prüft die Kammer die 
Sachkunde des Antragstellers. Erscheinen die kaufmännis·ch·en Kennt
ndsse und �Fähigkeiten nicht ausreichend zur 'Führung einer V er
kaufsstelle, so wil"d dem Antragsteiler auf.gegelben, eine Prüfung 
zum Nachweis seiner Sa.chkunde vor einer 1besonderen SachJVerstän
digenkommissi·on :der Industrie- und Handelslkammer a:b�tdegen. In 
diesen Sachkundeprüfungen hat man eine .s.eit 'langem .gewünschte 
Handlhabe dem Bnzelhandel nur so•lche Personen zuzuführen, die 
chara1kterlich und fachlich ihren ,ßeruf :z..u e11füllen 'Vermögen. Die Prü
fungskJOmmission besteht aus einem tBeamten der K·ammer als. V ar

sitzenden und zumeist zwei Beisitzern. An Kenntnissen soll der Prüf
ling ülber ein 1bestimmtes Durchschnittswissen eines Kaufmannsge
hilfen der betreffenden :Branche verfügen1). 

AlUein die vorhandene Sachkunde des Antragsteilers läßt die Kam
mer den Antrag noch nicht befürworten. Neben der persönlichen �u
verläs.sigkeit, die grundsätzlich von der Verwaltu.ngsibeihöPde; die 
die Genehmigung erteHt, zu prüfen ist, spielt - auß.er im Falle der 
Olbernahme - die Frage der außergewöhnlichen O.bersetZJung des 
H:an�elszweiges eine Rolle. Eine .s.olche ist ·sehr ·schwer festzustellen; 
sie Hegt insbesondere dann vor, wenn der .gesamte Handelszweig 
der in :Betracht kommenden Gegend durch die Neueröffnun'g einer 
VerkaufssteHe notleidend wet1den würoe und des.ha:l1b i:� allgemei
nen Interesse das Himukommen einer neuen V·erkCI'u'�s:steHe nicht 
mehr verantwortet werden kann. Die Praxis ihat gezeigt, daß eine 
außergewohn:liche tlbersetrung nur in den seltensten Fä:Uen 'Vorliegt. 
In besonders gelagerten Vorgängen z.1B. bei Filia:Jibetfi.efben, Waren
häusern und SerienpreiSJgeschäften fordert das Einzellhandels.chutz
gesetz den :Bedünfnisnachweis, dessen Prufung die Kammern ehen
falls vornehmen. 

Sprechen. aUe 'Festste11ungen zugunsten !des. AntragsteHers, so· be
fürW-orten die Kammern die Ertei1un:g der Ausna'hmegenehmi•gung 

1) S. An'weisung der Reichswirtschaftskammer im MinBJ. für pr. 
innere Verwaltung 1935 S. 157. 
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und die V erwaltungsbeihörde entscheidet sodann zumeist im Sinne 
des Gutachtens. 

Mit dieser !Betätigung leisten die Kammern einen wertvollen Bei
trag für die berufsständische EntwiCklung des Einzelhandels und da
mit für seine Ausrichtung auf die /Belange der Gesamtwirtschaff). 

Im Laufe der Zeit halben sich verschiedene Mängel des Einzel
handelsschutzgesetzes herausgesteHt, zu deren iBehebung die Kam
mern für eine bevorstehende Neufassung dieses Gesetzes bei den 
zuständigen Stellen ;v-ortelÜtg geworden sind. So gehen vor allem die 
Bestreibungen dalhin, auch verschiedene Gebiete des Gmßihandels 
sowie die Versandgeschäfte und das Wandergeweribe von einer Ge
nietmTJJigung naCh A.,.-t dei>j·eni.gen -des SrJiZ.e1han:delsschutLge---�tzes �b
hängig zu mach·en. 'Weiterhin s:Qilien die schwierigen :Fragen der .ßran
chenahgrenrrung gesetzlich geregelt werden und insJbeoondere soll 
der Kammer einiBeschwerderecht ;gegenüber den Entsch·eiclungen der 
VerwaltungSbehörde in Sachen des Einzdhandeh�schutzgesetz.es zu
gestanden werden. 

In ·gl eichem Utnfa.nge werden die Kammern im Ra!hmen des Waf
fengesetzes vom 18. 3. 1938 und seiner Durch:führungsverordnung 
tmd Ausführungsbestimmungen tätig QROBl. I S. 265 ff.). Nach §§ 9 

und .11 der Durchführun.gsveror.dnung benennen die Kammern die 
Sachverständitgen, vor denen gegebenenfa'Lls eine Prüfung a:hzu
legen ist. 

3. Kapi t·el. 

Die Ind u s trie- u nd Hande lskamme rn im Die nst e 
des Einz elb etrie bes. 

§ 29. Die Bezirksausgleichsstelle für öffentlich e Aufträge. 

:Betrachtet man einmal vom einzelnen !Betriebe her die Organisa
tion der .gewenblichen Wirtschaft, insbesondere die Industrie- und 
Handelskammern, so zeigt es sich, daß die an der Fr-ont, des wirt
schaftlichen Geschehens Tätigen in zahlreichen !Fragen zu betreuen 
sind. [)ie fach1ichen Gliederungen beraten, wie schon rhr Name sagt, 
die einzelnen Unternehmen nur auf rein fachlichem Gebiete, wälh-

2) Zusammenstellupg der Runderlasse zum Einzelhandelsschutzge� 
st-tz siehe MiBl. f. Wirtschaft B 1940 S. 209 ff. 
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rend es die besondere Aufgabe der Kammern ist, das Gemeinsame 
in den Vorderogr.und zu stellen, die Gegensätze au�ugleichen, zu
sammenfass.end und einigend zu wirken. 

Die Bezit1ksaus.gleichsstellen f.ür öffentliche Aufträge werden von 
der Selbstverwaltung der Industri·e- und Handel-skammern .getragen 
u.nd arbeiten in engster Verbindung mit ilhnen. Sie bemühen sich 
die Aufträge der Reich9behörden (Heeresverwaltung, Anbeitsdienst, 
Reichspost, Reichsbahn, Reichsautoiha'hn, .Provinzial1verwaltung, 
Krei.sverwaltung), der Gemeinden und 1Parteitdiens•t&ie1len in einer 
zweckmäßigen und den wirtschaftlichen Gesamtbedürfnissen ent
sprechenden Weise zu verteilen. Dazu sind die Kammern ibes.onders 
.gut geeignet, weil sie auf Grund ihrer bekannten Personen- und 
Sachnähe die erforderlich·en Kenntnrsse über die Leistungsfähigkeit 
ood -Bedürftigkeit in Fra•ge kommender tBetrielbe besitzen. Von den 
BezirksausgleichssteHen durchgeführte ·Betrielbslbesichtigun:gen dienen 
dazu, den Wünschen der einzelnen Firmen bei der Vergebung der 
Aufträge Rechnung zu tragen. Diese .Bemühungen der Kammern ha
ben manchen ·guten Enfolg !gezeitigt; so .war es in 'Vielen Fällen mög
liCh, einzelnen Unternehmen das Durchhalten und die Weitenbe
schäftigung der Gefolgschaftsmitglieder �u sichern und so eine gleich
mäßig·e IBeschälftigung der gesamten deutschen Wirtschaft zm ge
wäJhrleisten. 

§ 30. Die Ausstellung von Bescheinigungen durch die Industrie
. und Handelskammern. 

Gemäß§ 42 Albs. 2 pr. HkGes. liegt den Kammern die Aus•steUung 
von Ursprungszeugnissen und anderen dem Handelsver.kelhr dienen
den tBesch.eini,gungen obl). A!ls ißescheinigungen dieser Art s�nd bei-. 
sp1elsweis•e sokhe, uher Eintragungen ins Handelsregis·ter zu ver
stehen. Vemnöge ilhr-er Vertrauensste11ung und �hr-er ständigen Ver
bindung mit den Gerichten, können sich di·e Kammern. i:n jedem 
Zeitpunkt vergewissern, weldtes der Stand der Eintragungen im 

1) Minaty, S. 43� Richtlinien über die Ausstellung von Bescheini
gungen durch die Industrie- und Handelskammer, Verlag der Industrie
und Handelskammer, Berlin. 
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Handelsregister ist und können so eine ZU!Verlässi.ge Ausikunft er
teilen. 

Von großer <Bedeutung ist die Ausstellung von !Bescheini.gungen 
nach dem Gesetz über die Devisen-IBewirtschaftung vom 4. 2. 1935 

QROBl. I, S. 106) und 1. 12. 1936 (ROBl. I, S. 1000). 

Daibei ist zu unterscheiden zwischen 
1. allgemeinen Genehmigungen. Diese werden meistens auf Yz 

Jahr ausgestellt und der ·Inhaher hat monaplich der Devisen
stelle eine Aufstellung über die 1lnanspruchnahme von Devisen 
einzureichen. 

2. Einzelgenehmigungen. 
3. Sammelgene'hmigungen, die ebenfai1s auf Yz jahr erteiit wer

den und sich auf .eine bestimmte Anzahl 'VOn Zaihlungen beziehen. 
Allgemeine Genehmigungen werden nur ·erteilt, ·wenn eine ent

sprechende :Bescheinigung der Industrie- und Handelskammer vor
gelegt wird, in we'lcher zu dem Zahlungs:zWeck, zu der Höhe des 
angefovderten -Betrages und der Person des. AntragsteUers Stellung 
genommen ist. Desgleichen sind die Kammern bei 'Einzel- und Sam
melgene!hmi,gungen �eingeschaltet. 

BhenfaHs sind die Kammern für di·e Erteäung von Dringlichkeits
bescheini�gungen zu Geschäftsreisen und f.ür die Ausstellung 'Von 
GrenziiJhertritts;ßescheinigungen zus:tändig. 

1Erwä!hnt sei ferner die Ausstel1lung von Ursprungs.zeugnissen. 
Diese sind ein Ausfluß der oßetreuungstäti;gkcit auf Grund des. § 1 des 
pr. HkGes. Die Ursprungszeugnisse werden dann ausgestellt, wenn 
der Kammer ·gegenüber der {,Irsprungsnachwei;s gefqhrt i�t. Ermitt
Jungen darüber, ob das sonstige Geschäftsgeharen der betreffenden 
Firma einwandfrei ist, .sinld nicht anzustellen. Die Täti;gkeit der 
Kammern in dieser- Richtung läßt sich am besten mit derjenigen des 
Notars !Ver:gleichen,·d. h. :gegen die Ausstellung des Ursprungszeug
nisses kann die Kammer ·lediglich Einwän-de erheben, die sich auf das. 
Ursprungszeugnis cW.s solch·es, oder auf ·die in dem Ursprungszeug
nis zu hes.cheinigenden Tatsachen beziehen.. 

Hingewiesen sei schließlich noch auf di-e Ausstellung der !ß.edi;�rfs
h�scheinigung für ·unedle Metalle an Kleinvetibraucher, die 'Beschei
nigungen auf dem Gebiete des Paßwesens und des. Zusatzausfuihr
verfahrens, Bescheinigungen bei Lieferungsverzö,gerungen, über 
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Rechnungen wegen Einziehung eingefrorener ·Forderungen im Aus
lande, Bescheinigungen zur Erlangung des e11mäßi.gten Gepäcktari·fs 
für Waren, Proherr und Muster, zur !Erlangung von Sdtüler-Monats
karten für :Lelwlinge, BeglaU'bigungen von K·ontoausZ'ügen, Unter
schriften und Abschriften. 

§ 31. Die Tätigkeit der Industrie- und Handelskammern 
in Steuersachen. 

Nicht jeder einzelnen Fi11ma ist es möglich, mit der Unzahl der 
Steuergesetze •und -hestimmungen vertraut Z'U sein. Hier greifen die 
Kammern ein und steHen durch ihre Steuetiheratungsstellen Rat und 
Tat zur Verfügung. Nelben diesen 1Einzelauskünften geht das Be
streben der !Kammern darauf hinaus, eine steuerliche Entlastung der 
gewer.hlichen Wirtschaft durchzufüihr.en. • 

Hei den Finanzämtern hat ein Beirat (früiher Steuerausschuß) den 
Leiter des 'Finanzamts uber die 1BesteuerungsmerikmaJehei Veran
lagung und FestsetaJung der Steuern zu heraten. �Der !Beirat !hat se!ne 
ges·etzHChe Grundlage in § 30 der ReichsaibgaJbenordnun.g. Er be
steht zur Hälfte aus Mitgliedern der Selhstverwaltungs-organe; zur 
Hälfte aus solchen öffentlich-rechtlicher berufsständischer Vertretun
gen und •setzt sich zusammen •aus Mitgliedern kraft Amtes (§ 34 
Abs. 1 Zdffer 1 IRAO) und au's Mitgliedern kraft !Berufung (§34 
A'bs. 1 . Ziffer 2), die aus Vertretern der Industrie- und Handels
kammern, :Handwerks-, Arzte-, Apotheker-, Zahnärzte-, Anwalts
kammern, der Landeshauernschaft und ·des Procvinzialve:ribandes· der 
Haus- und Grundbesitzervereine .gebildet wenden. Die Zusammen
setZ'ung des Beirats richtet sich nach der Gr:öße des. Finanzamtsbe
zinks und nach seiner gewetiblichen oder landwirts.chaftlichen Struk
tur. 

Ebenfalls. werden ·zur Häl:fte aus Organen der Sel:hstv·erwaltung, 
zur Hällfte aus solchen der 'berufsstä.ndischen Vertretungen, die Mit
glieder der Finanzgerichte :bestelk (§§ 48-51 'R.AO). "Staat und 
Gemeinden bedürfen zu einer auf das Ziel l<!onjunktureUen Auf
stiegs gerichteten Finanzpolitik der :Beratung durch die Wirtschaft, 
und zwar durch die Wirtschaft in ihrer Ges.a.mt!heit, frei von Sonder
wünschen und Sonderinteressen einzelner Gruppen "1) . Hierzu wir:d 

1) Rieker, ::\'eue Wirtschaft S. 20. 
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zurückgegriffen auf die Kammern, ·welche die Interessen der Ge
samtwirtschatft vertreten. 

Oberhaupt bedienen sich in steigendem Maße die örtlichen Fi
nanz'hehör.den der Mita:tibeit der· Industrie- und Handelskammern, 
so ibei der !Bewertung von GmbH-Anteilen für die Vermögensteuer, 
bei der Prü:flli11g der Angemessenheit von Gehältern der Leiter juri
stischer Personen in Körperschaftsteuerinteresse und wie bereits oben 
erwähnt, bei der Festse�ung der Gewerthesteuerhebesätze. 

§ 32. Allgemeines. 

Ungeheuer za:hlreich sind die Auskünfte aller Art, die die einzei
nen Filmen·ben•ötigen. Ss seien aus der Fülle genannt die ;Bescheide 
in tFragen des Außenihandels, der Na.mha.ftmachung von Lieferanten 
und A.hnehmem von Waren verschiedenster Art. In der Zollahtei
lung steht umfangreiches Material :über die meisten Länder der Erde 
zur Verfügung. Ferner ermöglichen ZoUhandlhücher, Zolltarife so
wie eine Reihe gebräuchlicher Codes und umfangreiches Adress:en
materia;l zwverlässige Auskünfte (soweit diese Aufgaben nicht a.uf 
die Außenlhandelsstellen ubergegangen sind). 

Ähmiches gilt von den devisenrechtlichen Bestimmungen, über 
welche die Kammem genauestens informiert sind und mä Sicherheit 
den gewünschten tRat erteilen können. · 

!ferner stehen die Kammern in so�chen Fällen den 1Firmen zur 
Seite, wo es sich um Zahlungsschwierigkeiten oder .um die Zuläs.s.ig
keit und ZweckmäßigkeiteinerEintragung ins Handelsregister han· 
delt. Weiter.hin benennen sie aulf Wunsch geeignete Sach•verständige 
und !beraten ·den einzelnen Unternehmer in allen Patent-, Ge
brauchs-, Geschmack<Smuster- und Warenzeichenfragen. 

Im &nteress.e der Firmen erteilen ,die Kammern in immer zuneh-
. 

. 

mendem Maße Auskünfte ·trber alJg:emeine Verkehrsfragen, wie auch 
Fragen der &:hiffalhrt, des Eisenbah.ngüteiverkehrs, des Post-, Tele
graphen- und !Fernsprechwesens und des Kraftfahrzeug- und Luft
verkehr:s. Die i!hr zugehenden Anregungen machen sie, faHs gesamt
wirtschaftliche ·Belang:e nicht im Wege stehen, bei den zuständigen 
Stellen geltend und suchen eine Vertwi11klichungsmöglichkeit zu 
schaffen. 
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Allen Anregungen, die von den in der gewerblichen Wirtschaft 
Tätigen an die Kammern herangetragen werden, mag es sich han
deln um rEinzelfragen .oder Vorschläge :z;ur Entwicklung eines Wirt
schaftszweiges, werden von den Kammern nachgeprüft und soweit 
dies :dem gemeinen w oo:le entspricht, wird von ihnen Abhilfe ZU 

� schaffen versucht. 
Auf fast allen Gebieten, die si�h mit der Wirtschaft irgendwie ibe

rülhren :und ·von denen hier nur die wichtigsten aufgezählt sind, ste
hen: .die Kammern den einzelnen Unternehmen mit Rat und Tat zur 
Seite. Dazu tritt als ·Er-gänzung die mittellbare S·etriehs!betreuung, die 

. in der Tätigkeit der Kamm.ern a:ls Vertreterinnen der Gesamtwirt
schaft liegt und die sich vielfach auf Anregung.en einzelner IBetrie:be 
stützt. Zu erwähnen sind 'hier :beispie:lsweis·e die von den Kammern 
dem Reichswirtschaftsminis-terium erfolgl'eich untet1hreiteten Vor
sch,läge zur :Entlastung der einzelnen Unternehmen hinsichtlich der 
Beiträge zu den. Organisationen der gewerblichen Wirts·chaft. 

3. Te i I. 

Die St a a tsaufsicht über die In d u strie- u n d 
H an d elskammer n als Mi t tel pl anvoller 

W i r t s c h a f t s o r d n u n g. 

§ 3_3. Die Führung der Industrie- und Handelskammern 
durch den Staat. 

Eine Staatsaufsicht ülber die Kammern ist grundsätzlich aner1kannt 
und sie muß namentlich im nationalsozialistisch.en Staate Geltung 
besitzen. I:lwen Grund findet sie in der or-ganisch·en Verbundenheit 
der Selbs:t:verwaltungskörper mit dem Staat und in einer der staat
lichen Uibe110r.dnung entspringenden. AIU'fsicht;;steHung. :Besonders 
muß in einem stat1k dezentralisierten Sta:ate der Staat die M-öglichkeit 
besitzen, darober wachen zu können, daß die Selbstverwaltungskör
perschaften organisch in das Staatsgefüge eing-egliedert bleiben und 
daß :gegebenenfalls das Wirken dieser Zellen wieder auf das Staats
ganze ausgerichtet werden kann. In dieser Aufgaihe der Aufsicht, 
- das öffentliche Interesse und nicht Irgendein Sonderinteresse 
wahrz.uneihmen - liegt nicht eine kleinliche Art polizeistaatlicher Be-
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vormundung1 sondern es soll im Gegenteil die Aufsicht so gehanct
haibt werden, daß die Entschlußkraft und Verantwortungsfreudigkeit 
gefördert und nicht :beeinträchtigt wir.d�). 

In der Vergan;genlheit war der Aufsichtsbegriff verbunden mit der 
11iEingriff.svorsteUungu2) und war an :genau umrissene GreT!lZen ge
knüpft. Heut ist es Zweck der Aufsicht ni.cht nur darüfber zu wachen, 
daß sich die Tätigkeit der Kammern mit den Gesetzen in Einklang 
hä:lt, s.ondem daß sie sich auch innerhalb der aJlgemeinen Ziele der 
Staatsführung bewegt. iDie deutsche Gemeindeordnung als Grund
gesetz des nationalsozialistischen Staates gibt hierfür den richtung
weisenden Weg an. ,;Der Staat bea.ufsichtigt die Gemeinde, um si-� 
cherzustellen, daß sie im Ein!klang mit den Gesetzen und Zielen der 
Staatsfülhrung verwaltet wird" (§ 106 S. 1 der DGO vom 30. 1. 1935 
RGBl. I, S. 49). Diesem Satz ist dieselbe Geltung auf dem Gebiete 
des Kammerwesens zuzumessen, denn auch die Kammern sind 
Selbstverwaitungskör.perschaften. Dem Reichswirts.chaftsminister, 
dem nach § l 1der Vemrdnung Ülber die ·Industrie- und Handelskam
mern vom 20. 8. 1934 (RGBl. I, S. 790) die Kammern unterstellt sind, 
liegt demzufolge· die Aufsicht darülber 01b, daß :die Kammern die 
allgemeinen po:litischen Richtlinien des Staates innehalten und ihre 
Tätigtkeit der Gesamtwirtschaft zugute kommt. IDa:mit ist die Kam
meraulfsicht nicht mehr an starre Grenzen ,gebunden wie sie sich 
auch nicht mehr als Kontrolle einer NormenvoHziehung darstellt, 
sondern sie ist winkliehe Füihrung1 weil sie richtungweis·enrd denGang 
des wirtschaftlichen Geschehens bestimmt . iEiner solchen echten Füh· 
rung steht das Recht zu, alle Mittel, die der iDurch.fühmng ihrer 
Wirtschaftsordnung im weitesten Sinne dienen, zu ergreifen, .gleich
gültig ·db das Gesetz sie erlautbt oder nicht, denn die Totalität der 
völkischen Idee Y.erlangt eine umfassende Führung und "sie ordnet,' 
notfalls mit straffem Zwan>g.1 jeden Wirtschaftsbereich einer kraft
vollen Gemeinschaft unter1'3). Die Kammern !bestimmen nicht selbst 
die Richtlinien und die Durchführung der Wirtschaftspolitik, son

dern sie sind darin ·dem Staat als der umfassenden Or-dnung der 
Volksgemeinschaft unterstellt. 

1) DGO § 8 Abs. 2 Ziffer 2. 
2) 'Maunz, S. 2 19, bes. S. 22 1. 
3) Münch, S. 126. 



In. der Kammeraufsicht steht also dem Staat ein Mittel zur Ver
fügung, die Kammern und die durch sie vertretene Wirtschaft auf 
die völkisChen Notwendigkeiten auszurichten. 

§ 34. Die Grundlagen der Kammeraufsicht im einzelnen. 

1. Das ministerielle Aufsichtsrecht nach § 1 der Verordnung üiber. 
die Industrie- ·und Handelskammern vom 20. 8. 1934. 

Mit § 1 dieser Verordnung' ist die Kammeraufsicht nicht erst be
gründet worden, Sündern es wird damit der gleiche Zweck verfolgt, 
den der § 43 Ahs. 1 pr. HkiGes. heahsichtigf), nämlich festzulegen, 
wer die in Frage kommenden Aufsichtsbefugnisse auszuühen hat. 
§ 1 dieser Verordnung 1bestimmt also lediglich die Aufsichts.instanz, 
deren Tätigkeit jedoch an anderer SteHe festgelegt ist. 

2. DieR·echtsnatur der Industrie- und Handelskammern als Grund
lage der Kammeraufsicht. 

Wie oben (§ 4) dargelegt ist, sind die Kammern ö.ffentlich-recht
liche Kör-perschaffen mit hallblbehördlichem Chara'kter. Die in- § 35 
Abs. 1 pr. HikGes. den Kammern verliehene Eigenschaft einer juri
stischen !Person ist in Ansehung der Kammer als Vermögensträger 
von -Bedeutung. Nach Art. 86 BOBGiB in Verbindung mit Art. 6 § 1 

und Art. 7 § 1 pr. AG zum BGB vom 20. 9.1899 ist zur Annahme 
e1ner den Wert von 5 000,- RM ülberstdgenden

_ 
Schenkung oder 

Zuwendung von Todeswegen eine Genehmi•gung
.
des Ministers er-. 

forderlich. 
Die Rechtsnatur der Kammern ist fernerhin deshalb von Bedeu

tung, wei1 sie die Grundlage zu der in der Aufsichtsfrage zweck
mäßig zu treffenden Unterscheidung zwischen Selbstverwaltungs
und Auftragsangelegenheiten bildet. 

Je nach dem Auf.gahenkreis ist zwisch-en allgemeiner und beson
derer Aufsicht zu unterscheiden. 

a) Die 1für ·die Selibstverwaltungsan.gelegen•heiten - hier nur ver

standen als ·Aufgaben, die nicht durch Spe:zia:ldelegaHon den Kam
mein vom Staate übertragen sind- nicht in Betracht kommende all
gemeine Aufsicht :beschränkt sich ·darauf, darülber zu wachen, daß die 

1) Küster, S. 70. 
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Kammern i:hren vo11geschriebenen Gesamtzweck erfüllen und mit 
den allgemeinen ·Richtlinien der Sta:ats.führung nicht in Widerspruch 
stehen. Sie besteht ;gegenüber der Kammer als solcher und nicht 
gegenüber dem ausfuh11enden Organ. Als Mittel zur Durchsetzung' 
seines R·echts steht dem Staat ein Informationsrecht, ·ein ;ßeanstan
dungsrecht und bei gesetzlicher Pflichtversäumnis ein positi.ves An
prdnungs.rechf zu. 

h) Die besondere Aufsicht ergibt sich meist aus Sonderg·esetzen 
und liegt dort IVor, wo .durch Spezialdelegation der Staat eine wich
tige Angelegenlheiten .der Kammer zur Erledigu:irg Uhertragen hat, 
die nach ·staatlichen Vorschriften auszuführen ist. Für den Hereich 
der Kammeraufsicht könnte man diese Angelegenheiten als. Staats· 
auftragsa;ngelegenheiten bezeichnen, wobei zu rbemer.ken ist, daf5 
eine Unterscheidung in Auftrags- und· Selbstverwaltungsangelegen
heiten auch für die Aufsichtsfrage nicht zu klaren Ergehniss·en führt, 
da sich eine theoretisch eigene Tätigkeit praktisch oft als ·Uhertra · 

gene auswirlkt und umgekehrt2). 
I 

!Für die ordnungsmäßige Durchführung der Auftragsangelegen-
heiten sind die K·ammern der AU1fsichtsbehö11de verantwortlich wie 
nachgeordnete iDienststellen. Nach herrschender Meinung3) wird die 
he&ondere Aufsicht als Dienstaufsicht gegenü:lber .dem ausf.ührenden 
Or.gan und nicht gegenüber der Körperschaft als soilcher angesehen, 
so . j-ederifalls dann, wenn die tätigwerde:nde Stelle als Organ der 
Kammer urtd nicht des Sta:ates 'handelt. !Dementgegen wird mah je
doch annehmen müssen, daß es sich dann um Körperschaftsaufsicht 

I 

handelt, wenn die Spezialdelegation an die Kammer als solche er-
fo;lgte. 

· 

Als ·Mittel der H:�ndha:btmg der.besonderoo AUfsicht kommt das 
staatliche Mitwirkungsrecht in Bettacht, wonach dem Staat Geneh
migungen, Zustimmungen, :Bestätigungen und Zulassungen, das 
Recht auf !besondere Anzeigen, Berichte, Vorlagen und besonders 
gearbeitete Prüfungsrechte zustehen. 

Die Kosten der Kammeraufsicht falien ·dem Staate zur Last. 

2) Küster, S. 83. 
3) W. Jellinek, Verw.Recht S. 509 ff.; 0. Mayer, Verw.Recht Bd. 2 

S. 362 Anm. 20. 
· 
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den halben, so muß ·erst recht dem Wesen der Aufsicht entsprechend, 
eine Kenntnisnahme gestattet sein. 

7. Sch<Heßlich sei noch erwähnt, die mehr indirekte Kammerauf
sicht, die hinsichtlich der .Börsentätigkeit der Kammern besteht und 
ihren Grund in dem.·N�beneinander von At.ifsicht der Kammer über 
di·e !Börsen (§ 41 pr. Hk!Ges.) und staatlicher Börsenaufsicht (§ 2 Bör
sengesetz vom 22. 6. 1896 ROBl. I, s: 157) findet. 

Endlich oibliegt dem Minister, die Gesetzmäßigkeit der von den 
Kammer;n erlassenen Vorschriften !betreffend die nach § 36 Reichs
gewerbeordnung von den Kammern ang.esteHten Personen zu prü
fen (§ 42 pr.IHkGes.). 

Dieser Auss.chnitt aus der .gesetzlichen fü!hrungshefugnis des Staa
tes ülber die Industrie- und Handelskammern, der insofern .lücken
haft bleiben muß, weil vöLkische Notwendigkeiten eine im einzel
nen festgelegte Regelung nicht zulassen� gibt einen Einblick in die 
Mannigfcrlti·gkeit der Aufsichtsmittel und zeigt, daß ·es dem Staate 
möglich ist, den !Kammern als Trägern der wirtschaftlichen Seihst-

. ve rwaltung die Richtlinien anzugehen, in denen sich das wirts·chaft
liche Leben des in ihr zusammengefaßten Wirtschaftslbezi:rks. albz.u
spie:len hat. 

4 Teil. 

Die St ell u ng der Indu strie- un d Handel s
kammern im  Rahme n der Ge s amtor dnung 

der W ir tschaft. 

§ 35. Notwendigkeit und Wesen der Organisation der gewerblichen 
Wirtscltaft. 

Die wirtschaftlich·e Setlbstveiwaltung ist im nationalsozialistischen 
Staat nicht :w entbehren. Zweier:lei Dinge sind es, die mit ihr er
reicht werden1). Einmal wird mit �hr ·die Einordnung der Wirtschaft 
in das Staats.geruge, die formelle Wirtschaftsverfassung, verwirk
licht, zum anderen S.ol1 die Organisation Helfer !bei der 'Durchfiifh
rung der materleBen WirtschaftsordnJUng sein. 

1) Würdinger. S. 10!2. 
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Was die f o r m  e 11 e Wirtschaftsverfassung anlangt, so ist diese mit 
dem Gesetz zur Vorbereitung des organischen Auflbaues der Wirt
schaft und den dazu ergangenen Verordnlllngen und Erlassen be
endet. In ihr nehmen die Kammern als. üherfachlich-bezirkliche Glie
derungen eine starke Steilung ein. Als V:ertreterinnen der Gesamt
belange eines Wirtschaftshezir.ks bilden sie das Rückgrat des Auf
baues. der gewerlblichen Wirtschaft ülber'haupt. 

Hinsichtlich der m a t e r  i ei I e n Wirtschaftordnung kennzeichnet 
der !Erlaß des. Reichswirtschaftsministers v. 7. 7. 19362) die Aufgaben, 
die der Organisation der gewerblichen Wirtschaft in diesem Ra:hmen 
z.ufaUen. Danach �bildet den Grundgedanken des Ges.etzes wr Vor
bereitung des organischen Aufbaues der deutschen Wirtschaft vom 
27. 2.1934 das;Bedürifnis, Wünsche aus den am wirtschaftlichen Auf
bau tätigen Unternehmungen der Reichsregierung durch die Orga
nisation nahezubringen und die Mitarbeit der an der Front . des 
wirtschaftlichen Geschehens tätigen Menschen zu sichern. 

Als einheitliches Prinzip der materiellen Wirtschaftsordnung hat 
man zu bezeichnen: "Schaffung von Möglichkeiten für die Entfai1-
t:ung des. ·einzelnen Unternehmers zu Höchstleisrungen, jedoch unter 
Albstimmung derseihen auf die Erfordernisse eines .geeigneten und 
bestmöglichen tFunktionierens der Gesamtwirtschaft im Dienste des 
Vo�kes.''3). !Halt 111).an sich dieses Prinzip vor Augen und mißt daran 
die 'Betätigung der Kammern, s.o zeigt sich, daß die Kammern zwar· 
nicht als unmittelihare Gestallter der Wirtschaftsordnung eingesetzt 
sind, jedoch wie keine andere Organisation 2lur Verwirklichung die
ser Ordnung vom Staat berufen sind. Hingewi·esen sei hier nur auf 
die wichtige Tätigkeit der Kammern auf dem Gebiete der g,esetz
lich·en Preisrege!lung, des. Vierjahresplanes und der Devisenbewirt
schaftung. 

Die Organisation der geweVh.Jichen Wirts.chaft ·versucht in doppel
ter Weise i!hrer AuJfgahe gerecht zu werden: einmal fachlich und zum 
anderen· ülberfachHch�bezinklich. 

Durch die Fachottganisation werden die Angehörigen des gleichen 
Wirtscha.ftszweiges. des ganzen Reiches :wsammengeschloss·en, und 

!2) Dtsch. Reichsanz. vom 9. 7. 36 Nr. 157. 
3) Würdinger, S. 103. 
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:mvar in Nlichtmitgliedschaft. Die überfachlich bezirkliehe Gliede
rung heru:ht ebenfalls auf Pflichtzugehörigkeit und faßt ··alle Ge
werbetreibenden eines Bezirks ohne Unterschied des Gewerbes zu
sammen. 

Hinsichtlich der Kammerorganisation1hat man an das Bestehende 
angeknüpft und .die Kammern lediglich mit den Grundsätzen natio
nalsozialistischen iDenkens in Obereinstimmung .gebni.cht. 

Für das Fachverbandswesen enthalten das er.wähnteGesetz über den 
organischen Aufbau der deutschen Wirtschaft und die dazu ergange
nen Y.erordnungen und Erlasse die Grundlag-e ·für die Umbildung 
dieser Verlbände. 

!Die Einordnung der gewerblichen Wirtschaft ist heute, wie bereits 
erwäihnt, im wesentlichen abgeschlossen. Zwischen ihr und dem 
Staat wie auch zwischen den einzelnen Stellen der Or.ganisation 
selbst findet eine umfangreiche Zusammenanbeit statt. Die5e Ge
meinschC�Jftsanbeiten, die durch das Leben und die Ta:gesarbeit und 
nicht durch gesetzliche Festlegung erzeugt werden, iberuhen auf dem 
guten Will'len der SeteiHgten und sind· naturgemäß in dem einen 
Kammertbezitik deshalb stärker oder schwächer als in einem ande
ren. Außerdem sind gerade hinsichtlich dieser Zusammenar.beit die 
Dinge noch im Fluß und werden sich erst künftig meihr und mehr 
einspielen. Deshalb ist es im fol·genden nur möglich, die großen Li
nien dieser V et�bindung aufzuzeigen, wie sie s.ich aus den Richtlinien 
des Ministers einerseits und der Vielheit der vorHegenden Einzel
betätigung der Organisation, deren Surrune einen :Schluß zuläßt, an-

dererseits ergeben. 
. 

§ 36. Kammerwesen und Fachverbandswesen. 

·In der gewenblichen Wirtschaft bestehen neben den öffentlich
rechtlich regionalen· Gliederungen privatrechtlich fachllich·e. 1Bei'de 
!bilden in ihrer Ergän:z.ung und Zusammenfassung inner'halh der .Or
ganisa�on der -gewerblichen Wirtschaft ·eine Ein!heit. Sie unterschei
den sich: 

a} Durch die Verschiedenheit der 1Rechtsform. Auf der einen Seite 
stehen die KC�Jmmern als öffentlich-rechtliche Körperschaften, auf der 
anderen die 1Fadwerhände, die nach § 5 der Verordnung vom 27. 11. 
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1934 0RGBI. I, S. 1194) in ihren Wirtscha!ftsgruppen und seJ!bstän
diigen Fachgruppen, tFachuntergruppen und 1bezir.kilichen Gr:uppen die 
Rechtsstellung von rechtsfähigen Vereinen halben. Di� gleiche Rechts
stellung haben unter den Reichsgrupen die Reichsgruppe Industrie 
und die Reichsgruppe Handel sowie die Reichs;y.enkehrsgruppen (§ 5 
der Verordnung über den or.ganischen Aufhau des Verkehrs vom 
25. 9. 1935 :ROBI. I, S. 1169). 

h) Die Fachgruppe hat in ·erster Linie ihrem Gewerbezwei-g zu 
dienen. Jedoch verbietet sich eine hemmungslose Inter.essenvertre
tung schon um deswiHen, weH die einzelnen Gruppen immer einN 
höheren Gemeinschaft �ingegliedert sind und so eine natürliche 
Ausrichtung auf die Gesamtheit ·erhalten. Andererseits rvertritt die 
Gruppe auch die Ipteressen ihrer Mitglieder anderen Fachgruppen 
gegenÜiher z. B. in Fällen der Aufga:benkollision, der Abgrenzung von 
Zuständi;gk·eits- und Zugehörigkeitsfragen und dergl. 

Anders steht es mit den Industrie- und Handelskammern. :Sie ver
treten die Industrie und den Handel eines ganzen IBeziJ"ks o!hnt. 
Rücksicht auf fachliche Gesichtspunkte. Sie haben die verschiedenen 
Berufsinteressen zusammenzufassen, auszugleichen und zu einigen. 
Tun sie das nicht und treten sie einseitig für einen Wirtschaftszweig 
ein, so verkennen sie. ihre Bestimmung als Vertreterinnen der Ge
samtwirts.chaft und verlieren damit ihre Lelbensiherechtigung. 

c) !Der Fachvet'band is.t zentralistisch aufgebaut. •Er muß es sein, 
wenn er mit seinen .Forderungen durchdringen wi11. Seine Wirkungs
linie läuft von der Reichs- oder !Bezitk:s:zentrale zu den Unterver
händen, die nur seikundäre 'Bedeutung haben. 

iDas Wesen der lndustrje- und !Handelskammern beruht dage-gen 
auf DezentraJlisation. ..Ihr Wert liegt ;gerade in der engen V erbun
deniheit mit der gewerblichen Wirts.chaft ihres 1Bezi:t1ks, in ihrer Per
sonen-, !Betriebs- und Sachnähe; nur deshallb ist es ihnen möglich, 
gemeinnützi•ge Maßnahmen für die Wirtschaft zu· erg�eifen1). 

!Beide, Kammern und Fachvertbände, sind Organe des: großen Or
ganismus der Vol·ksgemeinschaft. Die -sittlich·en Fo:flderungen, die 
der Nationcdsoziali�mus an den einzelnen M,enschen in seiner poli
tischen und wirtschaftlichen, überhaupt in seiner gesamten Lebens-

1) Most. 1927 S. 109. 
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haltung ste1lt, gelten in gl�icher Weise rur Organisationervirgend
welcher Art insbesondere a:uf wirtschaftlichem Gelbiete. 

Grundlage des gesamten Aufbaues der gewerblichen Wirtschaft 
ist der einzelne Industrie-, Handels-, Handwerksbetrieb oder der.gl. 
Von hier aus wird in dop�lter Weise aufgebaut. •Einmal·gehört jeder 
Betrieb einer öffentlich-rechtlichen Or-ganisation, der I-ndustrie- und 
Handelskammer, Handwerkskammer usw. an. über diese tbaut sich 
die Wirtschaftskammer und Reichswirtsch·�ftskammer auf. Auf der 
anderen Seite ·gehört der Einzelbetrieb zu einer fachlichen Organi
sation. Diese gliedert sich bezirklieh und rein fachlich. :Bezinldich 
zer'fäHt sie in tBezirksuntergruppen oder ZweigstelJ.en, in tBe;zi:t1ks
gruppen und in Reichsgruppen. Innet.hal1h der einzelnen Reichsgrup
pen ist eine ·rein fachliche Gliederung geschaffen worden. So werden 
innerha'�b der Reichsgruppen Wirtscha�tsgruppen, Fachgruppen und, 
wenn notwendig, Fachuntergr-uppen .g.�ildet. Es gliedert sich 
z. B. die Reichsgruppe Handel in die Wirtschaftsgruppen: 
A Groß-, Ein- und Ausfuhr-handel; 1B !Einzelhandel; C Gast
stätten- und Belherber:gungsgewertbe; D Vermittlergewer.be; tE Am
bulantes Gewetibe . .Dazu kommt die Vielzaih1 von Fachgruppen und 
notfalls Fachunte!'gruppen. In dieser ·fachlichen Gliederung hat die 
Wirtschaftsgruppe die größte Bedeutung. Sie ist ikraft Gesetzes 
juristische Person des !Privatrechts und �hr steht eine Aufsichts- und 
V erwaJltungsbefugnis über iihre Untergliederungen zu. 

:Es ergL�� sie.� also· folgen·d.e .A:ulftei!ung =4er gewerblic�ep \V/irt
schaft, die in ihren Teilen, wie noch zu zeigen ist, eng miteinander 
verbunden ist: 

A. 
Betrieb, Industrie- und Handelskammer, Wirtscha.ftskammer, 

Reichs.wirtschalftskammer. 
B. 
1. :Betrieb, .ßezirksuntergruppen, Bezitiksgruppen, Reichsgruppen, 

Reichswirtscha.ftskammer. 
2. lßetrieb, Fachuntergruppen, Fac:hgruppen, Wirtschaftsgruppen, 

Reichsgruppen, Reichswirtschaftstkammer. 
!Betrachtet man die Abteilung A dieser Au:fs:tellung, so ergibt sich, 

daß auf dreifache Art die öffentlich-rechtlichen 'Berufsvertretungen 
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mit dem ,fachverhandswesen verbunden werden k;önnen: Bei der 
Industrie- und Handelskammer, bei der Wirtschaftskammer und 
sch'ließlich bei der Reichswirtscha.ftskammer. 

. 

1. Üie Yenbindung des Fachverbandswesens mit der Industrie
und HandelS'karnmer. 

Sie ikann nach Anordnung des ·Reichswirtscha.ftsministers mit den 
ß.ezirksuntergruppen oder Zweigstellen erfolgen, wobei bezirkliehe 
Angelegenheiten von den Kammern,, fachliche von den ·Bezirksgrup

pen erledigt werden2). . 
.f I' . 

2. Die Verbindung des Fachverhandswesens-mit der WirtschaJts-

kammer. 
Nach § 26 der ersten Durchführungsverordnung zum Gesetz zur 

Vorbereitung des organischen Aufbaus . der deutschen Wirtschaft 
vom '27. 11. 1934 (ROBl. I, S. 1194) sind die Wirtschaftskammern 
tidi·e gemeinsame Vertretung der bezirkliehen Organisation der ge
wetiblichen Wirtschaft, der Industrie- und Handelskammern und der 
Handwerkskammern eine Wirtschaftsbezirks11• In 1Er'kenntnis ihrer 
Wichtigkeit ist den Wirtschaftskammern die ihnen früher man.gelnde 
Rechts.fähigtkeit durch Verordnung vom 26. 10. 1936 zuerkannt wor
den. 

Die Wirtschaftskammerbezi'rke. decken sich mit den Treuhänder
bezirken. In manchen Wirtschaftsbezirken ist wegen ihrer besonde
ren Beschaffen'heit eine Teilung ·erforderlich gewesen, wie in Nieder
sachsen, Wes1Jfalen, MitteMeutschland und :Süd:westdeutschland3). 
Der Leiter der Wirtschaftskammer stelht in der Person des Präsi
denten der Industrie- und Handelskammer, !hei der die Wirtschafts·
kammer errichtet ist, fest. Von den heiden. SteHvertretern ist der 
eine der jeweilige LandeS!handwet1ksmeister, der andere wi11d vom 

Reichswirtschaftsminister in der Regel aus. dem bedeutendsten Wirt
schaftszweige des Bezirks berufen. 

'Dem Leiter der Wirtschaftskammer steht ein iBeirat zur Seite, der 
gehiMet wird aus den Leitern der Bezir'ksgruppen; der Reichsgrup
pen, den Vorsitzenden der Industrie- und Hande1s:kammern un:d 
der Handwetksikammern des 1Bezirks. Darü!ber hinaus sind Vertreter 

2) A. B. Krause. S. 98. 
3) Aufzählung der einzelnen Wirtschaftskammern bei A. B. Krause, 

s. 99. 
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der 'bedeutendsten Wirtschaftszweige des Gebiets, des Nälhrstandesr 
der Gemeinden und des V·erkehrs zu ber.ufen. 

!Die Geschäfte der Wirtschaftskammer wePden von der Handels
kammer, bei der die Wirtschaftskammer errichtet ist, gefuhrt. 

Von besonderer Wichtigkeit ist der§ 30 Abs. 2 der ersten Durch
führungsv.erordnung vom 27. 11. 1934, wonach der Reichswirtschafts
minister anordnen kann, daß "<;lie :Beziriksgmppen der Reichsgrup
pen und die Bezir:ksgruppen einer ·Bezirksorganisation mit dies·er In
dustrie- und Handelskammer zu Vet1binden sind". Diese Verbindung 
ist durch den iErlaß des Reichswirtschaftsministers vom 7. 7. 1936 
hergestellt. worden4). In der Erläuterung, die dies·em Erlaß 1\I'Otan:
geiht, heißt ·es, "die g·ewenbliche Wirtscha.ft zerfällt nicht in regio
na:le und fachliche Unternehmungen; sie ist vielmehr ·eine Einheit. 
Demgemäß muß auch i1hr organisatorischer tllberbau einheitlich sein. 
Gruppen und Kamm·ern btlden die einheitliche Organisation der ge
werblichen Wirtschaft. Dieser Au>fibau kann nur erreicht werden. 
wenn :iihm das· Eigenleben einzelner Organis·ationen, ·die zum Teil 
auf eine gute Tradition zurückblicken, untergeoodnet wird". 

Auf Grund dies.es Erlasses wurden die Bezitlksgruppen der Reichs
gruppe ·l:ndustrie in Industrie-AibteUungen ·der Wirtsch1aftsikammern 
die lß.ezir.ksgruppen der zur Reichsgruppe Handef gehören.den Wirt
schaftsgruppen in Unterabteillungen der Wirtschaftskammern über
führt. Außerdem· können nach 1Bedarf im Einverständnis mit der zu
ständigen Reichsgruppe .A!bteilungen für Sanken, Versicherungen 
und Energiewirtschaft errichtet wepden. Di·ese Albteilungen werden 
von Leitern, 'Beirat und Geschäftsfü!hrer.n geleitet, bei deren •Bestel
lung die Gruppen mitwit1ken. Der Leiter einer Ahteilung wird von 
dem Leiter der Wirtscha.ftskammer ernannt. Der !Beirat setzt sich aus 
den dem betreffenden Gewerthezwei;g angehörenden Mitgliedern 
des :Beirates der Wirtschaftskammer zusammen. Die fachlichen An
gelegenheiten werden von dies·en .A!btei:lungen. beatiheitet, die dabei 
an die Weisungen der Reichsgruppen ·gebunden sind. 

Die gemeinsamen Auf.galben der Industrie- und Handelskammern 
eines Wirtschaftsbezirks werden nach dem ministerie'Hen Erlaß vom 
7. 7. 1936 von der Abteilung für •Industrie- und Hande1Sika.mmern 

4) Dtsch. Reichsanz. vom 9. 7. 1956 Nt. 157. 
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in ·der Bezirkswirtschaftskammer beanbeitet. Der Aufgabenkreis die-. 
ser Albteilungen umfaßt: Wirtschaftsrecht, Finanz-, Steuerwesen, 
Außenhandel, Devisen-, Rohsto.ffbewirtschaftung, Geld-, Kredit
wesen, Hrmen- und Wirtschaftskunde, Ausstellungs- und Messe
wesen, wirtschaftliches Organisationswesen usw.5). 

Desgleichen sind durd1 Anordnung des Reichswirtschaftsministe;-� 
vom 20. 2. 1937&) Handwer.kskammerahteHungen in -den Wirt
schalftskammem gebildet worden. 

Mit dieser Regelung sind Kammerwesen und fach!Verbands;wesen 
in dem Bezirk der Wirtschaftskammer organisch vetibunden. Außer
dem i:st die Organisation der gewetibHchen Wirtschaft vereinheitlicht 
und verstrafft und iihre Einsatzmöglichkeit durch die Reichsregierung 
vereinfacht und erhöht worden. 

iDie Aufgaben der Wirtschaftslkammern ergelben sich aus ihrer Zu
sammensetzung als Vertrerung der lßezirksgruppen, der Industrie
und Handelskammern und der Handwerkskammem7). Einer sol
men Vertretung steht das Recht zu, von ihren Mitgliedern im "Raih
men des Tätigkeitsbereiches Auskünfte jeglicher Art anzuf01'dern, 
wovon -in der Praxis. in weitem Umfange Gebrauch ge:macht wird. 
Von sich aus wird die Wirtschaftskammer a:ls Be.zirksvertretung 
solme Dinge bearbeiten, welme die in 1hr zusammengefaßten 
Zweige der gewerblichen Wirtschaft gemeinsam interessieren und 
sie wird die Gegensätze, die zwismen den einzelnen Wirtschafts-
gruppen bestehen, auszugleichen und zu üJberbrücken versuchen. 
Außerdem steht �'hr die Aufgahe zu, Hand in Hand mit :den bezirk 

liehen Verwa:ltungs'behörden urid Parteidienststellen zu arlbeiten, Be
ziehungen zu ihnen zu unterhalten und zu pflegen. Ihrer eig:enen 
Tatkraft wird es üfberlassen 1bleiben, die Anordnungen der Wirt
schaftsfiü!hrung in ihrem 1ß.ezi11k zu verbreiten. Ferner wird es. das 
Verdienst der Wirtschaftskammern s•ein, wenn die Fachvetibände 
ohne rücksichtslose Verfolgung ihrer eigenen Interess.en, wie es in 
der V ergan:gen1heit oft geschehen i-st, ihre Arbeit in den Raihmen der ' 
Gesamtwirtschaft einordnen, wenn auf d-iese Weise die einzelnen 
Wirtschaftszweige aufeinander bezogen und ausgerichtet und 

5) Weike, Neue Wirtschaft, 1934 Heft 9 S. 9. 
6) Dtsch. Reichsanz. Nr. 44 vom !23. !2. 1937. 
7) Ostdeutsche Wirtschaftszeitung 1935 S. 44!2 ff. 
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so zu einem organischen Ganzen ver-bunden werden, das wie
derum aufgeht in der nächstihöheren Einheit, wie das dem Ganz
heitsdenken der .nationaasoziaHstisch.en Lebensauffassung entsp'ficht. 

Von einer näheren gesetzHch,en festlegung der Aufgabengebiete 
einer Wirtsdtaftslkammer ist abgesehen worden, jedoch liegt darin, 
daß sidt das Ministerium in Zukunft nur auf die AufsteHung allge
meiner wirtschaftspolitischer Richtlinien hesdtränken, die Ausfüh
rung der anfallenden Aufgaben in den e;inzelnen Wirtschaftsbezir
ken aher den zuständigen Selhstverwaltungs.gliederungen überlassen 
wil18), eine FiHle !VOn Aufgaiben begründet. So werden in Zukunft 
Eingalben einzelner 1Firmen an das Ministerium grundsätzlich zu
nächst der zuständigen GrupPe oder Wirtsc.ha..ftskammer zum !Be
richt oder zur weiteren Veran[as.sung abgegeben: Die Wirtschafts· 
kammem hahen zu diesen Einga�hen hefiürwortend oder ahleihnend 
Stellung zu nehmen und soweit sie die betreffenden Firmen nicht 
selbst bescheiden können, ist der Voogang dem Ministerium zurück
zureichen. 

Erwähnt sei noch, daß Außenhandelsste:Hen und Wirtschalftgkam
mem in enger sach1icher und personeller V etbmdung stehen. 

3. Die Verhindung des ;fadwer.bandswesens mit der Reichswirt
schaftslkammet'). 

Ober allen 011ganisationen der ·gewertblich.en Wirtscha,ft erhebt 
sich als die wichtigste die Reichswirtschaftskammer. Sie ist die "ge
meinsame Vertretung der fachlidten und bezirkliehen Organisatio
nen der .gewertblichen Wirtschaft, der 1lndus·trie- und Handelskam
mern und der Handwerkskammern" (§ 32 t.OVO vom 27. 11. 
1934). Sie ist juristische 1Person des öffentlichen Rechts (§ 39 di:eser 
Verordnung)1°). 

Mitglieder der Reichswirtschaftskammer sind nach § 2 ihrer 
Satzung vom 3. 5./16. 10. 1935 die sechs Reichsgruppen, die Wirt
schaftskammem, die· Industrie- und Handelskammern, vertreten 
durch die .AJ.1beitsgemeinschaft der mndustrie- und Handelskammern, 
die Handwerkskammern, die Organisation des Ver.kehtsgewerhes 
und der Energiewirtschaft. 

8) Erlaß vom 11.1g.1936. 
9) Über die Tätigkeit der Reichswirtschaftskammer vergl. Tesche

macher, Bd. 3 S. 1 ff. 
1 0) A. B. Krause, S. 1 00. 
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Die organische Verhindung der beiden großen Gliederungen der 
gewerblichen Wirtschaft in der Reichswirtschaftskammer- de'f fach
lichen und öffentlich-rechtlichen regionalen - ermöglicht die Zu
sammenfassung und Ausrichtung aller Kräfte zum ·Wohle der Ge
samtwirtschaft und dient dem Reichswirtsch.aftsminister als sch�(llg
kräftiges Instrument zur Erfüllung nationalsO!zialistischer Wirt
schaftspolitik. 

Der Leiter der Reichswirtschaftskammer wird vom Reichswirt
schaftsminister berufen; er wird zugleich auch V ersitzender der Ar
beitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern sein und in 
dieser personeBen Verhindung ist die Gewähr für eine erfolgver
sprechende Zusammenarbeit beider Organisationen gegeben. 

Dem lßeirat der Reichswirtschaftskammer gehören unter anderem 
an die Leiter der Reichsgruppen, der Wirtschaftskammer, Vertreter 
des Reichsnährstandes, der Gemeinden und in der .gewenbHchen 
Wirtschaft tätige oder mit ihren Ver!hältnissen besonders vertraute 
Personen. Der ·Beirat soll gehört werden zum Haushaltsplan, vor der 
Festsetzung der Utnlage und zu Fragen organisatoris.cher Art. 

Die Reichswirtschaftskammer tbearbeitet als Organ der Selbstver
waltung die gemeinsamen Angelege111heiten der Reichs.gruppen, der 
Organisation des V erkehrsgewerbes, der Wirtsch,aftskammern, der 
Industrie- und Handelskammern und der Handwerkskammern. Fer
ner -liegt ihr die Erfüllung von sokhen Alifgalben oh, die ihr der 
Reichswirtschaftsminister 1m besonderen zuweist. 

Die Durchfülhrung des Gesetzes zur Vonbereitung des or.gani
sch·en Auflbaues .cfer deutschen Wirtschaft vom 27. 2. 1934 hat mit 
dem Ausbau der Wirtschaftkammern und der Reichswirtschafts
kammer einen gewissen A!bschfuß erreichf1) . 

' 
§ 37. Das Kammerwesen und die Deutsche Arbeitsfront. 

Grundlage der Zusammenaribeit der Organisation der gewerb
lichen Wirrschaft mit der Deutschen Anbeitsfront ist dk Leipziger 

'Verein'barung- vom 31. 3. 19351). In dem !Erlaß des Führers und 

11) Klug, Handelskammern im neuen Staat DJZ S. 794. 
1) A. B. Krause, S. 171. 
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Reichskanzlers dazu heißt es: "Organisationen innerhaLb der deut
schen Volkswirtschaft sind notwendig, .aber sie sollen nicht gegen
einander, sondern miteinander arbeiten";!). Die Industrie- und Han
delska:mmem hahen �oro,. wo es sich u1,11 gemeinsame Angelegen
heiten handelt, die Verhindung mit der DAF aufgenommen. Dalbei 
geht es vor a:llem um eine Gemeinschaftsarbeit auf dem Gebiete der 
Berufsausbildung. 

iDurch die Leipziger V ereinhar.ung wurden der Reichsarbeits- und 
-wirtschaftsrat, die oßezirksarheits- und -wirtschafts.räte und die Ar
beitsausschüsse .geschaffen. Im Reichsarbeits.- und -wirts.chaftsrat sind 
neben den Leitern der Reichsgruppen und der Hauptgruppen der 
Industrie· die Leiter der Wirtschaftskammern vertreten. Da letztere 
zugleich .Präsidenten der Industrie- und Handelskammern sind, ha
hen damit, wenn :atuch nicht ·durch ausdrückliche !Berufung so doch 
indirekt, die Industrie- und Handelskammern Vertreter in diesem 
Organ. Gleichzeitig ist ·eine Verbindung ·hergestellt zu der Arbeits
gemeinschaft der Industrie- und Handelskammern insofern, als der 
Beirat der Reichswirtschaftskammer Mitglied des Re:ichsarbeits- und 
-Wirtschaftsrats ist. 

Ihre Aufgalben etihalten ·diese Orogantsationen durch die Reichsre
gierung 'Z)Ugetei'lt. Sie 1bestehen in der Lösung gemeinsamer wirt
schaftlicher und sozialpolitischer Fragen von DA1F und gewerblicher 
Wirtschaft. 

In den unteren Gliederungen wii'd die 'Brücke zur DAF im Be
zirksat1beits� und -wirtscha.ftsrat geschlagen, der die in den Treu
händerbezirken bestehenden AI'beitskammetn der D.AF und den 
Beirat der Wirtschafts:kammem vereintgt. Entsprechend der Verbin
dung von DAIF und Reichswirtschaftskammer li,egt auch hier die 
Geschäftsführung des .Beziflkswirtsch.a.ftsamtes der

' 
DAF in den Hän

den der Bezirikswirtschaftskammer. Durch dies:e Regelung werden 
der Wirtschaftskammer als Wirtschaftsamt der Arbe:itska.mmer die 
wirtschaftspolitischen Aufgaben, der Arbeit'Slkammer ·die sozia:lpoH-

tischen Au:fga!ben zugewiesen. . 

In der Tatsache, daß der Beirat der Wirtsch�ftskammer Mitglied 
des Bezirksatbeits- und -«rirtschaftsrats ist, wird die organische Ver
bindung zu den !Industrie- und Handelskammern lher.gestellt. 

2) A. B. Krause, S. 171. 
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In den Arbeitsausschüssen vereinigen sich ;Betrie!bs.führer und 
Gefolgschaftsangehörige •mit dem Sachverständigenausschuß des 
Treuhänders zu gemeinsamer Arbeit, die sich insbesondere auf i.i!ber
betriebliche fragen erstreckt. 

In di·esem Zusammenhang ist die Verbindung zwis-chen der Or
ganisation der gewerblichen Wirts.chaft und dem TreuJhänder der 
Arbeit zu nennen. Die Treuhänder halb·en .gemäß einsch,lägigen mini
steriellen Richtlinien mit den Industrie- und Hande1skammem und 
den Handwerkskammern Verbindungen au.fgenommen; sie neh
men wm Teil an deren Sitzungen teil und beteiligen diese Körper
schaften an ihrem ei·genen Tätigkeitsbereich. Der Treuhänder als 
sozialpolitischer Statthalter eines Wirtschafts!bezinks bedarf der Er
f�hrungen einer Wirtschaftsorganisation, die ü!ber den widerstrei
tenden Wirtschaftsinteressen steht und die wegen ihrer Personen
und Sachnähe am !besten beurteHen kann, �omit der Wirtschaft ge
dient ist. Zu diesem Zweck wird eine enge Zusammenarbeit mit der 
Industrie- und HandelskammerabteHung der Wirtschafts:kfl;mmer, 
deren !Betrieb sich mit dem Treuhänder!bezirk deckt, von Vorteil sein. 

§ 38. Die Verbindung des Kammerwesens mit der Organisation 
· des Verkehrs. 

Am 22. 7. 1935 ist der Reichsverkehrsminister der Leipziger Ver
einbarung beigetreten1). Nach Abschnitt lil!I dies-er Zusatzvereinba
rung ist die Ges.chäfts-steHe der Reichswirts-chaftskammer auch in 
Angelegenheiten des Verkehrsgewerbes zugleich das Wirtschafts
amt für die DA:F. 

,Als Sonderregelung besteht i:m V er.kehrsgeweribe ein Reichsver
kehrsrat, der etwa dem ;ß.eirat der Reichswirtschaftshmmer gleich
zusetzen ist. Er setzt sich zusammen aus V ertr.etern der Verkeihrs
träger und der Verkehrsnutzer. Unter letzteren 'befinden sich sechs 
Vertreter der gewetHichen Wirtschaft, die vom Leiter der Reichs
wirtsd1aftskammer vorgesd1lagen werden. In den 1Bezirken der Wirt
schaftskammern sah die Reichsverkehrsordnung die 1BNdung von 
Bezirksverkehrsräten vor, die der 1Beratung 'VOn Angelegenheiten des 
bezirkliehen Verke1hrs dienen s.ol1ten. Ihre Bildung ist bisher nicht 

1) A. B. Krause. S. 173. 
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erfolgt, da möglicherweise hei den ·wirtschafts:kamme� Yenkehrs
abteilungen geschaffen werden sollen. 

Auf der anderen Seite ist die Or.ganisation des Verkehrs Mitg'lied 
der Reichs.wirtschaftstkammer und der WirtschaftskadlJffiem. Ein V er
treter des Venkehrsgewetibes. und ein Vertn�ter der deutschen Reichs
bahn sind Mitglieder des Beirates der Reichswirtschaftskammer und 
bis zu drei Vertreter werden in die Wirtschaftskammer berUifen, wo
mit, abgesehen ·davon, daß die Mitglieder des Verke!hrsgewerhes so

wieso schon den 'Industrie- und Handelskammern angeschlossen 
sind, die V et1bindung z.u den Industrie- und Handelskammern her
gestellt ist2) . 

§ 39. Oie Industrie- und Handelskammern und die Gemeinden. 

Von besonderer Wichtigkeit ist die Verknüpfung und Zusam
menarbeit von Kammern und Gemeinden1). B·eide entspringen dem 
gleich·en Gedanken der Selbstverwaltung un:d bei-de haben insofern 
vicl Verwandtes miteinander als sie Vertretungen der Gesamtinter
essen eines ganzen Bezirks sind, sie also über den Gedanken an den 
Einzelnen und :sein Wdhilergehen das Gemeinwohl 'ZIU. stellen haben. 
Desihailib ließ ·sich schon in fruherer Zeit ·eine enge ·Fühlungnahme 
feststellen. Vertreter der Wirt�chaft arlbeiteten in Deputationen der 
Gemeinden mit wie auch umgekehrt. Eine Zusammenatibeit findet 
heutzutage namentlich ·auf foigenden G�ieten statt2), 

1. Aufdem Vetikehrsgebiet: in Hafenbetrie!bsgesellschaften, Hafen
aus·schüssen, V erkehrsämtem u. dgl. 

2. Zur Förderung des Bildungswesens: gemeinsame Einrichtung 
und Un;tenhaltung von Berufs- und Fachschul·en, von Handelsschu
len, die 1Fötx:lerung von w'iSISenscha.fclichen Vereinigungen der Wirt
schalftswissertschaften, der Volkskunde u:. dgl. 

3. In soziallen Angdegenheiten: in IBeruf.sangelegenheiten, Wohl
fahrtsämtem u. dgl. 

2) Ostdeutsche Wirtschaftszeitung 1935 S. 373 ff. 
1) Most, Neue Wirtschaft 1934 Heft 9 S.14ff.; ders. 1927 S. 140. 
2) Finkenwirth, S. 16, 20 ff. 
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4. In wirtschaftlichen Unternehmungen und sonstigen Angelegen
heiten: in Verwaltungsausschüssen kommunaler Kreditinstitute, in 
Ausschüss·en für Siedlungswesen u.. dgl. 

.Beispielsweise hören die Stadtverwaltungen. die Industrie- und 
Handelskammern vor Festsetzung der ,ßerufsschulibeiträge und d-er
Gewerbesteuermeßbeträ:ge3). 

Die deutsche Gemeindeordnung vom 30. 1. 1935 (RGBJ. I, S. 49) 
bietet die Handba!be, diese Biridungen noC.� enger zu gesta:lten4). 

_3) Schreiben der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- u. Handelskam
mer vom 14. 5. 1938. 

· 

4) Klug; Handelskammern im neüen Staat, DJZ S. 798. 
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Anlage 1. 

. V erfahren der Feststell:ußg von Handelsbräuchen. 

Festgestel1t im Kammerrechtsausschuß. Sehreilben der Arlbeits
gemeirischaft der Industrie- und Handelskammer vom 30. 3. 1938. 

I. 

Hande1sbräuche sind Ubungen, die sich in ständiger Entwicklung 
und Anpassung an das Wirtschaftsleben eines Ortes, eines· ·Be:zit1kes 
oder au<h im ganzen Reiche bitden, ä.nd� oder auch et!löschen�e 
werden daher im lebendigen Strome der Entwicklung f est,g e
s t e 1 J t. Sie können da!her weder ,,festgel�", "in Kraft gesetzt", 
"vereinheitlicht" oder 11aufgehoben" werden. Letzteres gilt nur für 
·Handels-, Geschälfts- und Lieferungsbedingungen, von denen sich 
die Handels:bräuche grundsätzlich unterscheiden und denen das ty
pische !Begriffsme11kma�l des lebendigen Wachstums aus den natürli
chen wirtsch.a.ftlichen Gegebenheiten feh'lt. 

H. 

Handelsbräuche sind nicht nur von branchemäßiger, sondern auch 
v:on gesamtwirtschaftlicher ·�deurung. Sie greifen in ihrer Winkung 
in der Regel über den ein�lnen Gewerbezwei-g (z. B. Spedition oder 
Bankwesen und Warenihandel), ii!ber eine bestimmte Produktions
stufe (z. iB. Erzeugung, Groß- und IBinzelhandel), über eine <bestimmte 
.Aibsatzlform (z. S. Ladengeschäft oder Versandhandel) hinaus. Ihre 
Fest(':telltmg ist daher eine überfachliche Angelegenheit. 

Ill. 

flür dte :Feststellung von Handelsbräuchen sind zuständig 
die IndUstrie- und Handelskammern und ihre Zusammenschlüsse, 

wcll die Kammern 
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1. als unterste GHedenrng der Wirtscha:ftsopganisatiün mit den 
Betrie!ben in unmitte'bbarster Fülh:lung stehen, 

2. als Betreuer der verschiedensten Gew�begruppen, -arten und 
)formen über einen umfassenden O'beriblick verfügen und·;:tm 
stärksten die Gewä!hr bieten, . zwecksetzende Bestreibungen 
des iEinzel- und Gruppeninteresses auszuschalten. 

IV. 

Nicht zuständigfür die feststellung von Handelsbräud1en sind· die 
fachHeben Or:ganisationen der Wirtschaft. Sie k()nnen diurch die, In� 
dustrle� und /Handelskammern zur Mitwi:nkung suhsidär herange
zogen werden. In diesem Falle darf ihr Votum a!ber eine unmittel
bare Befragung in 1Betracht·kommender Betriebe nicht ersetzen; Die 
Feststellun·g, olb · und inwieweit Handelsbedingungen zu Handeis
bräuchen geworden sind, unterliegt ebenfalls nicht der Zuständig" 
keit der solche Bedingungen festsetzenden Verbände, sondern der 
Industrie- und Handels:kamniem. · 

V. 

V <m der 'Festsetzung von Handelsbräiuchen sind mar1ktregelnde 
Yetibände auszuschließen. 



Anlage 2. 

Der Industrie- und Handelskammer .................................................. ... . 

geben wir hiermit auf Ehre und Pflicht die Erklärung ab, die zu be-

schwören wir imstande sind, daß ........ ........................
.
...................... ,... ....... .. . 

Wir übernehmen auf Grund dieser Et,klärung im vollsten Umfange 
je.de V e r a ntw or tun'g nicht minder auch die Verpflichtung, 
für jeden aus irgendeiner Unrichti.gkeit entstehenden Schaden allein 
aufzukommen. Oer Industrie- und Handelskammer räumen wir das 
Recht ein, zu jeder Zeit seihst oder durch von ihr zu erwählende 
Sachverständige a:lle Beweismittel wie Geschäftsbücher, Geschäfts
papiere .usw., welche .für die Nachprüfung der gemachten Angaben 
übetihaupt i� iß.etracht kommen können, einzusehen. 

Uns ist bekannt, daß falsche Angaben: zur strafrechtlichen Verfol
gung :gemäß §§ 271/272 ·des Reichsstraf.gesetzhuches (intellektuelle 
Ut1kundenfälschung) zu führeri geeignet sind. Es wiro ferner hiermit 
hestätigt, daß wir iberechtigt sind, für unsere Firma rechtsverbindlich 
zu zeichnen. 

!Datum·: ....................... -.................. ; . ......... . 

(Unterschrift.) 



 




